
land Großherzogs Ferdinand v. Toskana, geb.
den 2t . März 1801 , verm . 30 . Sept. 1817 , Kron¬
prinz : Viktor E manuel , Herzog von Sovoyen .
geb. den 14 . März 1620.

XV. Schweden . König Oskar I . geb. 4 . Juli 1799 ,
folgte seinem Vater König Karl XIV . am 8 . März
1844 , verm . den 19 . Juni 1823 , mit Joseph ine
Tochter deS Herzogs von Leuchtenberg , geb. den
14 . März 1807 , Kronprinz : Karl , Herzog von
Schoonen , geb. den 3 . Mai 1826 .

XVI . Sicilien und Neapel . Dynastie : Bo urb o n .
Religion : katholisch, Residenz : Neapel. König Fer¬
dinand II. , geb . den 12. Jänner 1810, folgte
feinem Vater den 8. Nov . 1830 , Zweite Gemahlin;
Königin Therese , Erzherzogin von Oesterreich ,
Tochter des Erzherzogs Karl , geb. den 31 . Juli
1816 , vermählt den 9. Jänner 1837 . Kronprinz :
Franz d 'Asisfi , Herzog von Calabrien , aus er¬
ster Ehe, geb. den 16 . Jänner 1836 .

XVII . Spanien . Dynastie : Bourbon . Religion :
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katholisch. Residenz : Madrid . Königin: Jsabella II
geb. den 10 . Oktober 1829 , folgte ihrem Vater, dem
König Ferdinand VII . am 29 . S ?pt . 1833 .

XVIII . Türkei . Dynastie : Os man . Religion : muha -
medanisch, Residenz : Konstantinopel . Großsultan , Kai¬
ser) : Abdul - Medschid - Khan , geb. den 19.
April 1823 . 3l . Souverain vom Stamme Osmans ,
und 28 . seit der Erbauung von Konstantinopel,
folgte seinem Vater Mahmud- Kahn II. am 1 . Juli
1839 . Erbprinz und Thronfolger : Murad , geb. den
22 September 1840.

XIX. Würtemberg . Religion : lutherisch , Residenz .
Stuttgart. König : Wilhelm I . , geb. 27 . Sept.
1771 , folgte seinem Vater Friedrich den 30 . Oktober
1816 ; vermählt zum zweiten Male den 15 . April
1820 mit Prinzessin Panline , Tochter des verstorbenen
Herzogs Ludwig v . Würtemberg geb. den 4 . September
1800 Kronprinz: Karl Friedrich Alexander ,
geb. den 6 . März 1823 .

VII. Abtheiinirg .

Geschäfts - Kalender .
I . Abschnitt . Die neuesten Postvorschriften .

ES ist für Jedermann , der mit Postanstalten näher
oder entfernter in Berührung kommt zu wissen wichtig
und notwendig , wie er sich bei Empfang und Aufgabe
von Briefen oder Packeten oder bei Reisen mit dem
Eilwagen zu verhalte » hat , welche Polizei- und Zoll¬
vorschriften er beobachten muß , um Unannehmlichkeiten ,
Mindeste- unnöthigen Zeitverluste vorzubeugen , und wann
die Posten abgehen oder ankommen . Ueber alles dieses
findet nan hier in gedrängtester Kürze Belehrung und
Aufschluß.

tX Vorschriften für die Briefpost.
Das k. k. oberste Hof - Postamt ist in der Wollzeile

Nr. 867 , und eben da auch die Briefpost . Eröffnung
täglich Morgens um 8 Uhr , Schluß um Uhr Nachmittags.

Aufgabsorte der Briefe in Wien . 1 . In¬
ländische Briefe werden in den Sammlungskasten ge¬
worfen , welcher täglich von Früh 7 bis Abends 9 Uhr
offen isi : doch gehen Briefe , welche man nach */,5 Uhr
hineinwirst , erst an den anderen Tag ab . Jene Briefe, die
bei der Aufgabe bezahlt werden müssen , dürfen jedoch
nicht in den Sammlungskasten geworfen werden , weil
sie sonst liegen bleiben. 2 . Briefe in das Ausland oder
an Personen und Behörden im Jnlande , welche die Porto
hefreiung genießen , so wie alle Briefe welche dem Adressan¬
ten krsoeo, d . i . Porto- oder zahlungsfrei , zugestellt werden
sollen , müssen dem Postbeamten übergeben und die Brief,
gebühr (das Porto , Briefgeld) muß gleich bei der Auf¬
gabe bezahlt werden . 3 - Zu recommandirende oder gegen
Hiecepisse aufzugebendeBriefe find ebenfalls zwischen 9 und

3 Uhr dem eigens dazu bestimmten Beamten zu übergeben.
Die Aufgabszimmer sind unter dem Thore von der Woll¬
zeile hinein links . Die rekomandirten Briefe werden im 1 .
Stock im Hofe aufgegeben .

Abgabsort der Briefe . Inder Regel wer
den die ankommenden Briefe den Parteien durch die
Briefträger in die Wohnung gebracht. Wer sich seine
Briefe selbst abholen will , um sie schneller zu bekommen
muß den Briefträger zwischen 10 und V,11 Uhr im
Posthofe abwarten. Er wird aber seinen Brief nur dann
bekommen , wenn er dem Briefträger persönlich be¬
kannt ist. Uosttz restante angekommene Briefe müssen aber
jedenfalls von den Adressaten , d . h . von demjenigen ,
an welchen die Aufschrift oder Adresse des Briefes gerich¬
tet ist , im Postamte , und zwar im Zimmer rechts
unter dem Thor , wenn man von der Wollzeile hinein¬
geht abgeholt werden , wobei man nur seinen Namen
anzugeben hat .

Fernere Bestimmungen . Es steht Jedermann
frei , seine Briefe bei der Aufgabe zu frankiren , oder das
Porto anzuweisen . Alle Briefe in das Ausland oder an
solche Personen , die portofrei sind , müssen jedoch gleich
bei der Aufgabe bezahlt werden . Werden unter den in
die Sammlungskästen geworfenen Briefen solche gefun¬
den , die bei der Aufgabe hätten bezahlt werden sollen,
so bleiben sie zurück , bis der Aufgeber sie entweder unter
Vorzeigung des darauf abgedruckten Petschaftes wieder
abholt , oder das entfallende Porto dafür bezahlt . ES be¬
stehen zu dem Zwecke , damit jedermann ersehen könne,
oh ein Brief von ihm liegen geblieben sei , eigene Bü«
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cher , worin die Namen derjenigen , an die der Brief
adrefsirt ist , eingeschrieben werden , und die unter dem
Thorwege von der Wollzeile hinein befestiget sind . Mel¬
det sich binnen 3 Monaten Niemand , so werden die
Briefe amtlich eröffnet , allenfalls darin befindliche Werth -
gegenstände herausgenommen , und die Briefe unter Aus¬
sicht verbrannt oder zerstampft .

Briefporto - Gebühren nach dem neuen Porto -
Regulativ , kundgemacht mit Reggs . Eirc . vom 23 . Märzin Wirksamkeit getreten am 1. August 1842 . Das Brief¬
porto wird sowohl nach der Entfernung als nach dem Ge¬
wichte bemessen . Der Portosatz für einen einfachen Briefvon '/r Loth beträgt bis einschlüssig 20 Meilen 6 kr. C . M .über 20 Meilen aber 12 kr . C . M . Nach Maßgabe des
Gewichtes steigt das Brief - und Schriftenporto wie folgt ;übe .̂ Loth bis einschlüssig 1 Loth für jedes V» Lothum 3 kr - , von 1 bis 2 Loth jedes halbe Loth um8 kr . , von 2 Loth bis 32 Loth oder 1 Pfund , für jedesLoth um 6 kr . , und von 1 Pfund bis 5 Pfund für jede8 Loth oder ^ Pfund um 6 kr . , bei einer Entfernung von10 Meilen , über 20 Meilen aber von */r Loth bis 1 Lth .um 6 kr. , von 1 Loth bis 2 Loth für jedes ^4 Loth von2 bis 32 Loth für jedes Loth , und von 1 Pfund dis 5
Pfund für jeves ^ Pfund um 12 kr. C . M .

Bei der Vnefpost werden gesiegelte Sendungen ohneangegebenen Werth nur dis zum Gewichte von höchstens5 Pfund angenommen . Gesiegelte Packete mit Schriftenund Dokumenten ohne Werthangabe bis z,um Gewichtevon 6 Loth müssen zur Briefpost aufgegeben , und wer¬den bei der Fahrpost nicht angenommen . Bei einer Schwereüber 6 Loih steht es jedoch oen Parteien frei , ob sie dieBrief - oder Fahrpost zur Versendung benützen wollen .
Gedruckte oder lithographirte Cirkulars , Preislisten ,Börsenzettel , Bncher -Broschüren , Musikalien und andereDruckwerke , dann Waarenmuster , welche unter Kreuz -band abgesenvet und bei der Aufgabe frankirt werden ,sind nur bls zum Gewichte von zwei Pfund zur Beför¬derung mit der Briefpost zvgelassen , und ist dafür derLrrtte Therl der tarifmäßigen Gebühr , und wenn dieserweniger als der Porto - Satz für ernen einfachen Briefbeträgt , dieser Gebührensatz zu entrichten . Für Brieseund Schriften , welchen solche Kreuzbandsendnngen bei -liegen , findet jedoch eine Ermäßigung der tarifmäßigenGebühr nicht Statt .

Für Sendungen , welche den Postämtern nach Ortenihres Bestellungöbezrrks übergeben werden , ist dis zumGewichte von 2 Loth der besondere Pvrtosatz von 2 kr . ,über 2 Loth aber rer 4 . Theil der tarifmäßigen Ge -buhr ^ nach Maßgabe der Progression zu entrichten . Fürdie Stadtposten haben die bestehenden Tarife zu gelten .Sendungen , welche mit Rekommandation aufgegebenwerden , unterliegen einer besonderen , für alle Entfer¬nung gleichen Nekommandationsgebuh von 6 kr . , dagegenist keine Recepissengebühr mehr zu entrichten . Wird beider Aufgabe jeooch ein Retour -Recepisse begehrt , so istdafür das Porto eines einfachen Briefes bis 20 Meilenmit 6 kr. , über 20 Meilen mit 12 kr. E . M . besonderszu vergüten . Die Bestellungsgedühr bleibt unverändert mit
) Er- sur jeden Brief , wer sich jedoch seine Briefe im Postamteselbst abholt , hat keine Bestellungsgebühr zu bezahlen .

Avhrefse muß deutlich und leserlich geschrieben

sein , und es bleibt immer vorsichtig , bei minder bekann¬
ten Personen auch den Charakter und die Wohnung genau
beizusetzen . Liegt rer Ort außerhalb der Poststraße , oder
ist er auch an der Poststraße , gelegen , aber in demsel¬
ben kein Postamt so muß jederzeit das nächste Post¬amt beigefügt werden . Je richtiger deutlicher und genauerdie Adresse ist , desto sicherer werden die Briefe bestellt .Wenn ein rekommandirter Brief in Verlust geräth ,so hat das schuldtragende Postamt dem Aufgeber 20 fl .C . M . als Strafe zu entrichten . Die Anzeige des Ver¬
lustes muß aber für das Inland binnen 3 , für das Aus¬
land binnen 6 Monate , vom Aufgabstage an gerechnet ,bei dem Aufgabspostamte gemacht werden und die Be -
schwerde ist sodann schriftlich bei der zuständigen Ober -
postamts -Verwaltung , unter Beilegung des Original -
AufgabsrecepisseS einzureichen . Briefe nach außereuropäi¬
schen Staaten werden nicht zur Rekommanvation
angenommen , und bei rekommandirten Briefen nach
Frankreich muß der Umschlag beim Schlüße mit 3 Sie¬
geln versehen sein .

ES ist Jedermann freigestellt , die an ihn gerichtetenBriefe anzunchmrn oder nicht , nur muß die Verweige¬
rung der Annahme sogleich , bevor der Brief eröffnet ist ,dem Briefträger angezeigt , und ihm der Brief zurückge¬geben werden . — Auf allen in Wien ankommenden Brie¬
fen wird auf der Siegelseite der Ankunftstag durcheinen Stempel angezeigt , und es sollen alle Briefe inder Stadt und in den Vorstädten noch an demselben
Tage den Adressanten zugesteüt werden .

ö. Vorschriften für die Fahrpost .
Die k. k. Postwagens -Direktion unp die Haupt - Expe¬dition fahrender Posten ist am Dominikclnerplatz Nr . 666 .
Eröffnung und Schluß . Vom 1 . März 1844 an ,können Frachtversendungen , Gelder und Werthpapiere von8 Uhr Früh dis 6 Uhr Abends ununterbrochen aufgegebenwerden . In den Mittagsstunden von 12 bis 3 Uhr hat dieAufaabe der Frachtstücke im Hofe rechts , außer diesenStunden aber dort zu geschehen , wo bisher gewöhnlich die

Getvaufgade Statt fand .
Haftung . Die Postanstalt haftet für die richtigeBeförderung und Bestellung der aufgegebenen Sendun »

gen , und leistet den vollen Ersatz des an ge ge *
denen WertheS , wenn ein Frachtstück verloren gehtoder beschädiget wird , der Verlust , Abgang orer die Be¬
schädigung mag durch Verschulden oder Versehen der
Postbedieaten , durch verübte Gewalt ober durch irgendein zufälliges Ereigniß herbcigeführt worden sein ,a ) wenn der Adressant die Sendung sogleich bei der Ueber -
nahme im Postamte beanständet und d) wenn er imFalle des Verlustes die gesetzliche ReclamationSfrist von3 Monaten für inländische , und von 6 Monaten für Sen¬
dungen nach und von dem Auslande , nicht verstreichenläßt . Geschieht das Eine oder das Andere , so findet durch¬aus keine Vergütung Statt - Zugleich ersieht man hieraus ,wie unvorsichtig es ist , aus mißverstandener Oekonomie ,um das Porto zu ersparen , den Werth einer Sendunggeringer arizugeden , ais er wirklich ist .

Besondere Vorschriften bei der Aufga -b k a ) Bei Geldsendungen . Heber mit Harem Gelde odxr
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Gelb vorstellenden Papieren beschwerte Brief muß offen ,d . h. ungestegelt zur Post gebracht werden . — Auf der
Adresse muß der Inhalt genau mit Beisetzung der Sor¬
ten des Geldes oder der Gattungen der Papiere ange¬
geben , und es muß auf die Rückseite des Briefes der
Name und Wohnort des Ausgebers geschrieben werden . —
Papiergeld , als : Banknotten , Einlösung s «
und Anticipationsscheine müssen von dem Post¬
beamten gezählt , und es muß sodann der Brief oder das
Couvert mit dem Amts - und Parteistegel gestegelt wer¬
den . weßhald jeder Aufgeber sein Petschaft in das Post¬
amt mitzunehmen hat . Will man dem Gelde einen Brief
beilegen , so darf dieser Brief nicht versiegelt sein .
Obligationen , Wechsel , Sparkassabüchel n ,
Lose , und alle dergleichen Geld vorstellende Papiere
oder Dokumente werden von dem Postbeamten nicht
gezählt , sondern er hat sich bloß zu überzeugen , ob der
Inhalt wirklich in dem besteht , was auf der Adresse an¬
gegeben ist. Solche Briefe und Pakete werden dann aber
auch nur mit dem Petschafte des Aufgebers allein gesiegelt ,und die Postanstalt haftet bloß für den angegebenen Werth .

Münzen . Beträge in Silbergeld bis 40 fl .
ln Gold bis 100 fl . müssen mit einem Umschläge ver¬
sehen , offen überdracht , von dem Postbeamten nachge¬
zählt , und mit dem Siegel des Versenders , so wie auch
mit jenem des Postamtes verschlossen werden . Sendun¬
gen im Gewichte von 5 Pfd . und darüber sind in mehr¬
mal mit Papier umwundenen Rollen , und bei höherem
Gewichte als 5 Pfd . noch überdieß mit haltbarer Wachs -
leivwanv fest und zweckmäßig verpackt und mit dem Pet¬
schaft des Aufgebers mehrfach , besonders an den Schlüs¬
sen , wohl versiegelt aufzugeben . — Beträgt das Gewicht
mehr als 40 Pfund , so werden solche Sendungen nur
in Kistchen oder Fäßchen , welche mit guten Reifen ver¬
sehen , dann in Stroh und Rupfenleinwand einballirt ,und gehörig gesiegelt find , angenommen . Die Münzen
selbst müssen in Säcken fest verpackt sein .

Kupfer geld , mit Ausnahme der Thrilbeträge ,
welche Geldsendungen anderer Art zur Ergänzung bei *
geschloffen werden , ist bei der Aufgabe wie ein Fracht¬
stück , dessen Inhalt aus Maaren besteht , za behandeln .
ES muß jedoch in Säcken , welche in Kisten oder Fäß¬
chen enthalten sind , gut verpackt ausgegeben werden .
Die Fahrpostanstalt haftet für alle nicht gezählten Geldsen¬
dungen nur für die richtige Ueberlieferung nach dem
Gewichte und unter dem unverletzten Siegel des Auf¬
gebers .

b) Bei anderen Frachtstücken . Dem Aufge¬
ber liegt ob , jedes Frachtstück nach Verschiedenheit des
Inhalts so gut gepackt aufzugeben , daß der Inhalt vor
Reibung , Nässe uno Druck vollkommen gesichert ist .
Frachtstücke , weiche nicht so gepackt sind , muß der Post¬
beamte entweder ganz zurückwetsen , oder er dqrf sie nur
gegen dem annehmen , daß der Aufgeber alle aus der
schlechten Verpackung entstehen könnenden Übeln Folgen
auf sich nimmt . — Jedes Frachtstück muß mit einer
vollständigen Adresse versehen sein , die ren Namen und
Wohnort des Aufgebers und des Empfängers , den In¬
halt und die Angabe des WertheS zu enthalten hat ; ser -
nerö muß eine zweite solche Adresse , oder an deren Statt
kin Frachtbrief mit denselben Angaben beigefügt , und die -
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ser mit demselben Petschafte des Aufgebers womit das
Frachtstück versiegelt ist , gesiegelt sein .

Den nach dem Auslande , nach Ungarn , Siebenbür¬
gen , Triest und Venedig gehenden , so wie allen andern
Sendungen , die einer Zollbehandlung unterliegen , muß
zum Beweise des vollzogenen Zollverfahrens die Origi¬
nal - Zollbollete , überdieß aber auch noch eine genaue
Deklaration des Inhaltes nach Stückzahl , Maß oder
Gewicht und Werth beigegeben werden . Diese Deklara¬
tion muß bei Sendungen nach Frankreich , den Nieder¬
landen ( Belgien ) und Holland in französischer
bei jenen nach den fremditalienischen Staaten aber in
italienischer Sprache abgefaßt , und die Fracht¬
briefe und Deklarationen dürfen nicht bricfartig ver¬
schlossen und versiegelt sein . Der Inhalt des Fracht¬
stückes ist der Wahrheit gemäß anzu geben , und jedes
Frachtstück ( Collo ) muß an den Schlüffen

'
, orer wenn

es mit einer gekreuzten Schnur umwunden ist , an dem
Knoten ( Knopfe ) derselben mit dem Petschaft des Auf¬
gebers mehrfach gut versiegelt sein . Schwere Sendungen
im Gewichte über 80 Pfd . pr . Collo werden nur unter
der Bedingung angenommen , wenn auf dem abgehenden
Wagen hinlänglicher Raum ist , um dieselben mit den
übrigen kleineren Frachtstücken noch auspacken zu können .
Collo über 100 Pfund müssen in mehrere abgetheilt wer¬
ben . — Gegenstände , welche sich durch Reibung , Drup
oder auf irgend andere Art selbst entzünden , so wie
überhaupt alle Gegenstände , welche ihrer Beschaffenheit
nach , den übrigen Frachtstücken leicht verderblich werden
können , sind zur Versendung mit der Fahrpost nicht
geeignet . Würde es dennoch Jemand wagen , einen sol¬
chen Gegenstand unter falscher Angabe aufzugeben , so
unterliegt er einer Strafe von 25 fl . C . M . , und hat
überdieß für jeden Schaden zu haften , welcher dadurch
entsteht . —

Sendungen nach Schweden und Norweged
müssen an ein Handlungshaus in Stralsund , une
nach Neapel oder Sicilien an eines in Rom adree
sirt sein . — Nach Rußland können seit 1. Nov . 183 -
Fahrpostsendungen bei sämmtlichen k. k. Postämtern direkt ?
aufgegcben werden , doch müssen selbe bis an die Gränz ^
und wenn sie über Brody gehen , bis Radziwtlow
frankirt werden . Es st ht dem Aufgeber im Allgemeinen
zwar frei , das Porto entweder gleich bei der Aufgabe zu
zahlen , oder es bei dem Empfänger anzuwcisen , nur rn
folgenden Fällen muß das Porto bei der Aufgabe gezahlt
werden , oder die Sendungen werden gar . mcht angenom¬
men . a ) Bei Sendungen , die über Krakau in bas Kö¬
nigreich Polen bestimmt sind ; b) bei Sendungen an¬
portofreie Personen und Behörden : o ) bei allen Sen .
düngen ohne Werth ; ä ) bei Sendungen deren Werth
wenn sie im Inlanoe bleiben , nicht das fünffache Porto
und wenn sie in das Ausland gehen , nicht 10 fl . C . M .
beträgt ; v ) bei Sendungen , deren Inhalt dem schnellen
Verderben unterliegt ; 1) bei Sendungen , die aus Gefahr
des Absenders abgeyen ; und x ) bei allen Sendungen in
jene Staaten des Auslandes , mit denen keine wechselsei¬
tige Abrechnung Statt findet .

Besondere Vorschriften bei der Abgabe .
Die Abgabe geschieht nicht im Postamte , sondern im Haupt -
zollamts - ( Mauth - ) Gebäude am alten Fleischmarkt Nr . VH5 ,
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im Hofe rechts . Eröffnung ; Morgens 6 und ,

'
Nachmit¬

tags 4 Uhr ; Schluß : Mittags 2 und Abends 6 Uhr In

den Amtsstunden von 4 bis 6 Uhr Nachmittags werden aber

nur poste restante liegende Geldbriefe , Effekten der

Reisenden und solche Frachtstücke , die dem schnellen Ver¬

derben unterliegen , wie z. B . Eßwaaren , ausgefolgt .

Die mit der Fahrpost ankommenden Gegenstände , mit

alleiniger Ausnahme der Geldbriefe , werden dem Adressaten

nie in seine Wohnung zugefiellt , sondern er muß sie auf

das zugestellte gedruckte Aviso und gegen Abgabe des bei¬

gegebenen Recepisses , worauf er das Datum auszufüllen

und seinen Namen zu unterschreiben hat , im Hauptzoll ,

amte abholen oder abholen lassen . Jene Sendungen , wel -

che rer Einfuhrsverzsllung unterliegen , müssen vorher

gehörig verzollt werden .
Die Briefe und kleinen mit Geld beschwerten Packete

dagegen , werden dem Adressaten unverzüglich durch eigene

Briefträger in die Wohnung zugestellt , wo er sie gegen

Unterschrift des mitfolgenden RecepisseS in Empfang zu

nehmen hat . Die Briefträger sind angewiesen , die Geld¬

briefe nur an die Person des Adressaten selbst zu überge¬

ben , und diesem das Abgabs . Recepiffe eigenhän¬

dig unterschreiben zu lassen , denn sie find für die rich¬

tige Bestellung verantwortlich und deßhalb auch berech¬

tigt , die Beweise für die Jndentität der Person von dem

Empfänger zu verlangen . Sie können ferner auch darauf

bestehen , daß der Empfänger den Geldbrief gleich tu

ihrer Gegenwart eröffnet , und sich von der Richtigkeit deS

Inhaltes überzeugt . Die Eröffnung muß aber ohne Ver¬

letzung des Siegels geschehen , der Brief darf daher nie

aufgeriffen , sondern muß mit einer Scheere ober dem Sie¬

gel ausgeschnitten werden . Nur wenn der Brief in Ge¬

genwart des Briefträgers eröffnet wird und das Sie¬

gel unverletzt bleibt,
'

wird die Beschwerde des Empfan ,

gerS über einen gefundenen Abgang , von der Postanstalt

angenommen , und der entfallende Ersatz geleistet ; jedoch

ist der Empfänger gehalten , sich ohne Verzögerung gemein -

fchaftlich mit dem Briefträger in das Postamt zu begeben ,
und dort die Anzeige zu machen , damit sogleich die Unter¬

suchung eingeleitet werden könne . Wird ein Frachtstück

nach gemachter Anzeige an die Partei von dieser nicht

abgehohlt , so erfolgt nach 2 Monaten die Rücksendung an

das Aufgaböamt . Der Aufgeber wird dann vor der Rück -

kunft verständigt , und ihm das Frachtstück gegen Entrich¬

tung des darauf haftenden Portos und Zurückstellung des

Aufgabs - Recepisses wieder ausgefolgt . Kann jedoch oer

Aufgeber binnen Jahresfrist nicht ausfindig gemacht wer¬

den , so wird das Frachtstück lioltanäo verkauft . Jene

Frachtstücke , welche Eßwaaren und andere dem Verder¬

ben unterliegende Sachen enthalten , werden , wenn sie
die Parthei nicht abholt , mit Zuziehung einer zollämtlichen
aber anderen obrigkeitlichen Person eröffnet , und das Ver¬

derbliche davon an den Meistbiethenden verkauft . Verbote

von was immer für einer Art können aus Postsendungen
nicht gemacht werden .

Die Portog ebühre n für Fahrpostsendun¬
gen find ebenfalls durch das neue Porto - Regulativ wie

folgt neu regulirt .
Die Portobemeffung geschieht , a ) nach dem Werthe

b) nach dem Gewichte , und es kommt dabei überdieß
v) die RekommandationSgebühr , und ä ) die Brief -Porto -

Gebühr in Anrechnung .

a ) Die Portogebühr nach dem Werthe
beträgt für jede 100 fl. bis 2 Meilen 1 kr . und steigt
über 2 bis 10 Meilen pr . Meile um »/ , kr . , über 10 bis

28 Meilen pr . Meile um Vr , über 23 hiS 36 Meilen

um *,4 , über 36 bis 60 Meilen um */ , und von da an

um Vig kr . pr . Meile , bis einschlüssig 25 fl. wird V» über

25 bis 50 fl . die Hälfte über 50 aber das ganze
Werthporto für 100 fl . eingerechnet . Entfällt bei der Be¬

rechnung weniger als 2 kr . , so find 2 kr. Porto zu ent¬

richten . Bei Wertsendungen über 1000 bis 10,000 ff .
wird die Portogebühr um */ . , über 10,000 aber um Vr für

den Mehrbetrag ermäßiget .
b ) Die Portogebühr nach dem Gewichte

beträgt bei Sendungen von 8 Loth bis 1 Pfund auf 3

Meilen 2 kr ., und steigt bis 36 Meilen von 3 zu 3 , über

36 bis 100 Meilen von 4 zu 4 , über 100 Meilen von 5

zu 5 Meilen immer um 2 kr . C . M . Für Sendungen
unter 8 Loth ist die Hälfte der für 1 Pfund entfallenden

Portogebühr zu entrichten .

Für Sendungen über 1 Pfund wird bis 6 Pfund für

jedes Pfund , über 6 bis 22 Pfund für 2 , über 22 bis 52

für jede 3 , über 52 bis 100 Pfund , für jede 4 Pfund
1 kr . C . M . über 100 Pfund , aber für jede 5 Pfund 2 kr.

C . M - eingehoben . Das geringste Mehrgewicht begründet
hierbei die Einhebung des höheren Gebührensatzes .

Die Rekommandations - Gebühr wird bes Fahrpost ,

sendungen ebenfalls mit 6 kr. E . M . eingehoben , die

Briesportogebühr aber nach dem Briefportotarife entrich¬
tet . Recepiffengebühr ist keine mehr zu bezahlen . Retour -

Recepisse ausgenommen , die wie bei den Briefen berechnet
werden .

Die Anwendung der Portogebühr nach dem Werthe
dem Gewichte und dem Briefporto -Satze richtet sich nach
dem Inhalte der Sendungen , in welcher Beziehung unter¬

schieden werden . Sendungen a) mit Schriften und Doku¬
menten , K) von Geld und G ld vorstellenden Effecten ,
und o) von Maaren , Prätiosen und sonstigen Effekten .

a ) Für Sendungen von Schriften und Doku¬
menten ohne angegebenen Werth , wird von dem
für die Versendung mit der Fahrpost festgesetzten minde -

sten Gewichte über 6 Loth angefangen , die volle nach
dem Briefporto - Tarife für 6 Loth entfallende Gebühr
so lange ohne Erhöhung eingehoben , bis die Fahrpost -

Gebühr nach dem Gewichte doppelt gerechnet , höher ent¬
fällt . Für dergleichen Sendungen mit angegebenem Werthe
findet die Bemessung der Gebühr bis 6 Loth ( denn solche
Schriften können mit Werthangabe auch unter 6

Loth aufgegeben werden ) nach dem Briefporto - Tarife
Statt , bei mehr als 6 Loth wird diese Gebühr nur dann
erhöht , wenn das doppelte Fahrpcrto nach dem Gewichte
mehr beträgt . Entfällt aber die Gebühr nach dem Werthe
höher , als jene nach dem Gewichte , so ist die höhere
Werthgebühr zu entrichten .

b) Für Sendungen mit Geld und Geld vor¬
stellenden Effekten . Sendungen von Gold und

Silbergeld unterliegen 1 . der Portogebühr nach dem
Werthe , 2 . nach dem Gewichte , und zwar bis 10 fl . ist
keine Gebühr nach dem Gewichte , über 10 fl . bis 1 Pfd
nur ^ über 1 bis 10 Pfund die und über 10 bis
20 Pfund nur über 20 Pfund aber der volle Betrag
der tarifmäßigen Gebühr zu entrichten ) 3 . die Briefport -



tzebrißr muß entrichtet werden , es mag ein Brief beiliegen
oder nicht . Wiegt der beiliegende Brief über ^ Loth , so

muß die tarifmäßige Gebühr entrichtet werden , Für

Kupfergeld ist dieselbe Gebühr , wie für Waarenscn -

dungen zu entrichten , für Sendungen vor Papier¬

geld und Banknoten , wobei die Wiener - Währung

zu 250 auf Conv . Mze . reduzirt werden muß , ist zu ent¬

richten , 1 . das Werthporto nach der vollen Summe des

angegebenen Werthes , und 2 . die Briefporto - Gebühr

wie oben angegeben . Für Sendungen von Werth pa¬

pieren ; als Staats - und Privat - Obligationen , Wechsel

Coupons , Geldanweisungen , Lotterielosen , Sparkassenbü -

cheln rc . ist V» der Werjhgebühr , und bis zum Gewichte

von 6 Loth die Briefporto - Gebühr , über 6 Loth aber

die Gebühr für Schriften auf des tarifmäßigen Satzes

herabgesetzt , zu entrichten .
v) Für Sendungen von Maaren , Prätiosen

und sonstigen Effekten ist zu entrichten ») in jedem

Falle die Portogebühr nach dem Gewichte , b ) dann die

Portogebühr nach dem Werthe unter folgenden Beschrän¬

kungen . Sendungen bis zum Werthe von 20 fl . sind von der

Werthgebühr ganz befreit , über 20 fl. werden für jedes Pf .

2 fl . des angegebenen WertheS frei gelassen , der Betrag
von dem Werthe abgezogen , und nur von dem Reste die

Portogebühr berechnet . Bei Frachtstücken von großem Umfange

und leichtem Gewichte wird das Gewichtsporto um V» erhöht .

Für Sendungen von Büchern , Broschüren , Musika¬

lien , rohe Seide , Haar - und Federwild , Geflügel , Austern

und Fischen , im Gewichte über 8 Loth , ist nur */z der

Gewichtsporto -Gebühr zu entrichten , wenn das Gewicht

jedes einzelnen Collo 80 Pfund nicht übersteigt .
ä ) Für das Gepäck der mit Fahrpost - Reise n -

den . In so fern dieses Gepäcke das gebührfreie in den

Bormerkscheinen ausgedrückte Ausmaß übersteigt , wird

die Portogebühr , für das Uebergewicht nur mit V» des

tarifmäßigen Satzes eingehobkn . Das Werthporto ist nach

den bei Geldsendungen angegebenen Begünstigungen

zu entrichten .
Als Bestellung - - und Avisogebühr ist für

die Uebergabe des Aviso - ZettelS 1 kr . , für die Zustellung

der Sendung in die Wohnung des Empfängers aber

find 2 kr . Conv . Mze . zu bezahlen .

' v . Vorschriften für Reifende .
Die Eilpost - Erpedition ist am Dominikaner ,

platze Nr . 666 . Aufnahmsstunden : Vom 1 . März
1844 an werden Reisende mit dem Eilwagen von 8 Uhr

Früh bis 7 Uhr Abends ohne Unterbrechung ausgenommen .
' Fahrgelegenheiten . 1 . Der k. k. Postwagen , die

alte Fahrgelegenheit , jedoch nur mehr auf einigen Post¬

routen . 2 . Die k. k. Eilwägen , oder Personen -

Eil wägen , seit 1823 . bequeme Wägen zu 4 bis 12 Per¬

sonen . 3 . Die k. k. Briefpost - , Eil - oder Cou -

rierwägen eine der neuesten Einrichtungen , überneh¬

men auch Reisende unter denselben Bedingungen , wie

die Personen - Eilwägen . 4 . Die k k. Separat - Wä -

gen , eine der bequemsten Fahrgelegenheiten , gehen zu

leder Stunde ab , sobald sich vier Personen auf ein

und dieselbe Route gemeldet haben , oder auch eine oder

mehrere Personen den ganzen Wagen bezahlen . Die Ein¬

richtung ist ganz wie bei den Eilwägen ; das Bequeme

besteht aber nicht allein darin , daß man zu jeder belie-
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bigen Stunde abreisen , sondern auch , daß man fich nach

Belieben am Wege aufhalten oder ununterbro¬

chen fortreisen kann . 5. Die k. k . Extra post - Fahr -

ten , wobei es den Reisenden freigestellt ist , sich eines

eigenen Wagens zu bedienen , und bloß die Postpferde

Vorspannen zu lassen , over Pferde und Wagen von der

Postanstalt zu nehmen .

, Postvorschriften . Zur Reise mit der ge¬

wöhnlichen Extrapost , wo man die Gebühren auf jeder

Station entrichten muß , find die Pferde im k. k. Post -

Allamte , Stadt , Adlergaffe Nr . 723 , zu bestellen .

Will man jedoch die sämmtlichen Gebühren für die ganze

Fahrt auf Einmal bezahlen , so hat man sich bei der

Eilpost - Expedition zu melden .

Zur Reise mit dem Eil - oder Postwagen muß man

sich einige Tage vor der Abfahrt bei der Eilpost - Erpe -

bition melden , und das für die ganze Reise entfallende

Porto vorausbezahlen , wofür man einen Voxmerk

schein ( Eilwagenkarte ) erhält , der jedoch nur für die

Fahrt , wofür er ausgestellt wurde , giltig ist. DaS ein¬

mal gezahlte Porto wird in keinem Falle und unter

keiner Bedingung , selbst nicht bei plötzlicher Erkrankung

des Reisenden , zurückgrzahlt , es wäre denn , daß der

Reisende die Postanstalt von seinem Zurückbleiben in

Kenntniß setzt , und sich statt seiner rm anderer Rei¬

sender findet , der die volle Gebühr zahlt .
Das Eeoacke des Reisenden darf nur in leicht un -

ierzubringenden Palleten , Felleisen urd Mantelsäcken

bestehen . Jedes einzelne Stuck muß mit dem Namen der

Weisenden , der Angabe des Bestimmungsortes und des

Werthangabe versehen sein , und das Wort „ Bagage, "'

zur Aufschrift enrhalten , worüber den Reisenden ein Em¬

pfangsschein oder sogenannter Gepäckzettel verab -

wlgt wird , gegen dessen Rückgabe er sein Gepäcke am

Bestimmungsorte wieder erhält . Mit der Zusendung des

Gepäckes in die Wohnung des Reisenden befaßt sich

jedoch die Postanstalt nicht . Das zulässige Gewicht des

Gepäckes rst in dem Vormerkscheine für jede Wagen ,

gattung angemerkt , und in demselben auch die Stunde

angegeben , wann das Gepäck zur Postanstalt gebracht

werden muß , und der Reisende hat eS sich nur selbst

ö2Achs " ben , wenn es wegen verspäteter Uebergabe Zu¬

rückbleiben , und ihm nachgefendet werden muß , wo er

dann auch noch die gewöhnliche Frachttare dafür zu zah -

Die Postanstalt übernimmt die Haftung für

das Gepäck ohne alle Gebühr und leistet für den an ge-

ü .
ebenen Werth volle Entschädigung sie hastet aber

mcht für jene Gegenstände die der Reisende in eigener

Verwahrung mit sich führt . Versiegelte oder auf sonst eine

Art verschlossene Briefe vnd Pallete an andere Personen

adressrrt , mit sich zu nehmen , ist den Reisenden bei

Strafe von 3 fl . C . M . für jeden einzelnen Brief untersagt .

An die Postillions ist im Eilwagen kein Trinkgeld ,

und auch für das Auf - und Abladen des Gepäckes ist

vorschriftmäßig nichts zu bezahlen . Hunde in deu Wagen

mitzunrhmen ist nicht gestattet , und das Tabakrauchen

aus wohlverschlossenen Pfeifen ist nur dann erlaubt , wenn

alle Reisenden ohne Ausnahme damit einverstanden find .

Da die Vorkehrung getroffen ist , daß an den Speisesta -

tronen in bestimmten Gasthäusern das Essen zu festgesetzten

Preisen bei Ankunft des Eilwagens bereit steht , so haben

diejenigen unter den Reisenden , welche davon keinen Ge-
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brauch machen wollen , dieses schon mehrere Tage vor-
hinein zu melden , Zum Mittagöessen ist eine Stunde ,
zvm Frühstücke und Abendmahle eine halbe Stunde
Aufenthalt gestattet , jedoch sind die Konduktöre angewie¬
sen , auf Verlangen eines Reisenden auch während der
Fahrt , wenn es dringende Nothwendigkeit erheischt, still¬
halten zu lassen. Wer sich . sowohl bei der Abfahrt , als
aus den Speiststationen verspätet , wird zurückgelassen,
denn der Kondukteur muß mit der Minute abfahren und
kann auf Niemand warten . — Kranken Personen , deren
Zustand den Mitreisenden beschwerlich werden müßte ,
und Kinder nnter 4 Zähren werden zur Beförderung mit
dem Personen - Eilwagen nicht zugelassen . Blinden ist die
Mitreise nur in Begleitung eines Führers gestattet . Er¬
krankt ein Reisender in der Art , daß er den Mitreisenden
beschwerlich wird , so muß er von der Weiterreise ausge¬
schlossen werden . Dem Kondukteur ist zur Pflicht gemacht,
jedem Reisenden ohne Unterschied des Standes , mit Be¬
scheidenheit Anstand und Höflichkeit zu begegnen , dagegen
muß aber auch ihm von den Reisenden mit einer seinem
Dienste angemessenen Rücksicht begegnet werden . — Der
Vormerkschein ist von jedem Reisenden sorgfältig aufzu¬
bewahren , da er auf Verlangen bei jedem Postamte vor¬
gezeigt werden muß . Beim Postwagen gelten dieselben
Vorschriften nur ist außer der Passagiergebühr noch jedem
Postillion ein Trinkgeld von 1*/r kr - C . M . Pr . Meile
zu bezahlen .

b) Paßvorschriften . Zeder Reisende in dem
österreichischen Kaiserstaate muß mit einer obrigkeitlichen
Reisebewilligung , d . h . mit einem ordentlichen Reisepässe
versehen sein. Diesen Paß und den Linien - Paffirschein
hat der Reisende mit dem Eilwagen vor der Abreise dem
Kondukteur einzuhändigen , der ihm ohne diesen Erlaub -
nißscheinen Vas Mitreisen nicht gestatten kann. Ueber die
Erlangung der Reisepässe bestehen folgende Anordnun¬
gen : n) Für Znländer . Innerhalb der sämmtlichen
k. k. Lander, steht dem Adel allen der Militärstellung
nicht unterstehenden Unterthanen und den Kaufleuten
frei , nach ihren Bedürfnissen zu reisen . Auch von den
übrigen Klassen der Unterthanen hat derjenige , welcher
nur von einem Orte zum andern in demselben Kreise
reist , von seiner Obrigkeit keine Bewilligung dazu nö -
thig . Wer aber von ihnen auch nur in einen andern
Kreis oder wer überhaupt in das Ausland reisen will ,muß dazu die obrigkeitliche Bewilligung ansuchen . — Zur
Reise aus einem Kreise oder einer Provinz des Inlan¬
des in die andere wird der Paß von der Orts - Obrigkeit
ertheilt , und die obrigkeitlichen Pässe eonseribirter Un¬
terthanen in die nicht conscridirten Länder , müssen über -
dieß noch von dem Kreisamte ( in Wien von der Polizei -
Oberdirektion ) und von dem Werbbezirks - Commando ,dem , der Reisende untersteht , vidirt werden . Zu den un -
conscribirten Ländern gehören , Ungarn , Croatien , Slavo -
nien und Siebenbürgen Um einen Reisepaß in das Aus¬
land zu erhalten , muß eine wichtige Ursache , z . B . wegenDienst - oder Erwerbsgeschäften , Familien -ErbschaftS - und
Prozeß - Angelegenheiten , Eintreiben ausstehender For¬
derungen , die Absicht sich in einer Kunst oder Wissenschaft
zu vervollkommen jrc. , vorhanden und auch erwiesen fein .

Auf dem Lande meldet man sich um die Neisebewil -

ligung bloß mündlich ' bei der Herrschaft , d . h . bei denk
Ortsgerichte in der Amtskanzlei . Zn Wien ist eine Paß -
anweisnng dazu erforderlich , welche auf Grundlage eines
Dienst - und Wohnungszeugnisses ertheilt wird . Um Re -
gierungspäffe sucht man mittelst einer Eingabe der man
die Paßanweisung beilegt , an . Die Polizei - Direktionen
ertheilen Reiscbewilligungen ex ottteio . Die Reise -Passir -
scheine , welche im Znlande die Stelle der Reisepässe
vertreten , können mündlich bei den Polizei - Direktionen
angesucht werden . Außerdem muß jeder von Wien Ab¬
reisende einen Linien - Paffirschein - ei der Polizei - Ober -
Direktion lösen , der ihm an der Linie wieder abgenom .
men wird . — Bei Reisenden in das Ausland muß der
Paß auch noch von den Gesandtschaften derjenigen fremden
Staaten vidirt sein , durch welche der Paßinhaber
reiset , d) Für Fremde . Jedem in Wien ankommenden
Reisenden wird an den Linien der Paß abgenommen und
ibm dafür ein Empfangschein eingehändigt , worin die
Vorschrift enthalten ist , wie er sich weiter zu benehmen
hat . Sein Paß bleibt bis zur Weiterreise bei der Poli¬
zei - Ober - Direktion , Spenglergasse Nr . 564, aufbewahrt ,und er hat sich für seine Anwesenheit um einen Aufenthalts¬
schein bei der Fremden - Kommission daselbst zu melden .
Will er wieder abreisen , so erhält er gegen den Linien -
schein , oder nach längeren Aufenthalte gegen Zurückstel¬
lung der Aufenthaltskarte seinen Paß wieder ausgefolgt ,den er zur Weiterreise vidlren lassen , und einen Linien -
Passirschein erheben muß , wo er dann ungehindert weiter
reisen kann - Für Juden gelten jedoch diese Vorschriften
nicht, und sie haben sich an die besonderen Anordnungen
zu halten , die für sie bestehen.

Zollvorschriften . Bei Ankunft an der Gränze
sowohl , als an den Linien der Hauptstädte , hat sich jeder
Reisende den vorgeschriebenen Zoll - Visitationen ohne
Widersetzlichkeit zu unterziehen . Alle zollpflichtigen Gegen¬stände müssen hierbei ohne Rückhalt angegeben , un das
Gepäck muß auf Verlange » den Zollbeamten zur Untersuchunggeöffnet werden . Keiner Verzollung unterliegen ; 1 . Alteund neue Kleidungsstücke , welche Reisende zu ihrem
eigenen Gebrauche mit sich führen . 2 . Altes undn - ues HauSgeräthe , Wäsche und Bettzeug . Unverar¬
beitete Stoffe und Zeuge hingegen zahlen den
tarifmäßigen Einfuhrszoll . Gold , Ringe , Uhren ,Silberzeug , Schmuck und Kleinodien jeder
A r t . jene , die der Reisende zum täglichen Gebrauche an
sich trägt , ausgenommen , müssen bei der Einbruchsstation
angezeigt werden ; der Reisende erhält über diese Gegen¬stände sodann eine Freibollete , mit welcher er versehendann alles auch wieder zollfrei in ' s Ausland zurückführenkann . Tabak darf jeder Reisende 5 Pfund gegen Angabean der Gränze und Erlegung des Zolles nebst der Lizenz.
Gebühr , zum eigenen Gebrauche ohne vorausgegangener
Bewilligung einführen , Bücher unterliegen ohne Un¬
terschied der Menge dem Eingangszoll . Die erlaubten
erhält der Reisende svgleich zurück , die verbotenen
bleiben im Bücher - Rev i sions am t e dis zu seinerRückreise oder bis er zu deren Bezug die Erlaubniß der
k. k. obersten Polizei - und Censur - Hosstelle erwirkt hat .Den k. k. Kabinets - Kourirren ist die Beförderung vonReisenden in ihren Wägen streng verboten .
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0 . Vorschriften für die k. k. Stadtpost .
Die neue Postreform im inner » Verkehre der Stadt Wien .

Die Briefsammlungen erster Klasse nehmen sowohl
unfrankirte als frankirte und rekommandirte Briefe ,
dann , mit Ausnahme jener in der Leopoldstadt , auch Geld «
briefe und Fahrpostsendungen , insofern die letzteren keiner
zollamtlichen Behandlung unterliegen und das Gewicht
von zehn Pfund nicht übersteigen , auf . Briefe für den
inneren Verkehr werden bloß bis zum Gewichte von 16
Loth als solche , die dieses Gewicht übersteigenden Pakete
aber als Fahrpoststücke behandelt . Bei der Briefsammlung
zweiter Klaffe können nur unbeschwerte Briefe unfravkirt
und frankirt , bet der Briefsammlung dritter Klasse jedoch
bloß unfrankirte Briefe aufgegeben werden . Sämmtliche
Briefsammlungen müssen täglich von Morgens 6 Uvr bis
Abends 6 Uhr ( an Sonn - und Feiertagen bis Nachmit¬
tags 4 Uhr) zum Dienste des Publikums offen gehalten
werden . Die Abholung der Brkew bei den Brirfsammlun -
gen geschieht täglich fünf Mal in bestimmten Zeitpunkten ,
und zwar die erste zwischen 6 und 7 Uhr Früh , die zweite
zwischen halb 8 Uhr und ein Viertel auf 9 Uhr Früh , die
dritte zwischen halb 10 und Viertel auf 11 Uhr Vormit¬
tags , die vierte zwischen halb 2 und halb 3 Uhr Nach«
mittags , und die fünfte zwischen halb 4 und halb 5 Uhr
Nachmittags . Durch die Abholung zeitlich Morgens wird
bewirkt , daß die Abends vorher nach der letzten Expedition
abgegebenen Briefe noch zeitlich genug zum Hospostamte
gelangen und mit der ersten Abfertigung um halb 7 Uhr
Früh den Empfängern zugestellt werden können.

Die Bestellung , nämlich sowohl mit den Posten ein¬
langenden als der bei den Stadtpostämtern und Brief¬
sammlungen für die Bewohner Wiens aufgegebenen Briefe
L folgt gleichfalls des Tages fünf Mal . Die erste Bestel¬
lung findet um halb 7 Uhr Früh Statt , die zweite um
9 Uhr Früh , die dritte um 11 Ubr Vormittags , die vierte
um 3 Uhr Nachmittags und die fünfte um 5 Uhr AbendS.
Die erste Bestellung muß um 10 Uhr Vormittags , die
zweite um 2 Uhr Nachmittags , die dritte um 4 Uhr Nach-
mittags , die vierte um 6 Uhr und die fünfte um 8 Uhr
AbendS beendigt sein . An Sonn - und Feiertagen greift
die fünfte Bestellung nicht Platz . Auf diese Art ist ein
zwischen 6 und 7 Uhr Früh in Wien aufgegebener oder
mit den Posten eingelangter Brief um 10 Uhr Vormittags
längstens in den Händen des hiesigen Empfängers ; ein
zwischen halb 8 und halb 9 Uhr Früh durch Posten oder
durch Aufgabe eingelangter um 2 Uhr Nachmittags , ein
zwischen halb 10 und Viertel aus 11 Uhr Vormittags ein¬
gelangter um 4 Uhr Nachmittags , ein zwischen halb 2 und
halb 3 Uhr Nachmittags eingelangter um 6 Uhr Nachmit¬
tags ; ein zwischen halb 4 und halb 5 Ubr Nachmittags
eingelangter um 8 Uhr AbendS. Zeder Brief wird mit
einem Stemp . l versehen , welcher sowohl Monat und Tag
der Ankunft oder Aufgabe , dann die Stunde , zu welcher
er von der Brnfsammlung abgeholt worden ist , als die
Bestellung ( 1 . 2 . 3 . 4 . oder 5 .) bezeichnet, innerhalb
welcher die Uebergabe an den Empfänger erfolgen muß,
so , daß dieser in die Lage kommt , zu ergehen , ob die
Zustellung des Briefes im Verhältnisse zu seinem Ernlan -

gen oder seiner Aufgabe , auch zur vorgeschriebenen Zeit

geschehen fei.
Beschwerden über verspätete Absendungen oder Zustel¬

lungen können bei dem Hofpostamte eingebracht werden ,
von welchem für solche Fälle die Untersuchung und ent¬

sprechende Abhilfe mit größter Bereitwilligkeit veranlaßt
werden wird . Zn neun Vorstädten , den größeren und

belebteren , befinden sich Briefsammlungen erster Klaffe ,
wo Briefe aller Art aufgegeben werden können. Zn solchen
Vorstädten , wie zum Beispiel Alservorstadt , Schottenfeld ,
Gumpendorf , neue Wieden , alte Wieden , Landstraße ,
Leopoldstadt find mehrere Briefsammlungen und zwar in

jeder vielbewohnten Gasse eine desselben nach Bedürfniß ,
entweder eine der ersten , zweiten oder dritten Klasse aus¬

gestellt. Die innere Stadt besitzt 13 Briefsammlungen 1 . und

2 . Klasse. Die 17 Ortschaften , welche gleichsam den Gürtel

der Residenz bilden , find gleichfalls mit Briefsammlungen
versehen , welche die Expedition der Briefe zwischen den¬

selben und dem Central - Brief - Aus « und Abgabsamte
ermitteln . Es ist dadurch den Bewohnern des Umkreises

von Wien Gelegenheit geboten , ihre Briefe , sie mögen
mit den Posten weiter zu senden , oder an Personen in

Wien oder dessen Napon gerichtet sein , in ihrem Wohn¬
orte selbst oder in einer demselben nahe gelegenen Ort¬

schaft aufzugcben . Die Briefe werden von diesen Brief -

sammlungrn täglich 2 Mal , das eine Mal Vormittags ,
das zweite Mal Nachmittags eiugeholt , und in einer Zeit

zum Centralamte gebracht , daß sie mit den nächsten Post¬
abgängen ihrer weiteren Bestimmung zugeführt werden .

Ebenso wird den Bewohnern der Umgegend eine

täglich wenigstens zweimalige Zustellung der mit den

Posten für sie angekommenen Briefe gesichert. Auch im
Verkehre mit der Umgegend werden die Briefe mit den
vorbedachten Stempeln zur Kontrolle der pünktlichen Be¬

stellung versehen. Die Briefe und Pakete , welche in den
Vorstädten und Umgebungen an die Bewohner derselben
aufgegeben werden , können entweder frankirt oder zur
Zahlung an den Empfänger angewiesen werden . Die ent¬
weder bei der Aufgabe oder bei der Abgabe zu entrich¬
tende Tare für jeden Brief bis einschließlich 16 Loth be¬

trägt ohne Unterschied zwei Kreuzer . Bei rekommandirten
Briefen ist noch die Rckommandations - Gebühr mit drei
Kreuzern zu entrichten . Die Geldbriefe und Sendungen
im innern Verkehre , zu welchem Letzteren auch alle 16 Loth
übersteigenden Schriftenpakete ohne Werth gehören, werden
nach dem allgem inen Fahrpofi -Tarife und zwar nach der
ersten Stufe taxirt . Die Brief - oder Rekommandations -

Gebühr bleibt auch bei solchen Poststücken mit 2 —3 kr.
festgestellt. Die Bestellungs - Gebühr für die Zustellung
eines Briefes ohne Unterschied des Gewichtes entfällt so¬
wohl in der Stadt als in den Vorstädten mit Einem
Kreuzer . Die Einrichtungen für pvste restant « Briefe und
für eigene Fächer der Adressaten bestehen noch ftrtan . Den
gesammten Geschäftsbetrieb bei der Stadtpost leitet das im
Briefpostgebäude in der Wollzeile befindliche Hospostamt.
Auch befinden fich hier die zur Besorgung des Briefpost -
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dienstes bestimmten Aemter , nämlich das „ Central -Bries -
aufgabSamt " und das „ Central - Briefabgabsamt . " Die
um Fahrpostdienste bestimmten Aemter , nämlich das Fahr -
postaufgabsamt , das Geldbrief - und das Frachtenabgabs .
amt , so wie die mit diesem in Verbindung stehende haupt -
zollämtliche Abtheilung befinden fich im vormaligen Haupt -
zollamtS - Gebäude am alten Fleischmarkte in geräumigen ,
ckußerst zweckmäßig und geschmackvoll eingerichteten Lokali¬
täten vertheilt . Die im Laufe des Tages ununterbrochene
Thätigkeit der 110 Briefträger , welche rn den 55 Bezirken
der Stadt und Vorstädte — je zwei auf einem Bezirk —
im Dienste derart wechseln , daß Einer die 1. , 3 . und 5 .,
der Andere die 2 . und 4 . Bestellung besorgt , so wie die
zahlreichen hin und wieder eilenden Omnibus , welche
Briefe und deren Austräger in die entfernteren Vorstädte
zur Erzielung einer größeren Schnelligkeit führen , gewährt
einen interessanten Anblick , zumal bei dem Gedanken , daß
all ' dies geschäftige Werk — ein Träger der geistigen
Mittheilung , ein Organ , ein materieller Leiter der Schrift¬
sprache dem geselligen wie dem Geschäftsverkehr diene .

Die k. k . Stadtpost
oder ehemals sogenannte ,/kleine Post, " welche im
Jahre 1830 eine ganz neue Organisation erhielt ,
wurde im Oktober 1847 mit ihren fünf Filialen
anfgehoben .

Für einen rekommandirten Brief kommt , nebst dem
Briefporto noch die RekommandationS - Gebühr pr . 6 kr.
zu entrichten ; und soll demselben ein Retour -Recepisse bri -
gegeben werden , so ist für dasselbe noch die Portogebühr
für einen einfachen Brief zu bezahlen.

Der Briefporto für Briefe in das Ausland wird nach
dem gleichen Maßstabe berechnet.

Alle Briefe in das Ausland , mit Ausnahme jener na¬
ben deutschen Bundesstaaten , dann nach der Schweiz , Frank¬
reich , Algier , Großbritanien und der Insel Helgoland , den
englischen Kolonien und Besitzungen , als jenen nach Ja »
maika , Canada , Neu -Braunschweig , Neu -Schottland , Prinz -
Eduard -Insel und Neuland ; ferner nach dem Königreiche
Dänemark und Sardinien , dann nach Corfu , Constantino -
pel, Salovich , Seres , Botutschany , Jassy , Galacz , Bukarest ,
den jonischen Inseln , Dardanellen , Smyrna , Lanea , Tra -
pezuttt, RhovuS , Larnaca ( auf den Inseln Eypern ) , Beurut ,
CeSme , TenedoS , Gallipoli , Samsun , Varna , Tultscha ,
Jbraila und Alexandrien in Egypten müssen bei der Aus¬
gabe frankirt werden .

Für die wechselseitige Korrespondenz zwischen den k. k.
osterreich schen und den übrigen deutschen Staaten ist im
Allgemeinen eine gemeinschaftliche Portotare in zwei Ab¬
stufungen , und zwar , ohne Rücksicht auf die Landesgrenze ,
als bisherige Postgebietgrenze , in der Art festgesetzt, daß
dieselbe für die Entfernungen bi- einschließig 20 Meilen
in gerader Linie, vom AufgabS- bis zum Abgabs -Postorte
mit sechs Kreuzern Conv . Münze , und für alle Entfernun¬
gen über 20 Meilen mit zwölf Kreuzern C . M . für deu
einfachen Brief einzuhebrn kommt.

L . Abgangs - und Ankunftstage der Briefposteu in Wien

Abgang .
Alle Tage : Nach Aachen , Agram , Anhalt , Ame¬

rika , Augsburg , Belgien , Berlin , Bielitz , Bremen ,
Brody , Breslau , Brünn , CarlSrahe , Dänemark ,
Dresden , Eger , England , Frankreich, Gibraltar ,
Görz , Gratz , Hamburg , Hessen , Hohenzollern ,
Innsbruck , Karlsbad , Klagenfurt , Königgrätz,
Krakau , Laibach , Leipzig , Lemberg , Linz, Lübeck,
Mailand , München, Niederlande , Nürnberg , Oeden-
burg , Ofen , Olmütz , Pcsth, PctcrSwalde , Portu -
gal , Prag , Preßburg , Preußen , Regensburg , Rei¬
chenberg, Rumburg , Salzburg , Sardinien , Schweiz ,
Spanien , Steyer , Teschev , Teplitz, Triest , Troppan ,
Tyrol , Ulm , Venedig , Verona , Villach, Waid¬
hofen a . d . Abbs , Würtemberg .

Sonntag : Wie täglich ; dann nach Altheim , Ka-
schau, Czernowitz , Fiume , Kremsmünster , Lützen
Neapel Neuhaus , Parma , Ried , Rom , Toskana .

Montag : Wie täglich ; dann nach Altheim , Asch,
Budweis , Czernowitz, Fiume , Jassy , Ischl , Karl -

stadt , Kaschau , Kremsmünster , Lützen , Neapel ,
NeuhauS , Parma , Ried Rom, ToScana .

Dienstag : Wie täglich ; dann nach Altheim , Asch,
Budweis , Bukarest , Czernowitz, Karlstadt , Krems -
müvster , NeuhauS , Ried , Rußland , Türkei .

Mittwoch : Wie täglich : dann nach Altheim , Asch
BuvweiS , Czernowitz, Fiume , Kaschau , Neapel ,
Parma , Ried , Rom , Toscana .

Donnerst . : Wie tägl . ; d . nach Altheim , Fiume , Ischl ,
Kaschau , Kremömünstrr , Lützen, Ried , Rom , Toscana .

Freitag : Wie täglich ; dann nach Aschen, Budweis ,
Bukarest , Czernowitz , Jassy , Karlstadt , Krems -
Münster, Lützen , Neapel , Neuhaus , Parma , Rom ,
Rußland , Toscana .

Samstag : Wie täglich ; dann nach Altheim , Asch,
Budweis , Czernowitz, Fiume , Karlstadt , NeuhauS ,
Ried ( Oberösterreich ) , Rußland .

Ankunft .
Alle Tage : Von Agram , Augsburg , Berlin , Botzen,

Bregenz , Brody , Breslau , Brüun , Dresden , Eger ,
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Frankfurt , Görz , Gratz , Grins , Hamburg , Hünin -

ge« , 3glau , Innsbruck , Karlsbad , Klagenfurt ,
Königgratz , Körmend , Krakau , KremS , Laibach,
Leipzig, Lemberg, Linz , Mailand , München , Nürn¬
berg , Oedenburg , Ofen,Olmütz , Paris , Pesth ,
Prag , Preßburg , Raab , NegenSburg , Neichenberg,
Rumburg , Salzburg , St . Gallen , Teplitz, Teschen,
Triest , Troppau , Ulm , Venedig , Verona , Zürich .

Sonntag : Von Budweis , Czernowitz, Effek , Erlau ,
Karlstadt Kaschau , Klattau , Neuhauö , Peterwar¬
dein, Pilsen , Semlin , Strakonitz , Wessely.

Dienstag : Die täglichen ; dann von Budweis,Czerno -
wi^ Debrezi ^ Hermannstad ^ Karlstad ^ KaschaU/Klat-
tau , NeuhauS , Pilsen , Strakonitz,Temeswar,Wessely .

Mittwoch : Die täglichen ; dann von Czernowitz,
Effek , Klausenburg , NeuhauS, Peterwardein , Xuta-
lequa , Semlin , Temeöwar , Zara .

Donnerstag : Die täglichen ; dann von Budweis
Debreczin , Erlau , Hermannstadt , Klattau , Klau -
senburg , NeuhauS , Pilsen , Strakonitz , Wessely.

Freitag : Die täglichen ; dann von Budweis , Czer¬
nowitz, Hermannstadt , Karlstadt , Klattau , Pilsen ,
Strakonitz , TemeSwar , Wessely.

Samstag : Die täglichen ; dann von Czernowitz,
Karlftadt , Kaschau, Klausenburg , Neuhaus , Temes¬
war , Xutaloqua , Zara .

Tranfito - Porto .
Außer den gewöhnlichen Briefporto ist für aus verschiedenen fremden Staaten kommende Briefe auch

noch die sogenannte Transtto -Portogebühr zu entrichten, welche 4 bis 36 kr. von jedem einfachen Briefe

beträgt , und auf jedem aus diesen Staaten ankommenden Briefe unter dem gewöhnlichen Porto auge¬
werkt , und mit demselben zusammengezogen wird .

Dieses Transito -Porto wird eingehoben für Briefe aus : Spanien , Portugal , Gibraltar und den Kolo¬

nien , auS England , Schottland , Irland und Nordamerika , aus Frankreich den Niederlanden , Belgien ,
Luxemburg , den preußischen Rhein - und westfälischen Provinzen , Griechenland über Triest , aus den

deutsche» Bundesstaaten über Schleitz , Lobenstein und Eger , auS der und durch die Schweiz , auS den

päpstlichen Staaten , Neapel , Sizilien , ToScana und Lucca, aus Egypten , Malta und Zonieu über Triest .

Hauptposttage für die Ankunft und den Abgang der Briefe in Wien .

Die Hauptposttage sind nach dem Postpatente von 1748 Mittwoch und Samstag Ln jeder

Woche .
N e i ch s p o st.

Diese geht alle Tage nach Baiern , Würtemberg , Frankfurt a . M . , Hessen , den Rheinländern ,
den freien Städten Hamburg , Lübeck und Bremen , nach Sachsen und Preußen mit wenigen Ausnahmen .

Ungarische Po st .

Jeden Dienstag und Freitag nach den tiefe« Ungarn ( nach Ofen und Pesth alle Tage ) , daun

nach Kroatien , Slavonien , Siebenbürgen , die Militärgränze und nach Semlin .

Türkische Po st.

Rach Koustantinopel über Semlin jeden Dienstag , nach Botutschavy , 3assy

und Galaz , über Czernowitz jeden Dienstag und Samstag , nach Buckarest überHermannstadL

jeden Dienstag
" ««- Freitag .
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Alphabetisches Verzerchniß

derjenigen . Länder und Staaten , nach welchen die Briefe bei der Aufgabe noch gezahlt
werden müssen .

Afrika , mit alleiniger Ausnahme von Algier .
Amerika , mit Ausnahme der englischen Colonien

und Besitzungen .
Andora , Republick zwischen Spanien und Frankreich .

Asien , ohne alle Ausnahme .
Belgien , mit Ausnahme von Luxemburg .
Griechenland . Holland .
Kirchenstaat oder das römische Gebiet .
Lucca die Republik San - Marino .
Modena . Montenegro .

Nach allen hier nicht genannten Ländern ist
man braucht die Briefe nur in den Sammlungskasten

Neapel und Srcrlren .
Parma . Portugal .
Rußland ohne Ausnahme .
Schweden und Norwegen .
Schweiz , mit Ausnahme deö CantonS Schafhauseu .
Spanien , ohne Ausnahme .
Toskana .
Türkei , mit Ausnahme von Belgrad ; Covstanti -

- nopel , Salonich , und den Stationen , welche
die Postdampfboote des österr . Lloyds berühren ,

hingegen der Frankirungözwang ganz aufgehoben und
rer Postanstalt hinein zu werfen .

Fahrt - Ordnung der von Triest ausgehenden Lloyd
'
schen Dampfschiffe

/ nach Venedig jeden Dienstag und Freitag Früh 6 Uhr.
l „ » „ Mittwochu . SamstagAbends 10Uhr .
! Jeden zweiten Dienstag
» über Corfu und Syra nach Athen, Nauplia , Candien ,
» Smyrna , Dardanellen , Constantinopel , Sinope , Sam --
Rsun , Varna , Tultscha , Galacz und Ibrail , Rhodos ,
ICypern und Beurut , Alexandrien .
N Jeden zweiten Dienstag .

Z Mer Ancona , Corfu , Patras , Vostizza nach Lutraki ,
Z dann zu Lande über den Isthmus von Corinth nach

/ Calamaki , und von da nach Athen, Syra , Tessalonich,
» ^Dardanellen und Constantinopel ; Varna , Tultfcha ,
^ lTalacz , Jbrail .

1 Jed e n z w ei t en Don ne r S t ag .
Rüder Luffinpiccolo , Zara , Sebenico , Spalato , Lefina,
» Curzola , Ragusa nach Cattaro .
I I e de n M i tt w och u n d S a m s t » g
» über Pirano , Umago , Cittanuova , Parenzo , Rovigno
> nach Pola .
Vüber Pola nach Fiume jeden Samstag

Der FranksturSzwang hat bei der Korrespondenz ans
den Staaten der österreichischen Monarchie nach den Ioni¬
schen Inseln , den Dardanellen , Smyrna , Konstantinopel
und Alexandrien in Egypten , und umgekehrt , welche mit
den Dampfschiffen des österreichischen Lloyd befördert wer¬
den, mit 1 . Oktober 1844 aufgehört .

Die Beförderung der Sendungen nach und aus den
Ionischen Inseln , den Dardanellen uud Alexandrien , ge¬
schieht bloß mittelst der Dampfschiffe, dagegen kommen jene
nach und aus Konfiantinopel und Smyrna mit den gedach¬
ten Schiffen zwischen Triest und den genannten zwei Städ¬

ten bloß in dem Falle zu befördern , als deren Adresse die
Bemerkung : ^Mit den Dampfschiffen deö Llopd, "
enthält , und in Ermanglung dieser Bemerkung auf den
Landpostcoursen über Belgrad zu versenden ; die nach
Smprna gerichteten Sendungen werten zwischen diesem
Orte und Konstantinopel mittelst der Dampfschiffe befördert .

Die Seeporto - Gebühren find mit Rückficht auf diese
Beförderungsweise , wie folgt , für den einfachen ein halbes
Loth wiegenden Brief festgesetzt, und zwar für die Beför¬
derung :

^ zwischen Triest und Alexandrien mit . . 30 kr.
zwischen Triest , Konstantinopel , Smprna und

den Dardanellen mit . . . ,24 »
6 . zwischen Triest und den Jonischen Inseln mit 18 »
v . zwischen Konstantinopel und Smprna mit 12 „
Für Druckwerke unter Kreuzband verwahrt , Ist von

den so eben erwähnten Seeporto - Gebühren nur der sechste
Theil für jedes Loth , für Waarenmuster dagegen der dritte
Theil der tarifmäßigen Taxen zu entrichten , jedoch darf
bei diesen letzten die dteöfällige Gebühr nicht weniger be¬
tragen , als für den einfachen Brief festgesetzt ist .

Die aus Oesterreich nach Ancona , drm Königreiche
Griechenland , nach der Insel Malta und nach allen Orten
der Türkei uud Egyptens ( Aleranorien , Smprna , Konstan-
tinopel und die Dardanellen ausgenommen ) mit den Dampf¬
schiffen zu versendenden Briefe , unterliegen einstweilen noch
dem Frankirungszwange , und eS ist dte Seogebühr für den
einfachen Brief »ach Griechenland und der Insel MaUa
mit 18 kr. , nach Orten der Türket mit 24 kr. , und nach
jenen Egyptens mit 30 kr . , dann die österreichische Porto¬
taxe mit Rücksicht auf die Entfernung des AusgabSortss
von Triest zu entrichten.



77

>

Anmerkungen
Bei dem Stadtpost - Oberamte werde » aufge -

vommen alle Briefe , Geldversenduvgen und Packete bis
zum Gewichte von 10 Pfund , jedoch nur für die Be¬
wohner Wiens und der umliegenden Ortschaften .

Bei den Briefsawmlungen werden ausgenom¬
men : n ) Alle Briefe an die Bewohner Wiens und
der umliegenden Ortschaften , b ) Alle mit den Po¬
sten weiter gehenden Briefe , jedoch dürfen die Brief¬
sammlungen zweiter Klasse von de » letzteren nur jene
ausnehmen , welche weder fraukirt , noch rekommandirt
werden sollen .

Ausgenommen von der Aufnahme bei den Stadt -

postanstalten sind : a ) Alle Briefe von portofreien
Behörden und Personen , insofern von der Porto¬
freiheit Gebrauch gemacht werden will . — d ) Alle
Packete , die mit der Post von Wien weiter zu senden ,
und in das Ausland oder in einen außerhalb der Zoll -
Linie liegenden Theil der Monarchie bestimmt sind ,
wenn sie nicht vorher der vorgeschriebenen zollamt¬
lichen Behandlung nnterzogen wurden .

Das Stadtpost -Oberamt , so wie die Briefsamm¬
lungen werden täglich Früh um 7 Uhr geöffnet und
bleiben an den Wochentagen bis Abends 7 Uhr , an
Sonn - und Feiertagen aber nur bis Mittag offen .

Die Briefträger sind verpflichtet , ihren Dienst
in der vorgeschriebenen Post - Montur zu verrichten .
ES ist ihnen strenge untersagt , Briefe von Parteien
selbst aufzunehmen .

Ueber rekommandirte Stadtpostbriefe wird ein

Aufgaböschein ertheilt , gegen welchen der Absender
am folgenden Tage die Empfangsbestätigung des

Adressaten bei dem Postamte oder bei der Brief¬
sammlung , wo die Ausgabe geschah , unentgeltich er¬

hebe » kann . — Nicht rekommandirte Briefe werden

sowohl bei den Stadtpost -Aemtern , als auch bei den

Driefsammlungen in Gegenwart des Aufgebers in
daö dazu bestimmte Register eingetragen und dem

Aufgeber zur Ueberzeugung der richtigen Einregistri -

rung eine mit dem Stämpel der Briefsammlung oder
des Postamtes versehene Bollete ertheilt , worauf auch
die Nummer angegeben ist , unter welcher der Brief
in das Register eingetragen wnrde . — Ueber mehrere
von einem Absender zugleich aufgegebene Briefe wird

nur Eine Bollete ertheilt , jedoch auf dieser die Zahl

der aufgegebenen Stücke ersichtlich gemacht . Der Stäm¬
pel enthält die Nummer der Briefsammlung oder den
Namen des Stadtpost -Amtes , den Tag , Monat und
die Distributions - Nummer . Diese letztere bezeichnet
die Abschnitte des Tages von einer Briefbestellung
zur andern , und zwar jedeömal denjenigen , innerhalb
welchem die Aufgabe Statt fand . Der gleiche Stämpel
wird auch dem Briefe auf der Siegelseite aufgedrückt .
— Vom Morgen bis zur ersten Bestellung zeigt der
Stämpel die Distributions - Nummer I . zwischen der
ersten und zweiten die Distributions - Nummer II . ,
u . s. f . Nach dem Schluffe der letzten Expedition
wird dem Stämpel wieder die Nummer I . und zugleich
auch das Datum des nächst folgenden Tages eingesetzt .

Für den Fall , daß die aufgegebenen Stadtpost -
Briefe nicht bestellt werden können , weil die Adressaten
nicht aufzufinden sind , oder die Annahme verweigern ,
kann jeder Aufgeber sich der Zurückstellung des Brie¬
fes dadurch versichern , wenn er auf der Siegelseite
desselben seine eigene Adresse beisetzt .

Auch ist die Einrichtung getroffen , daß Briefe ,
welche in dringenden Angelegenheiten an Bewohner
WLen 'S , oder der umliegenden Ortschaften auf dem
rechten Donauufer geschrieben werden und nicht mit
Geld oder Geldeswerth beschwert sind , von Seite
des Stadtpost - OberamteS unverzüglich durch eigene
Boten bestellt werden . Selbst Packete bis zur Schwere
von 5 Pfund können auf diese Weise versendet wer¬
den , uur dürfen dieselben nicht voluminös sein und
keine Gegenstände von Werth enthalten . Wünscht
Jemand über seinen mittelst Ertraboten versendeten
Brief mit dem nämlichen Boten eine Antwort zu
erhalten , so wartet der Bote in dem Bestimmungs¬
orte eine halbe Stunde auf die Antwort . Nach dem
Schluffe des Stadtpost - Oberamtes oder vor dessen
Eröffnung wird kein Ertrabote abgesendet .

Diejenigen Bewohner der Stadt und Vorstädte
Wiens endlich , welche sich durch die Stadtpost -An -
stalt die Zeitungen zustellen lassen wollen , haben
sich deßhalb an die k. k. HofpostamtS -Zeitungs - Er -

Pkdi ion zu wenden .
Die k. k . Oberste Hofpost - Verwaltung wird eS

mit Dank erkennen , wenn vorkommeude Unregelmä¬
ßigkeiten im Postdienste ihr sogleich angezeigt werden .
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Abfahrt von Wie n nach

Agram und Warasdin .

Berlin über Reichenberg . . . .
„ „ Neustadt .

Brody .

Brünn , Olmütz und Tesche « . . .

BudweiS .

Caschau oder Kaschau .

Constantinopel .

Czernowitz . 7 .

Dresden und Leipzig .

Eger über Pilsen .
- Prag .

Essegg .

Abgang und Ankunft der Courier -, Eil -,
I Wagengattung

iBnef - Eilwagen
( Packwagen

^ Personen -Eilwagen
( Personen - Eilwagen
( Packwagen
( Auf der Eisenbahn dis Leipnik
) für Sendungen

Mallepost
( Postwagen
( Packwagen

ourier , nimmt kleine Packete bis
Pf -, aber keine Reisenden mit

< Eilwageu
- Packwagen
I Eilwagen
( Packwagen
Mallepost
Eilwagen
Postwagen

I^ ag und Stunde der Abfahrt .
Täglich Abends 7 Uhr
Dienstag Abends 8 Uhr
Täglich Abends 8 Uhr

- Früh 7 Uhr
Mont , Dienst . , Don . , Frt . Sst . A . 8U .
Dienstag und Freitag Abends 8 Uhr
Täglich Früh 7 und Abends 8 Uhr
Täglich Abends 8 Uhr
Mont . , Dienst . , Mittw . , Freit . Sst . A- 7U .
Jeden Monat zweimal .
Sonntag Abends 8 Uhr

^
Dienstag Abends 10 Uhr
Sonnt . ,Dienst -,Mitt . u. Samst . A. 7U -
Dienstag und Freitag Abends 8 Uhr
Täglich Abends 7 Uhr
Montag und Samstag Abends 7 Uhr
Mont . , Mittw . , Samst . Ab. 7 Uhr
Täglich Abends 7 Uhr
Mittwoch Abends 8 Uhr

Frankfurt a . M . , Nürnberg Regensburg
und Würzburg .

Gräz über Wiener -Neustadt . . .
Hamburg .
Hermanftadt und Kronstadt . . . .
Jnsbruck , Bregenz , Botzen, Briren und

Salzburg .
Klagenfurt , Treviso , Udine und Vi¬

cenza .
Krakau , Podgorze und Warschau .

Laibach , Marburg , Adelsberg und
Triest .

Lemberg . . .

Linz , St - Pölten , Mölk , Steper .
Mailand , Bergamo , BreScia und Ve¬

rona .

München nnd Augsburg .

NeuhauS in Böhmen .

Oedenburg .

Ofen , Pesth und Raab .

Prag , Reichenberg , Rumburg , Teplitz
und Karlsbad .

Preßburg .

Semlin und Peterwardein . . . .

Troppau und Breslau .
Venedig . . .
Zar- , Ragusa und Eattaro . . .

( .Eilwagen
' Personen und Sendungen mit Eisenbahn
Eilwagen
Postwagen . Monatlich 2 Mal

> Brief - Eilwagen
^ Packwagen
( Eilwagen
( Packwagen
( Eilwagen
( Packwagen

^ Mallepost . Bis Gratz Eisenbahn
( Mallepost . f . Pers . kl - Send . d . Nordbahn
( Packwagen für schwere Sendungen
( Brief -Eilwagen
( Packwagen
( Eilwagen
( Packwagen
( Brief -Eilwagen
( Packwagen
( Brief -Eilwagen
) Packwagen
( Brief -Eilwagen
( Packwagen
( Eilwagen
( Packwagen
j Brief -Eilwagen
iPersonen - Eilwagen
( Mallepost übet Brünn
( Packwagen
( Mallepost
^ Packwagen
( Brief -Eilwagen
( Postwagen
Eilwagen . Bis Olmütz Eisenbahn

( Brief -Eilwagen , bis Bruck Eisenbahn
( Packwagen
Mallepost

Täglich Abends 7 Uhr
Täglich Früh 8 und Abends 7 Uhr
Täglich Abends 7 Uhr
Sonntag Abends 8 Uhr
Täglich Abends 7 Uhr
Donnerstag Nachmittags 2 Uhr
Täglich Abends 7 Uhr
Dienstag und Samstag Abends 7 Uhr
Täglich , ausgen . Freitags , Früh 6 Uhr
Dienst , und Freit . Abends 8 Uhr
Täglich Früh 8 u . Ab. 8 Uhr
Täglich Früh 7 Uhr
Jede Woche Ein Mal
Täglich Abends 7 Uhr
Mont . u .Samst .Ab. 8U . ,Donn .Nach.2U.
Täglich Abends 7 Uhr .
Dienstag und Samstag Abends 7 Uhr
Täglich Abends 7 Uhr
Mont . Ab. 8 U - Donnerst . Nachm , 2 U.
Mont , Dienst ., Donnst . u . FreitA . 7U .
Samstag Abends 6 Uhr
Täglich AbendS 7 Uhr
Dienstag Abends 8 Uhr
Täglich AbendS 7 Uhr
Sonntags und Mittwoch AbendS 8 Uhr
Täglich AbendS 7 Uhr
Dienstag und Freitag Früh 5 Uhr
Täglich Früh 7 Uhr
Mont . Donnerst , u . Samst . Ab. 8 U .
Täglich AbendS 7 Uhr
Samst . u . Mittw . AbendS 8 Uhr
Täglich AbendS 8 Uhr
Mittwoch Abends 7 Uhr
Täglich Früh 7 Uhr
Täglich AbendS 7 Uhr
Dienstag und Samstag AbendS 7 Uhr

iMiwsch Abends 7 Uhr



Post- und Vrancard - oder Packwägen in Wien.
Ankunft am Bestimmungsorte.

Täglich AbendS 8 Uhr
Freitag Früh 6 Uhr
^ Täglich Früh , in 94 Stunden
Täglich Früh 6 Uhr
Dienstag und Samstag Früh 6 Uhr
Täglich Früh 5 u . Nachmittags 1 Uhr
Täglich Früh 5 Uhr
Dienst. Mw. , Don . , Sst . , Snt ., A. 8 U .
Jeden Montag zweimal
Samstag Nachmittags
Freitag Früh 6 Uhr
Mont. , Dienst -, Frt ., Sst. Vorm . 10 U .
Freit . Früh 7 und Samst . Früh 9 Uhr
Täglich Nachmittags 2 Uhr
Freitag und Mittwoch Abends 10 Uhr
Donnerst. , Dienst., u . Samst . Früh 6 Uhr
Täglich Nachmittags 2 Uhr
Täglich Früh 5 Ubr
Dienstag und Samstag Früh 6 Uhr
Täglich Früh 8 und Abends 6 Uhr
Täglich Früh 7 Uhr
Mittwoch Früh 6 Uhr
Täglich Früh 3 Uhr
Montag Mittags 12 Uhr
Täglich Nachts 2 Uhr
Mont . u. Donnerst. Vorm . 10 Uhr
Täglich mit Ausnahme Freit . Früh 6 U .
Dienst , und Freit Vormittag 11 Uhr

Täg . Früh 5 u. Mittag 12 Uhr
en zweiten Tag Morgens

Jede Woche Ein Mal
Täglich Mittags 12 Uhr
Mont . u . Mittw . F . 8, Donn. Nachts 2 U .
Täglich Mittag 1 Uhr
Montag u. Freitag Früh 6 Uhr
Täglich AbendS 7 Uhr
Montag und Freitag Früh 7 Uhr
Dienst . , Mittw . , Freit , u . Samst . N. 4U.
Montag Früh 4 Uhr
Täglich Früh 3 Uhr
Mittwoch Früh 8 Uhr
Täglich Nachts 2 Uhr
Mitt. u . Samst . Früh 5 Uhr
Täglich Früh 7 Uhr
Mittw . und Samst Abends 10 Uhr
Täglich AbendS 8 Uhr
Dienst . F . 7 , Donn . u. Sonnt . Früh 10 U-
Täglich Früh 5 Uhr
Mont. u. Donnerst. Morgens 9 Uhr
Täglich Früh 5 Uhr
Donnerstag Mittags 12 Uhr
Täglich Nachts 2 Uhr
Täglich Nachmittags 2 Uhr
Mittw . und Samst . Morgens 8 Uhr
Montag Früh 7 Uhr ^

Abfahrt von dort nach Wien . I

Täglich Früh 5 Uhr
Donnerstag AbendS 7 Uhr
Täglich AbendS 6 Uhr

» Früh 6 Uhr
Mont,Mtw.,Don . ,Freit . ,Samst . A . 8U.
Mittw . u . Freit . Abends 5 Uhr
Täglich Früh 8 und AbendS 9 Uhr
Täglich AbendS 9 Uhr
Mont . , Mtw . , Don . , Sst . , Sonnt . Ad . öN -
Jeden Monat zweimal
Sonntag Abends 6 Uhr
Mittwoch AbendS 6 Uhr
Sont . , Mont -, Mittw . , Donnerst. Feüh
Mont . Nachm . 3 Mittw . Mitt. 12 Uhr
Täglich Vormittag 11 Uhr
Mont , und Donnerst. Vorm- 11 Uhr
Mont . , Donnerst, u . Freit . Ab. 6 Uhr
Täglich Vormittag 11 Uhr
Täglich AbendS 8 Uhr
Dienst u . Donnst. Ab . 5 Uhr .
Täglich Früh 8 und Abends 6 Uhr
Täglich AbendS 8 Uhr
Dienstag AbendS 6 Uhr
Täglich Abends 9 Uhr
Mittwoch Mittags 12 Uhr
Täglich AbendS 9 Uhr
Sonnt, u . Donnerst. Nachmittag 1 Uhr
Tägl. auSg . Sonnt. Früh 9 Uhr
Mont , und Samst . Nachmit . 1 Uhr

Tägl. Früh 5 und AbendS 7 Uhr
äglich AbendS 10 Uhr

Jede Woche Ein Mal
Täglich Nachmittags 1 Uhr
Mont . , Mittw . Ab . 5 , Freit . Nachts 12 U .
Täglich Früh 6 Uhr
Mittw . v . Samst . Nachm . 4 Uhr
Täglich Früh 6 Uhr
Mont . u . Mittw . Nachm . 1 Uhr
Dienst. , Mittw . Freit , u . Samst . V . 10 U .
Sonntag AbendS 10 nhr
Täglich AbendS 5 Uhr
Samstag Nachmittag 4 Uhr
Täglich Nachmittags 4 Uhr
Dienst , und Samst . Ab. 7 Uhr
Täglich Nachmittags 4 Uhr
Dienst , u. Freit . Früh 5 Uhr
Täglich AbendS 9 Uhr
Mont . Donn. Nachm . 4 . , Samst . Ab. 7U .
Täglich AbendS 7 Uhr
Mont . u . Donnerst. Nach. 4 Uhr
Täglich Abends 9 Uhr
Sonntag Früh 5 Uhr
Täglich AbendS 5 Uhr
Täglich Früh 5 Uhr
Montag und Freit/Früh 4 Uhr
M'ont . Nachmitt . 4 Uhr

Rückkunft in Wien .

Uhr

2 Uhr

Täglich Früh 4 Uhr
Sonntag Früh 5 Uhr
Täglich Früh 6 Uhr
Täglich Nachmittags 2
Täglich Früh 6 Uhr
Dienst , und Freit . Früh 6 Uhr
Täglich Früh 6 und Nachmittags
Täglich Früh 6 Uhr
Mont ., Dienst., Frt ., Sonnt. Früh 5 U .
Jeden Monat zweimal
Dienstag Früh 5 Uhr
Sonntag Abends 8 Uhr
Sonnt. , Mont ., Mittw. , Freit . Früh6 U .
Dienst , u . Freit Früh 6 Uhr
Täglich Früh 5 Uhr
Sonnt, und Dienst . Früh 7 Uhr
Sonnt. Mont . u . Donnerst. Früh 9 Uhr
Täglich Früh 6 Uhr
Täglich Früh 5 Uhr
Dienst , u . Samst . Früh 6 Uhr
Täglich Früh und Abends 6 Uhr
Täglich Früh 6 Uhr
Freitag Früh 5 Uhr
Täglich Früh 6 Uhr
Sonntag Vormittag 10 Uhr
Täglich Früh 6 Uhr
Dienst, und Samst . Früh 6 Uhr
Tägl auögen. Sonntag , Früh 6 Uhr
Sonnt. Früh 10, Freit . Früh 4 Uhr

^ Täglich Früh und Abends 6 Uhr
Den zweiten Tag Mittags.
Jede Woche Ein Mal
Täglich Früh 6 Uhr
Sonnt. V. 10, Mitlw . ü . Freit . Früh 4 U .
Täglich Früh 6 Uhr
Dienst , u . Samst . Früh 6 Uhr
Täglich Früh 6 Uhr
Sonnt. Vorm. 10. Freit . Früh 4 U .
Sonnt., Mtw . , Don . u . Samst . Früh 6 U .
Dienstag Früh 6 Uhr
Täglich Nachts 2 Uhr .
Sonntag Früh 5 Uhr
Täglich Nachts 11 Uhr
Dienst , und Freit . Früh
Täglich Früh 5 Uhr
Mittw . und Samst . Abends 10 Uhr
Täglich Nachts Uhr
Dienst. 6 , Donn. u . Sonnt. 7 Uhr Früh
Täglich Früh 5 Uhr
Dienst und Freit . Früh 5 Uhr
Täglich Früh 6 Uhr
Dienstag Früh 5 Uhr
Täglich Nachmittags2 Uhr.
Täglich Früh 6 Uhr
Dienst, und Samst. Früh 6 Uhr
Samstag Nachts 2 Uhr

5 Uhr
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v . Gedrängtes Postlerikon
oder

alphabetisches Verzeichniß der wichtigsten Städte und Handelsplätze
mit Angabe ihrer Lage und Entfernung vo« Wien Ln deutschen Meilen.

235
4l

150
328
71

117
63

190

Meilen.
Aachen in Rheinpreußen 125
Aarau in der Schweiz . . 100
Abo in Finnland . 395
Adrianopel in der Tür

kei .
Agram in Kroatien . . .
Alkffandria in Piemont - -
Algier über Genua . . .
Altenburg in Sachsen - .
Altona in Dännemark . .
Arnberg in Vaiern . . . .
AmienS in Frankreich - .
Amsterdam in den Nieder

landen . 152
Antwerpen in Belgien . . 140
Appenzell in der Schweiz . 90
Arad in Ungarn . . . .
Archangel in Rußland .
Arbes in Frankreich . .
Arras in Frankreich . .
Aschaffenbnrg in Baiern
Augsburg in Baiern . .
Avignon in Frankreich .
Badajez in Spanien . .
Baden rn Niederösterr -
Baireuth in Baiern . .
Bamberg in Baiern . .
Barcellonain Spanien .
Barlfeld in Ungarn . .
Basel in der Schweiz .
Bautzen in Sachsen '. .
Baponne in Frankreich -
Belgrad in Serbien . . -
Dellunv im Venezianischen

Meilen.
Preill

90

43

98
98

117

120

80
470
151
162
89
69

144
368

Brandenburg in
ßrn .

Braunau in Oberöster-
reich .

Braunschweig in Braun¬
schweig .

Bregenz in Vorarlberg .
Bremen . . . . . .
Brescia in der Lombar -

die .
Breslau in Preußisch -

Schlefien . 56
Brest in Frankreich . . . 162
Brodp in Galizien . . . . 118
Bruchsal in Baden . . . 95
Bruck an der Leitha in

Niederösterreich . . . . 4
Bruck an der Mur in Stei¬

ermark . 20
Brügge in den Nieder¬

landen . 160

69
76

247

Meilen .
Colberg in Preußen . . . 110
Colmar in Frankreich . . 110
Cöln in Rheinpreußen . . 117
Como in der Lombard . . 129
Conegliano in der Lom-

bardie . 77V
Constantinopel in der

Türkei . . 186
Constanz in Baden . . . 77
Cremona in der Lombar -

die . 114
Czaölau in Böhmen . . . 32V
Czernowitz in der Bu -

kowina . 154
Danzig in Preußen . . . 116
Darmfiadt in Hessen . . . 98
Debreczin in Ungarn . . 70V,
Delft in den Nieder¬

landen . 154

Brünn in Mähren . . . 19
Brüssel in Belgien . . . 146
Brzezany in Galizien . - 123
Buckarest in der Wala¬

chei . 186
BudweiS in Böhmen . . 28
Cadiz in Spanien . . - . 621

67 >Calais in Frankreich . . . 189
103 Capo d 'Jstria in Jlly »59
420
104
81

Beraun in Böhmen . . . 46V?
Bergamo in der Lomb. . . 129
Bergen in Norwegen . . 260
Berlin in Preußen . . . 82
Bern in der Schweiz . . 119
Bielitz im österreichischen

Schlesien . . . . . . . 48
Bilbao in Spanien . - - 449
Bistritz in Siebenbürgen . 116
Bochnia in Galizien . . - 67V
Bologna im Kirchen¬

staate . 112Bonn in Nheinpreußen . . 121
Bordeaux in Frankreich . 363
Botzen in Tprol . 86

rren .
Carlowitz in Slavonien
Carlsbad in Böhmen .
Carlsburg in Sieben¬

bürgen . 110
Carlsruhe in Baden . . . 100
Carlstadt in Croatien . . 48V,
Carthagena in Spanien . 53ü
Cassel in Kurhessen . . . 99
Cattaro in Dalmatien . . 157
Celle in Hannover . . . 112
Christians in Norwe¬

gen . 249
Chrudim in Böhmen . . 36V
Chur in der Schweiz - . 99
Cilli in Steiermark . . . 44V
Cleve in Rheinpreußen . . 141
Coblcnz iu Rheinpreu¬

ßen . . 1Boulogne in Frankreich . 172Coburg in Sachsen
115
73

Dessau in Anhalt . . . . 83
Dijon in Frankreich . . . 150
Dresden in Sachsen . . 60V
Dublin in Irland . . . . 280
Dünkirchen in Frank

reich . 180
Durlach in Baden . . . . 96
Düsseldorf in Rhein

Preußen . 130
Edinburgh in Schott

land . 230
Eger in Böhmen . . . . 58
Eichstädt in Baiern . . . 65
Eisenach in Sachsen . . . 84
Eisleben in Sachsen . . . 84
Elba ( Insel ) . - 160
Elbogen in Böhmen . . . 60
Enns in Oberösterreich . . 23
EperieS in Ungarn . . . 63V
Erfurt in Thüringen . . 77
Erlangen in Baiern . . . 70
Erlau in Ungarn - . . . 55
Essegg in Slavonien . . . 75
Feldkirch in Vorarlberg . 92V,
Ferrara im Kirchenstaate . 104
Fiume in Ungarn . . . . 82
Florenz in Toscana . . . 129
Frankfurt am Main . . . 96
Frankfurt an der Oder . . 70
Franzeysbrunn in Dohm - » 69
Freiberg in -Sachsens . . 67V

Feiberg in Mähren . .
Freiberg in Baden . .
Freiburg in der Schweiz
Freistadt in Oberöster.

reich. .
Friedeck in Schlesien . .
Friedland in Böhmen .
Friesach in Kärnthen .
Fulda in Kurhessen . . -
Fünfkirchen in Ungarn . -
Gastein in Salzburg . . -
Genf in der Schweiz . . -
Gent in Belgien . . .
Genua in Piemont . . -
Gera im Voigtland . .
Gibraltar in Spanien .
Gießen in Kurhessen . .
Glatz in Preußisch -Schle-

sien . .
Glogau (Groß-) m Preu -

ßisch-Schlesien . . .
Glückstädt in Dänemark
Gmunden in Oberöster.

reich . . -
Gnesen in Preußen . .
Göding in Mähren . .
Görlitz in Sachsen . .
Görz in Illyrier » . . .
Goslar in Hannover .
Gotha in Sachsen . . .
Gothenburg in Schwe¬

den . . .
Göttingen in Hannover
Gradiska in Illprien .
Gran in Ungarn . . .
Gratz in Steiermark . .
Grenoble in Frankreich .
Großwardein in Ungarn
Ouastalla Ln Ober - Ita

lien . .
Güns in Ungarn . . .
Günzburg in Baiern . .
Haag in den Niederlan

den

Meilen.
. . 39
. . 96

129

. 32

. 41

. 57
36V
. 92
. 47
. 60
. 138
. 164
. 150
. 72
. 637
. 102
'
. 50

62
. 123

. 35

. 80

. 23

. 56

. 72

. 99

. 81

. 199

. 92

. 65
32V
27V,

137
81

111
14
76

. 146
Haida in Böhmen . . . . 54V
Hainburg in Niederöster¬

reich . .
Halberstadt in Preußen . . 92
Hall in Tirol . . . . . 67
Halle kn Preußen . . , - 75
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Hallein in Salzburg
Hamburg . . . .
Hanau in Kurhessen .
Hannover . 112
Harburg in Norddeutsch¬

land . 115
Hartem in den Nieder

landen . 144
Heidelberg in Baden . 98
Heilbron in Würtem

berg . 88
Hermannstadt in Sieben

bürgen . 144*/ ,
Herrenbut in Sachsen . 63
Hildesheim in Preußen . 110
Hildburghausen . . . 60
Hirschberg in Preußisch

Schlesien . . . . 52
Hof in Baiern . . . 66
Horn in Oesterreich . . 10*/
Hradisch in Mähren . 29
Jägerndorf in Oesterr.

Schlesien . . . . 40*/ ?
Jaromierz in Böhmen . 4l
JaroSlauS in Galizien . 92V?
Jassy in der Moldau . 100
Jena in Sachsen . . . 73
Jglau in Mähren . . 22V?
Ingolstadt in Baiern . 63
Innsbruck in Tirol . . 67
Ischl in Oberösterretch . 40
Judenburg in Steter

mark j.

Meilen . , Meilen .
. 48 Kuttenberg in Böhmen 33V?
. 116 Laibach in Krain . . . 54V?

100 Lambach in Oberöster .

28 */ ,
Jungbunzlau in Böhmen 49*4

73
37
75
81
48

130
173
43
39
80

Kaschau in Ungarn
Kaurzim in Böhmen .
Kempten in Baiern . .
Krsmark in Ungarn
KetSkemet in Ungarn .
Kiel in Holstein . . .
Kiew in Rußland . .
Klagenfurt in Kärnthen
Klattau in Böhmen . .
Klausen in Tirol . .
Klausenburg in Sieben¬

bürgen .
Kollin in Böhmen . .
Komorn in Ungarn . .
Kemotau in Böhmen .
Königgrätzin Böhmen .
Königsberg in Preußen
Kopenhagen in Däne¬

mark . . . .
Krainburg in Krain
Krakau in Polen .
Kremnitz in Ungarn
Krems in Niederöster

reich .
Kronstadt in Siebenbür

gen.
Küstrin in Preußen

123
34
25
54

38*/
143

172
51
63
42

12*/

133
84

reich . 32
Landshutin Baiern . . 54
Leipzig in Sachsen . . 73
Lettmeritz in Bühmen . 48 '/
Lemberg in Galizien . 111
Lemgo in Lippe-Detmold 85
Leutschau in Ungarn . 76
Leutomischl in Böhmen 29*/
Leyden in den Nieder

landen . . . ,
Liegnitz in Preußisch

Schlesien . .
Lienz in Tyrol .
Lille in Frankreich
Limburg in Hessen
Lindau in Baiern
Linz in Oberösterreich .
Lissabon in Portugal
Liverpool in England .
Livorno in Toscana
Lobositz in Böhmen . .
Lodi in der Lombardie .
London in England - .
Loretto im Kirchenstaat .
Löwen in Belgien . .
Lübeck .
Lublin in Polen . . .
Lucca .
Luzern in der Schweiz .
Lüttich in Belgien . .
Luxemburg in den Nie¬

derlanden . . . .
Lyon in Frankreich . .
Madrid in Spanien
Magdeburg in Preußen
Mailand in der Lombar¬

die .
Mainz .
Malaga in Spanien .
Malta . 319
Manchester in England . 220
Mannheim in Baden .
Mantua in der Lombar¬

die
Marburg in Steiermark
Marburg in Hessen . .
Mariazell in Steiermark
Marienbad in Böhmen
Marseille in Frankreich .
Mastricht in den Niederl. 131
Mecheln in den Nieder

landen . . . .
Mehadia in Ungarn
Meiningen in Sachsen .
Meissen in Sachsen

140

48
62*/

158
109
85
28

632
313
143
49

120
212
165
144
112
97

142
108
118

119
140
506
85

137
100
617

94

120
36

134
20
54

258

150
96
84
62

Melk in Niederösterreich 11 */
Melnik in Böhmen
Memel in Preußen

50 */ ,
162

Meilen
Memmingen in Baiern 75
Merseburg in Preußen . 79
Messina in Sicilien . 290
Mestre im Benezian . . 48 */
Metz in Frankreich . . 78
Mies in Böhmen . . 48
Mietau in Rußland . . 190
Minden in Preußen . . 115
MiSkolcz in Ungarn . 61 */
Modena in Oberitalien 116
Mohacs in Ungarn . 66
MonS in Belgien . . 150
Moskau in Rußland . 279
Mühlenbach in Sieben¬

bürgen . 108
Mühlhausen in Frank-

reich . 133
München in Baiern . Y3
Münchengraß in Böhmen 49
Munkacs in Ungarn . 82
Münster in Preußen . 1l7
Nachod in Böhmen , . 43
Namur in Belgien . . 140
Nancy in Frankreich . 121
Nantes in Frankreich . 270
Naumburg in Preußen . 81
Neapel . 228
Neisse in Preuß.-Schle -

fien . 42
Neu-Bidschow in Böh¬

men . 54
Neuschatel in d . Schweiz 120
Neuhaus in Böhmen . 22
Neusatz in Ungarn , . 62
Neusohl in Ungarn . . 41
Neutitschein in Mähren 37
Neutra in Ungarn . . 22 */
NikolSburg in Mähren . 12
Nimwegen in den Nie¬

derlanden . . . . 141
Nissa in Savoien . . 122
Nürnberg in Baiern . 67
Oedenburg in Ungarn . 9 */
Odessa in Rußland . . 264
Ofen in Ungarn. . . 36
Oldenburg in Nord -

deutschlaud . . . . 130
Olmütz in Mähren . . 28
Oporto in Portugal . 517
Oppeln in Preußisch-

Schlesien . . . . 50
Orleans in Frankreich 260
Osnabrück in Braunschw . 125
Ostende in den Nieder¬

landen . 178
Oxford in England . 219
Paderborn in Preußen . 112
Padua in Benezian . . 103
Palermo in Sicilien . 270
Pancsowa in der Militär -

Gränze . 93

Meilen.
Popa in Ungarn . . . 26
Paris in Frankreich . . 153
Parma in Ober-Italien 117
Passau in Baiern . . 38
Pavia in der Lombardie 133
Pesth in Ungarn . . . 31
Petersburg in Rußland 317
Peterwardein in Ungarn 90
Piacenza in Ober-Ita¬

lien . 134
Pilsen in Böhmen . . 44
Pisa in Toscana . . . 145
Pleß in Böhmen . ^ 52
Plymouth in England . 236
Podgorze in Galizien . 62
Pölten , St . , in Nieder¬

österreich . . . . 8*/
Posen in Preußen . . 76
Potsdam in Preußen . 84
Prag in Böhmen . . 40
Preßburg in Ungarn . 11
Proßnitz in Mähren . 26
Przemysl in Galizien . 97 '/
Quedlinburg in Preußen 83
Querfurt in Preußen . 80
QueSnoy in Frankreich . 137
Raab in Ungarn . . . 59
Ragusa in Dalmatien . 117
Rakonitz in Böhmen . 50
Rastadt in Baden . . 100
Ratibor in Preußisch-

Schlesien . . . . 14 */
Ravenna im Kirchen¬

staate . 127
RegenSburg in Baiern 53*/
Reggio in der Lombard . 128
Reichenberg, in Böhmen 55
Reuelingen in Würtem-

berg . . . . . . 95
Reval in Rußland . . 234
Rheims in Frankreich . 150
Riga in Rußland . . 209
Rom im Kirchenstaate . 173
Rostock in Mecklenburg . 116
Rotterdam in den Nie¬

derlanden . . . . 151
Rouen in Frankreich . 185
Roveredo iu Tirol . . 93
Rovigo in der Lombar¬

die . . . . . . 96
Rzesow in Galizien . . 85
Rudolstadt in Nord¬

deutschland . . . 76
Numburg in Böhmen . 58*/,
Saaz in Böhmen . . 51
Sagan in Preußen . , 64
Salzburg . 43 */ ,
Schaffhausen in d . Schweiz 91
Scherding in Oberöster «

reich . 36
Schemnitz in Ungarn . 43

L
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Sch lan in Böhmen
Schweidnitz in Preußisch-

Schlefien . . . .
Schweinfurt in Baiern .

Swerin in Meklen-
bnrg . 115

Sebeuica in Dalmatien 96
Semlin in Sirmien . 104
Sevilla in Spanien , 606
Sienna in Toscana . . 155
Sinigaglia im Kirchen

staate . 156
Smolensk in Rußland . 230
Solothurn in der Schweiz 107
Sondrio in der Lombar -

die . 136
Spaa in den Niederlan¬

den . 151
Spalato in Dalmatien . 105
Speyer in Rheinbaiern . 101
Staniölawow in Gali¬

zien . 132
Steinamanger in Uri-

Meilen , s Meilen! Meilen, l
44iStraubing in Baiern . 49 Troppau in Oesterreich-

Stuhlweißenburg inUn - j Schlesien . . . .
52 garn . 43 Tübingen in Würtemberg
86 Stuttgart in Wiirtem - !Turin in Piemont . .

berg . 88 Tprnau in Ungarn
Sulzbach in Baiern
Szathmar in Ungarn <
Szegedin in Ungarn .
Szekszard in Ungarn .
Tabor in Böhmen . .
Tarnopol in Galizien .
Tarnow in Galizien .
Temeswar in Ungarn .
Teplitz in Böhmen . .
Teschen in Oesterreich-

Schlesien . . . .
Theresienstadt in Un¬

garn .
Thorn in Preußen . .
Tokey in Ungarn . .
Toledo in Spanien . .
Torgau in Preußen
Toulon in Frankreich

65 Udine im Beneziani

Wels in Oberöfterreich
37 Wtsel in Preußen . .
92 Wesprim in Ungarn .

159 Wetzlar in Rheinpreu-
16 '/r > den .

Wicliczka in Galizien

Meilen.

garn . 61 '/r Trautenau in Böh
Sternberg in Mähren
Stettin in Preußen . .
Steier in Oberöster¬

reich .
Stockholm in Schweden
Stralsund in Preußen .
Straßburg in Frankreich

Kg schen . 65 Wiener- Neustadt in ,Nie-

30j men .
98 >Trentschin in Ungarn .

^Treviso im Beneziani-
26 ! schen .

219 Trient in Tirol . . .
120 Trier in Rheinpreußen
102j Triest . 71

61 Ulm in Würtemberg
60 Upsala in Schweden .
28 Utrecht in den Nieder -

127 . landen .
75 Valadolid in Spanien .
77 Valencia in Spanien .
52 Balenciennes in Frank -

I reich .
44 !Venedig .

Verona im Venezianisch.
Versailles in Frankreich
Vicenza im Benezian . .
Dillach in Kärnthen
Vöcklabruck in Oberöster¬

reich .
Wadowice in Galizien .
Waidhofeu an der IbbS
Waidhofen an der

Thaya . . . .
WaraSdin in Croatien
Warmbrunnin Preußisch

Schlesien . .
Warschau in Polen
Weimar in Sachsen

62
96
68

518
69

165
45
32

8t
94

125

77
336

139
476
501

159
99

113
210
90
48

35
55
21

14
31
55
92
75

derösterreich
Wilna in Rußland . .
Winterthur in der

Schweiz . . . . .
Wiesbaden in Nassau .
Wittenberg in Preu¬

ßen . . . . . .
Wormö in Hessen . .
Würzburg in Baiern .
Zara in Dalmatien . .
Zengg in Dalmatien .
Zerbst in Anhalt . . .
Zittau in Sachsen . .
Zloczow in Galizien
Znaim in Mähren . .
Zombor in Ungarn . .
Zürich in der Schweiz .
Zweibrücken in Bai -

. .
Zwettel in Niederöster -

reich .
Zwittau in Mähren .

30
127
33

104
64
6

170
108
109

73
104
77
84
84
85
57

119
12V,71

93
109

19V.27

n . Abschnitt .
Das Wichtigste von den Dampfschiffen und Eisenbahnen

Einleitung .
Die Entdeckung der Triebkraft durch Dampf ( im

Jahre 1700) , welche die Errichtung von Dampfschiffen
und Eisenbahnen in 's Leben gerufen hat , ist von unbe¬
rechenbarem Vortheile für Handel und Gewerbe, für
Reifen in Geschäften und zum Vergnüge».

Die größten Meere werden von unzählige»
Dampfschiffen (Vaporen, PyroScaphen ) durchschnitten,und alle bedeutenden Flüsse des ContinentS werden
stromauf - und abwärts von ihnen befahren ; Reisen
tu die entlegensten Gegenden werden mit einer Leich -
igkeit und Schnelligkeit gemacht , die man vor einem
Jahrhunderte noch zu den Weltwundern gezählt haben
würde , und ein lebhafter Verkehr zwischen weit ent¬
fernten Nationen wurde dadurch herbeigeführt .

Waö die Dampfschiffe zu Wasser , das leiste» dir
Eisenbahnen zu Lande . Bald werden sich auch diese i»
allen Richtungen begegnen, und das wichtigste Beför¬
derungsmittel zwischen den verschiedeuardigsten Staa¬
ten des Festlandes abgeben.

Wie in allen nützlichen Einrichtungen, so, 'st
Oesterreich auch mit diesen Anstalten nicht zurückge¬
blieben . Eine große Anzahl von Dampfschiffe « befahrt
die Donau und das adriatische Meer , und mehrere
Eisenbahnenbringen den Reisenden mit WindeSfchnelle
von einem Orte zum andern. Es bedarf nur nach einer
kurzen Zeit, und unser theureö Vaterland wird auch
hierin keinem anderem Staate nachstehen.
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I . Die Eisenbahnen , mit den Personen - und
Frachterr - Tarijfen , und allen nöthigen Nach-

weisungcn .

Zusammenstellung der österreichischen
Eisenbahnen .

9 . Die Staats bahnen , nämlich :

a . Die Olmütz - Prager - Bahn , welche be¬
reits vollendet ist und befahren wird .

b . Die Wien - Triester - Bahn , wovon die
Strecke von Mürzzuschlag bis Cilly dem
Verkehr eröffnet ist.

1 . Die BudweiS - Linzer - Bahn , 17 Meilen
lang , 1825 erbaut , mit eivem Kapitalsaufwande
von 1 Million 655,000 Gulden , so daß jede
Meile 97,353 fl . C . M . kostete .

2 . Die Linz - Gmunden - Bahn 9 ^ Meilen
lang , ungefähr um dieselbe Zeit mit einem
Kapitale von 650,000 fl. hergefiellt , wonach
die Meile 70,000 fl . C . M . gekostet hat .

3 . Die Kaiser - Ferdinands - Nordbahn , im
Jahre 1836 begonnen , soll 360 Meilen lang
werden , und die Kosten der bis 1844 vollen¬
deten 42 Meilen betrugen 16 ^ Mill . Gulden .

4 . Die Wiener - Glogvitzer - Eisenbahn ,
bis Gloggnitz 10 Meilen laug , ward 1838 zu
bauen angefangen und kostet 10 ^ Millionen
Gulden , wodurch jede Meile auf ungefähr
1 Million Gulden C . M . zu stehen kam .

5 . Die lombardisch - venezianische Ferdi¬
nandsbahn , wird ungefähr 19 ^ Meilen laug ,
der Bau hat 1839 begonnen , uud wird nun
auf Rechnung des Staates fortgesetzt .

6 . Die Mailand - Monzaer - Bahn , 2 Meilen
lang , ist seit 1840 befahren , und wurde mit
einem Kapital von 4 Millionen Gulden ge¬
gründet .

7 . Die ungarischen Eisenbahnen und zwar :
s . Die ungarische Central - Eisenbahn ,

deren Bau bereits begonnen hat , von Pesth
über Arad , Großwardein und Debreczin ,
Food 11 Millionen Gulden ,

d . Die Preßburg - Tyruauer - Eisenbahn .
Firma : Erste ungarische Preßburg -

Tyrnaner Eisenbahn , ursprünglicher
Fond 500,000 fl . , welcher aber später ver -
größert werden mußte .

v . Die Oedenburger - Eisenbahn , eine
neue Unternehmung , welche sich 1843 cou -

statuirt hat .
8 . Die Prag - Pilsner - Eisenbahn , ^ Mei¬

len lang , mit einem Verwendungs - Kapitale von
340,000 fl . so daß jede Meile 53,333 fl. C . M .
gekostet hat.

Die Prager Bahn wird bis an die sächsische
Gränze fortgeführt , und schließt sich da an die
DreSden -Leipzigrr -Bahn an ; ferner ist noch eine
Bahnlinie in der Richtung nach Baiern im Projekte ,
um die Müuchen -AugSburger -Bahn mit derselben in
Verbindung zu bringen .

Hieraus ergibt sich , daß Oesterreich , als Een -

tralmacht Europa 'S sich auch durch riesenmäßige Ei¬
senbahnlinien von allen Seiten mit den übrigen Län¬
dern dieses Welttheilö in Verbindung setzt , und daß ,
wenn auch die Ausführung dieser kolossalen Unter¬
nehmungen nicht so rasch geht und gehen kann , wie
wohl zu wünschen wäre , dennoch bereits unendlich viel

geschehen ist.

1 . Die Gmunden - Linz - Budweiser - Eisen
bahn .

Durch diese bereits längere Zeit schon im Gange
befindliche Eisenbahn wird der Salinenort Gmunden
im Salzkammergute Oberösterreichö mit Linz und Bud -
weiö in direkte Verbindung gebracht . Für Ncbenrouten
können die vorhandenen Dampfboote und Gesell -
schaftSwägen benutzt werden . Diese Eisenbahn besteht
aus einer 26 deutschen Meilen langen Bahnstrecke , die
mit Pferden befahren wird , und von Gmunden über
Linz und Budweis zu schiffbaren , nach Prag fließen¬
den Moldau führt . Sie ist die erste in Oesterreich
errichtete , und auf Aktien gegründete Unternehmung
dieser Art .

Wien durch eine über Budweis führende Eisen¬
bahn mit Prag , uud dadurch zugleich mit Linz und
Budweis zu verbinden , so wie die Linz - Budweiser
Bahn bis Pilsen zu verlängern , ist im Projekte .

Das Bureau der Gmunden-Linz-Budweiser-Bahn
befindet sich in Linz.

L «
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Fahrpreise für eine Person in C. M .

I Von I bis I l . Claffe . I >. Claffe l3 .Claffe.^

Linz Budweis .
fl-

3
kr. fl .

2
kr. fl . kr.

Budweis Linz . . . 3 — 2 — — —
Linz Oberndorf oder — 30 — 20 — 12

zurück
Weitersdorf 15
Lest . . . 1 — — 40 — 24
Neubau . . — 15 — 10 — -

Wels . . — 30 — 20 — —

Lambach . — 45 — 30 — —
Gmunden . 1 20 — 50 — —

Wels Neubau . . — 15 — 10 — —
Lambach — 15 — 10 — —

Gmunden . — 45 — 28 — —
Lambach Gmunden . 30 10

Damit stehen in Verbindung die Fahrten täglich :

1 . Von Budweis bis Prag , und von Linz bis
Wien mit Dampfboot , somit von Prag bis Wien ,
62 ^ Meilen , in drei Tagen ; ebenso auch retour von
Wien bis Prag in 4 Tagen .

2 . Von BudweiS bis Pilsen , 18 M .
3 . Von Budweis nach Pisek , 6 ; M .
4 . Von Budweis nach NeuhauS , 6 M .
5 . Von Linz bis Salzburg , 18 M . , über Lam¬

bach , und eben so retour .
6 . Von Linz bis Ischl 14; M . , in einem Tage ,

und zwar von Gmunden mit der Eisenbahn täglich
zwei Mal von Gmunden bis Ebensee mit Dampfboot ,
4 Mal des TageS , von Ebenste bis Ischl mit Stell¬
wagen.

7 . Von Linz bis Ried , 12 M . , in einem Tage ,
und zwar bis Lambach mit der Eisenbahn , und von
Lambach bis Nied mit Stellwagcn täglich.

8 . Von Linz bis Freistadt , 6Z M . , über Lest
und :

9 . Von Linz bis Regensburg mit Dampfboot
der bairisch - würtembcrgisch. Dampfschifffahrts - Gesell¬
schaft .

Waaren - Frachten .

Für den Transport der Maaren auf der Eisen¬
bahn zahlt man für den Sporco -Zentner :
1 . Von Budweis bis Linz für Getreide 12kr . C. M .

bis Gmunden „ 20 „ „
für andere Waaren 16 „ „
bis Gmunden 29 „ „

2 . Von Linz bis Budweis für Getreide 24 kr . C . M .
bis Gmunden „ „ 6

bis Budweis für Wein 32 ,,
bis Gmunden „ „ 15
bis Budw . f. andere Waaren 30
bis Gmunden „ „ 13

unden bis Linz für Waaren
aller Art 14

bis Budweis k, V 44
Der Tarif für den Transport von und nach den

Zwischenstationen Wels und Lambach , ist an diesen
Orten angeschlagen.

L . Die Kaifer -Ferdinands -Nordba - n.
An dieser 60 deutsche ( 30V englische ) Meilen

langen Bahn von Wien über Brünn und Olmütz in
Mähren zu den berühmten Salzwerken in Galizien bis
Bochnia , wird thätigst gearbeitet . Die Wichtigkeit die¬
ser Bahn für den Großhandel von und nach Krakau
und Brody , so wie für den Getreide - und Fleischhan¬
del Galiziens ist einleuchtend.

Die Strecken von Wien bis Brün » , Ollmütz ,
Hradisch, Prerau und Leipnik , so wie eine Seitenbahn
nach Prefiburg , die bis jetzt aber nur Gänserndorf zum
Ziele hat , und die Weiterfahrt durch Stellfuhren be¬
werkstelliget , dann eine zweite Seitenbahn von Wien
nach Stockerau , sind bereits vollendet , und werden
häufig mit Dampfwägen befahren .

Die Unternehmung beruht auf einer ausschließend
priv . Aktien- Gesellschaft. Das AufnahmS - Bureau be¬
findet sich am Bahnhofe . Die Waarev -Aufnahme in
der Wollzeile , im Zwettelhofe . Der Bahnhof ist am
Ende der Jägerzeile in der ersten Prater -Allee links .

Die Fahrtouren sind felgende :
Von Wien nach Brünn , sammt den Zwi¬

schenstationen : Wagram 2^ , Gänserndorf 4 , Angern
5 , Dürnkrut 7, Hochenau 9 , Lundenburg 11 , Saitz
13 , Branowitz 16 , Naigern 18 , und Brünn 20 Meilen .

Zwischen Lundenburg und Olmütz ,
sammt den Zwischenstationen : Neudorf 1 ^ , Göding 3,
Biesenz 6 , Hradisch 8 , Napagedl 10 , Hullein 12,
Prerau 14 , Brodeck 15^ , und Olmütz 17 Meilen .

Von Wien nach Stockerau , sammt den
Zwischenstationen : Floridsdorf oder Spitz 1 , Jedlersee
1 ; , EnzerSdorf ( Lang - ) 1 ; , Korneuburg 2 , und
Stockerau 3 Meilen .

Nach und von allen genannten Stationen werden
Passagiere und Frachten zur Beförderung ausgenommen ,
mit Ausnahme von Neudorf , Jedlersee und LangevzerS-



borf, an welchen Orten nur Personen ausgenommen
und abgesetzt werden. — Nach , nd vor Süßenbrunn
«nd Drösing werden auch mit dem um 4 Uhr Früh
von Lundenburg nach Wien, und um 3 Uhr Nachmit-
tags von Wien nach Lundenburg abgehenden Persouev-
»vd Lastzüge ( Trains Passagiere befördert .

Persoven - Gebühren in C. M . bei Benü¬
tzung der Post - TrainS .

l . Cl. II . Cl . III . Cl. IV . Cl.
Von Wien fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr.

nach Floridsdorf — 24 — 15 — 10 — 6
Jedlesee — 30 — 18 - 12 — 8
EnzerSdorf — 36 — 24 — 15 — 1»
Korneuburg — 48 — 30 — 20 — 12
Spillern 1 12 — 45 — 30 — 13
Stockera« 1 12 — 45 — 30 — 18

,, Süßenbrunn — 48 — 30 — 20 — 12
Wagram 1 — — 38 — 25 — 15
Gänserndorf 1 36 1 — — 40 — 24
Angern 2 — 1 15 — 50 — 30
Dürnkrut 2 48 1 45 1 10 — 42
Drösing 3 12 2 20 1 20 — 48

-- Hohenau 3 36 2 15 1 30 — 54
,, Lundenburg 4 24 2 45 1 50 1 6

Seitz 5 12 3 15 2 10 1 18
Brauowitz 6 24 4 — 2 40 1 36
Raigeru 7 12 4 30 3 — 1 43
Brün » 8 — 5 — 3 20 2 —
Neudorf 5 — 3 8 2 5 1 15
Göding 5 36 3 20 2 20 1 24
Bisenz - Pisek 6 48 4 15 2 50 1 42
Hradisch 7 36 4 45 3 10 1 54
Napagedl 6 24 5 15 3 30 2 6
Hullein S 12 5 45 3 50 2 18

e/ Prerau 10 — 6 15 4 10 2 30
*) " Leipnik 10 4L 6 45 4 30 2 42

Brodek 10 36 6 38 4 25 2 39
Olmütz 11 12 7 — 4 40 2 48

Tarifsatz pr . Meile in Conv . Münze .

Auf der a . pr. Kaiser - Ferdinands - Nord -
rahn : I . Classe 24 kr., II . Classe 15 kr . , IH . Claffe

*) VonLeipntk geht die Bahn über Ostrau nach Odern-
derg und schließt sich hier an die preußischen Bahnen
an , mittelst welcher man in einem Zuge über Ratibor ,
Breslau und Berlin bis Hamb urg fahren kann ,
wobei die Fahrt von Wien bis Hamburg in
4L Stunden zurückgelegt wird und der Fahrpreis für
hie ganze Strecke in einer Valuta bezahlt werden kann.

8t
1t) kr . , IV . Classe 6 kr. C . M . Kinder unter 2
Jahre , die auf dem Schoße gehalten werden , sind
frei. Kinder von 2 bis 10 Jahren zahlen die Hälfte
der Tarifsgebühr. UniformirteMilitärmannschaftvom
Unteroffizier abwärts, diese mitbegriffen , zahlt in der
HI . Wagenklasse nur die Gebühr der IV . Preisklasse .

Fahrpreise auf der nördliche « k . k . Staatsbahn
von Dlmüy bis Prag .

Anmerkung . Bi- Olmütz gelten die bei der Nord¬
bahn angegebenen Fahrgebührev.

I . Cl. II . Cl. III . Cl .
fl . kr . fl. kr . fl . kr .

Von Wien nach Stefanau . 11 30 7 11 4 48
i- n Littau . . 11 57 7 26 5 —

Müglitz . . 12 24 7 44 5 12
Lukawetz . 12 33 7 50 5 16
Hohenstadt . 12 51 8 1 5 24

// ,/ Budigsdorf . 13 27 8 23 5 40
»/ Landskron . 13 36 8 23 5 44

i, Tribitz . . 14 12 8 50 6 —
Trübau . . 14 30 9 1 6 3

IV i- II Wildenschwert14 48 9 12 6 16
-- n Brandeis . 15 15 9 29 6 28
»/ i, Chotzen . . 15 24 9 34 6 32

IV , , II Hohenmauth 15 24 9 45 6 40
I, UherSko . . 16 — 9 56 6 48
V Morawan . 16 18 10 6 56
I, Pardubitz . 16 54 10 29 7 12
1/ Perzelautsch 17 30 10 51 7 28
1/ / - ElbeTeinitz . 18 15 11 19 7 48
-5 »/ Kolin . . 18 33 11 30 7 56
»/ / - Podiebrad . 19 9 11 52 6 12
I, 1/ B . Brod . 19 45 12 14 8 28
5/ // Auwal . . 20 12 13 40 8 40
I, IV I, Bischovitz . 20 30 12 41 8 48
,/ I, 1/ Prag . . 21 6 13 3 9 4

T arifsatz pr. Meilen Ln Conv . Münze .

Auf der nördlichen k . k . Staatsbahn :
I . Classe 18 kr . , II . Classe 11 kr . , Hl . Classe 8 kr .
Kinder , die auf dem Schoße gehalten werden , sind
frei ; Kinder von 2 bis 10 Jahren zahlen die Hälfte
der Tarifsgebühr. Uniformirte Militärmannschaftvom
Unteroffizier abwärts , diese mitbegriffen , zahlen die
halbe Gebühr der II . Classe für die Meile .

Reisegepäck und Eilgut . Jedem Reisen -
den ist gestattet , 40 Pfand leicht unterznbpingendeß
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Gepäck , welches jedoch selbst zu beaufsichtigen ist ,
portofrei mitzunehmen ; Reisegepäcke , welches über
40 Pfund wiegt , oder seines Volumens wegen zur
Mitnahme Ln den Wagen nicht geeignet ist , oder
welches überhaupt nicht unter eigener Aufsicht behal¬
ten werden kann , besonders gegen Recepiffe aufzu¬
geben , Ln den letztgenannten zwei Fällen ist an Auf¬
sichtsgebühr auf der k . k. Staatsbahn 4 uud auf der
Nordbahn 3 kr. zu entrichten . Für die Beförderung
des ReisegepäckS - UebergewichteS sowohl , als auch
für die des Eilgutes ist auf jeder der beiden Bahnen
für je 20 Pfd . 1 kr . pr . Meile zu zahlen .

Die Vorschriften für Reisende und Frachtgüter ,
so wie die AbfahtSzeiten find aus den öffentlichen
Anschlagzetteln an den Straßenecken Wiens und Lu
den Stations - Bahnhöfen leicht zu erfahren , und
könnten hier um so eher weggelassen werden , da sie
ohnehin zeitweiligen Veränderungen unterliegen , also
in einem Kalender nie ganz richtig angegehen werden
können .

Frachten - Gebühren .

Die Waarengattungen sind Ln 2 Klaffen getheilt
von denen die 1 . kr . , die 2 . 1 ^ kr . pr . Zentner
« nd Meile zu entrichten hat . Voluminöse und den
Transport gefährdende Gegenstände zahlen das
Doppelte .

Lebende Thiere werden zu einem festgesetzte »
Gewichte angenommen .

Die ausführlichen Preis -Tarife für Personen ,
Waaren , Reisegepäcke und Equipagen , welche letztere
mit jedem Zuge oder Train mitgenommen werden , sind
in allen Bureaus , uud in Wien im Central - Bureau
uneutgeldlich zu haben .

L . Die Wien - Gloggnitzer -Bahrr.
Diese Bahn auch Südbahn genannt , ist ebenfalls

auf eine ausschließend priv . Aktieu - Gesellschaft gegrün¬
det , und sollte ihrer ersten Bestimmung nach von Wien
- iS Raab und dem Donau - DampfschiffahrtS - Hafen
Gönyö geführt werden . Diese Bestimmung sollte sie
auf zwei Wegen erreichen , nämlich über Gatterndorf
rücksichtlich Preßburg und Wieselburg nach Raab , und
auch über Mödling , Baden , Wr . Neustadt und Oeden -
burg nach Naab . Die Strecke von Wien über Mödling
nach Baden und Wiener - Neustadt , welche bis Glogg¬
nitz verlängert worden ist, wird bereits mit Dampf¬
wagen befahren .

Der Bahnhof , der an Luxus uud Eleganz alle
ähnlichen Unternehmungen übertrifft , befindet sich vor
der Favoritenlinie , zwischen dieser und der neueröffne¬
ten Belvedere - Linie . Das Central -Burea « ist im
Bahnhofe und das Aufnahmö -Burea « L» der Bäcker¬
straße Nr . 754 , Lm ueugebauten Baron SLna '

scheu
Hause .

Meilen - Distanzen uud Stationsplätze .

Meidling AtzgerSdorf 1 § , Liesing 1 ^ Möd¬
ling 2 , Gumpoldskirchen 3 ^ , Baden 3 ? , Böslau 6 ,
Leobensdorf 4 ^ , Felirdorf b ^ , Wiener - Neustadt 6§,
NennkLrche » 6 ^ . Glognitz 9 ^ Meilen .

Personen - Gebühren Ln C . M .

Bon Wien nach Wageu -Claffe
- - ! II. 1 lll .

Meidling , Hetzendorf und AtzgerS -
fl . !kr. fl . kr. fl . kr.

dorf . - 20 — 10 — 13
Liefing und PertholdSdorfj . . . — '20 — 20 — 15
Brunn . - !36 — 27 — 18
Mödling . - 40 — 30 — 20
Laxenburg . - 40 — 30 — 25
Baden . l ' - — 45 — 30
BöSlau . 1 12 — 54 — 36
Kottingbruun und Leobersdoxf
Solenau, gelixdorf und Therefieu-

1 30
!

1 6 — 45

feld . 1 45 1 Id — 54
Wiener -Skeuftadt . . . . 2 - 1 30 1 —
St . Egyden . 2 20 1 45 1 10
Neunkirchen . . . . . 2 40 2 — 1 20
Ternitz und Pottschach . . . . 3 - 2 15 1 30
Gloggnitz . 3 20 2 30 1 40

Kinder bis 2 Jahren sind frei , von 2 bis 10
Jahren ist für sie die halbe , über 10 Jahren aber die
ganze Fahrtare zu zahlen .

Die Taxe der Omnibus von der und in die
Stadt ist 6 kr. , von den « nd in die Vorstädte 8 kr . C . M

Die Reisenden mit den Frachten - TraivS habe »
BilletS für die 3 . Claffe zu lösen , können aber einen
Zentner Fracht franko mit sich nehmen . Das Ueber -

gewicht des Gepäckes wird nach dem Frachten -Tarife
berechnet . Die Frachten -TrainS gehen nur an Werk¬
tagen ab .



Frachterr - Gebühre » in C . M .

Post
Nr .

Vom
Bahnhöfe

zu

bis in
den

Bahnhof
von

I . Klaffe .
Getreide u . Hül¬
senfrüchte , Stei -
ne , Kohlen , rohe
Produkte , Elsen ,
Blei und Zinn

in Blöcken
Kupfer u . dgl .

H . Klasse .
Kaufmanns¬
güter aller
Art , Eisen -
waaren und
Flüssigkeiten .

pr. Wien . Sporco - Ztn . Kreuzer . !

1 Gloggnitz Wien 12 IS
2 Neunkirch . „ 10 12
3 Wr . Neuft . „ ' 7 8
4 Felirdorf „ - 6 7
5 LeoberSd . 5 6
6 Baden " 5 5

Gegenstände , welche im Verhältnisse ihres Um¬
fanges ( Volumen ) ein geringes Gewicht haben , als :
Möbeln , Maschinen u. dgl . , werden nach dem dop¬
pelten Tarifsätze der ersten Klasse berechnet . Fracht¬
stücke unter 100 Pf . zahlen für einen vollen Zentner .

PassagierS -Gepäcke und Eilgüter , welche mit Per -

sonen -Trains befördert werden , zahlen 5 kr . pr . Zent¬
ner und Meile .

Anm . Die Tarife für Perfovenfahrten und
Frachtengebühren , welche sich nicht immerfort gleich
bleiben , so wie die VerhaltnvgSregeln für Reisende
und bei Versendungen , dann die Abfahrtszeiten der
Nord - und Gloggnitzer -Bahn werden , so lange die

Fahrten dauern , fortwährend durch die Zeitungen und

Anschlagzettel öffentlich bekannt gemacht ; auch kan »
Jedermann die gewünschten Auskünfte darüber in de»
Bureaus einholen , wo mau sie ihm bereitwilligst er -

theilt .

"
Mit den Fahrten der Gloggnitzer - Eisenbahu ste¬

hen folgende Post -Einrichtungen in Verbindung :

A» die Post-TrainS schließe» sich an ;

») Täglich Mallefahrten mit unbedingter Passa¬
gier - Aufnahme zwischen Grätz und
Triest .

b ) „ Briefeilfahrten ebenso zwischen Bruck ,
dann nach Venedig und Mailand .

e ) „ Mallefahrten eben so zwischen Bruck und

Linz , dann Salzburg .
Mit de » Personen -Fahrten sind in Verbindung :

Tägliche Mallefahrten mit neubedingter Auf¬
nahme zwischen Gratz und Triest .
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Die weitere « Erörterungen hierüber enthält der

große Anschlagzettel .

Staats - Cifenbahn von Mürzzn
schlag nach Grätz .

in Verbindung mit der Wien - Gloggnitzer -Bahn -

Fär den Transport der Reisenden mit der
Gloggnitzer - Bahn über den Semmering ist alle
Sorge getragen . Die Ueberfahrt geschieht durch
eigene Wägen , wozu die Karten auf allen Stationen
gelöst werden können . Für die mit der Post Reisenden
geschieht die Beförderung durch Posteilwägen . Auch
sind Ertraposten und Separat - Eilwägen zu bekomme » .
Die AbfahrtS - und Ankunftsstunden finden sich auf
allen Stationen angeschlagen , auch kann man das

Verzeichniß bei der Postwagen - Direktion in Wie »
für 1 kr. C . M . haben .

Die Fahrpreise für Personen sind wie folgt m
C . M . festgesetzt :

Von Mürzzuschlag nach
Wagen - Classe .

I , IN , III . l iv .

fl - !kr . fl . kr. fl . kr. fl . kr .
Langenwang . . . . . - >18 - >11 — 8 — 6
Krieglach, . - !29 - >1b — 13 — 10
Kindberg . - !so - 34 — 25 — 19
Marein . 1 12 - ! 4 — 32 — 24
Kapfenberg . 1 28 - 54 — 39 — 29
Bruck . 1 37 - 59 — 43 — 32
Bärnegg . 1 59 1 13 — 53 — 40
Mirnitz . . . . . . . 2 8 1 18 — 57 — 43
Frohnleiten . 2 38 1 36 1 10 — 53
Peggau . . 2 56 1 47 1 18 — 59
Klein -Stübling . . . . 3 5 1 53 1 22 1 2
Zudendorf . 3 25 2 5 1 31 1 8

Gratz . 3 45 2 16 l !40 1 15

Kinder unter 2 Jahren , die auf dem Schoße
gehalten werden sind frei , jene von 2 bis 10 Jah¬
ren zahlen die Hälfte der Fahrgebühr .

Ueber den Semmering ist zu zahlen :

Für eine viersitzige Kalesche 5 fl. — C . M .
Für einen Platz im geschloffe -

nev Gesellschaftswagen 1 „ 20 kr. ,/
detto im offenen . . . 1 „ —

Alle übrigen Bestimmungen find aus dem öffent¬

lichen Anschlag zu ersehen , der ebenfalls in dem

Expeditionö -Bureau zu haben ist.
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Frachleu -Tarif für deu Wiener Spores Zentner .

Inclusive aller Nebengebühren .

1 . Für Güter , welche sowohl an der k. k. StaatS -
eisenbahn , als auf der Wien - Gloggnitzer Eisenbahn
in die erste Klasse gehören , vom Banhofe in Gratz
bis auf den Stationöplatz Neustadt 27 ? , bis Wien
33 ? kr. , vom Bahnhofe in Bruck bis Neustadt 22 ?
bis Wien 28 ? kr .

2 . Für Güter , welche auf der Staatseisenbahn
in die erste Klasse , und auf der Wien - Gloggnitzer
Eisenbahn in die zweite Klasse gehören , vom Bahn¬
hofe in Gratz bis auf den Stationöplatz Neustadt
27 ? , bis Wien 35 ? kr . , vom Bahnhofe in Bruck
bis Neustadt 22 ? , bis Wien 30 ? kr .

3 . Für Güter , welche auf beiden Eisenbahnen
in die zweite Klasse gehören , vom Bahnhofe in Gratz
bis Neustadt 35 , bis Wien 43 kr. , vom Bahnhofe
in Bruck bis Neustadt 26 , bis Wien 34 kr.

4 . Für Triester Güter , welche auf der GtaatS -
eisenbahn in die erste Klasse gehören , vom Bahnhofe
in Gratz bis Neustadt 27 ? , bis Wien 37 ? kr . , vom
Bahnhofe in Bruck bis Neustadt 22 ? , - iö Wien
32 ? kr . j

5 . Für Triester Güter , welche auf der Staatö -
eisen bahn in die zweite Klasse gehören , vom Bahn ,
Hofe Ln Gratz bis Neustadt 35 , bis Wien 45 kr .
vom Bahnhofe in Bruck bis Neustadt 26 , bis Wien
36 kr . C . M .

Sind die Güter in 'S Haus oder in die Zoll¬
ämter zu führen so ist außer obigen Tarifsätzen noch
in Wien 3 kr . in Wiener - Neustadt 2 kr. C . M .
pr . Ztr . zu entrichten .

Die Vorschriften und Preistarife für den Frach -
tentranöport auf beiden Bahnen sind bei allen Gta -
tionskaffeu der k. k. Staatseisenbahnen für 3 kr. pr .
Exemplar zu haben .

l
A . Wien -Brucker -Gisenbahn .
Diese ist ein Seitenflügel der Wiener -Gloggni -

tzer - Eisenbahn und führt vom Wiener - Bahnhofe der¬
selben nach Bruck an der Leitha über folgende Sta¬
tionsplätze zu den beigesetzten Preisen in C . M . Die
Abfahrtsstunden der Personen -TrainS sind von Wien :
an Wochentagen Früh 6 und Nachmittags 4 Uhr , an
Sonn - und Feiertagen um 10 Uhr Nachmittags und
7 Uhr Abends ; von Bruck : an Wochentagen um
6 Uhr früh und ? 2 Uhr Nachmittags an Sonn -

und Feiertage a : um 10 Uhr Vormittags und 7 W
Abends .

Von I nach I Wagen - Cläffe«.
I I . , II . I III . , IV .

st- kr . st- kr . st- kr. st. kr.
Wien Simmering . . . . 20 — 15 — 10 — 10„ Schwechat , Kledering — 20 — 15 — 10 — 10

Lanzendorf, Pellendorf — 28 — 21 — 14 — 10
Himberg . . . . . — 36 — 27 — 18 12
Gutenhof , Belm . ^ — 44 — 33 — 22 — 14
Gramit - Neufiedl . . — 52 — 39 — 26 — 16
Götzendorf . . . . 1 10 — 53 — 35 — 21
TrautmannSdorf . . 1 22 1 2 — 41 — 25
Wilfleinsdorf . . . 1 36 1 12 — 48 — 30

- Bruck an der Leitha . 1 50 1 23 55 3ZD

Alle Gebühren sind stets vor der Fahrt bei der

Anmeldung zu bezahlen . Die Taxe für die Omnibus

nach und vordem Bahnhofe ist dieselbe , wie bei der

Gloggvitzer Bahn . Die Kaffen werden 5 Minuten
vor der Abfahrt , und alle GepäckS - Erpeditionen eine

Viertelstunde vor derselben geschlossen . Reisende ,
welche Gepäck mit sich führen , haben sich ? , die übri¬

gen ? Stunde vor der Abfahrtszeit in den Bahnhö¬
fen einzusinde » .

Auf dem Bahnhofe in Bruck wird die österrei¬
chische und ungarische GränzzollamtS - Manipulation
unter einem vorgenommen .

k > Die Denedtg -Mailänder - Eiferrbahrr .
Diese an 40 deutsche Meilen lange Eisenbahn

ist in der Anlage ; sie gründet sich ebenfalls auf einen
Actienverein - und hat zum Zwecke , Mailand mit Ve¬
nedig über Bergamo , Brescia , Mantua , Verona und *

Padua zu verbinden . Da diese sieben Städte mehr als
den zehnte » Theil der Gesammtbevölkerung des lom¬
bardisch -venezianischen Königreiches in sich fassen , und
Venedig seit 1829 ein Freihafen ist , so fällt die Wich¬
tigkeit dieser Bahn , wodurch Mailand auf 6 bis 7
Stunden nahe an Venedig gerückt wird , von selbst
in die Auge ».

Das Geschäftsbureau für Wien befindet sich am
Hof Nr . 329 , und die Direktionen für die venezia¬
nische Sektion zu Venedig , für die lombardische zu
Mailand .

Außer dieser Centralbahn sind zwei weitere Bah - ^
ne » in der Ausführung , eine von Mailand nach Como
für den Schweizerhandel , und eine von Mailand zur
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Sommerresidenz des Erzherzog VicekönigS nach gleich den Völkern segenbringenderes Eisenbahnsystem

Monza . aufweisen , als daö Kaiserthum Oesterreich .

5 . Die ungarischen Eisenbahnen .

Auch in Ungarn hat der Impuls mächtig gewirkt ,
und eS sind folgende Eisenbahnen theils schon in Tä¬

tigkeit , theils noch Ln der Ausführung :
u ) Die ungarische oder Pesther - Central -Bahn ,

mit einem Verwendungs -Kapital von 10 Millionen

Gulden , wovon bereits ein großer Theil eivgezahlt
wurde , soll Pesth mit Arad , Großward ein und De¬

brezin verbinden , sich an die Nordbahn anschließen ,
und so die Komunr

' kation zwischen Ungarn , Sieben¬

bürgen , Mähren , Schlesien , Böhmen und Oesterreich

erleichtern .
b ) Die Preßburg - Tyrnauer - Eisenbahn , wo¬

durch Preßburg mit Tyrnau , St . Georgen , Vösing
und Modern verbunden wird . Diese Bahn ist bereits

in der Anlage , gerieth aber in ' S Stocken , und nur

ein Theil wird befahren .
Schlußbemerkungeo . Da die Gmunden -

Budweiser -Bahn , wenn sie fortbestehen soll , nothwen -

digerweise nach Prag verlängert werden muß ; dann

aber auch unendlich vortheilhaft sein wird , weil sie

Prag und folglich auch Leipzig mit Linz und der Do¬

nau -Dampfschifffahrt , sowie mit den Salinen in Ober¬

österreich und durch die Nordbahn mit Polen verbin¬

det ; da ferner die projectirte Eisenbahn von Wien

Nach Triest nun doch zu Stande kommt , und endlich ,
da eine Staatsbahn von Wien nach Prag bereits be¬

steht , und eine dritte in der Richtung nach Baiern

im Projekte ist ; so kann wohl schwerlich ein Staat

in Europa oder Amerika ein riesenhafteres und zu -

*) Außer dieser Centralbahn , von^-welcher bis jetzt fol¬
gende Strecken dem Verkehr eröffnet find :

Von Mailand nach Treviglio . . 31 Kilometer .

„ Padua zur Brücke von Venedig 33 -
// Padua nach Vicenza . . . 30 „
„ Der großen Venezianischen Brücke

über die Lagunen . . - 3 '/ , "
7Vi, Kilometer betragen eine geogra¬
phische Meile ) besteht auch eine von Mailand nach dem
Städtchen Monza , der Sommerrefidenz des Erzher¬
zogs VicekönigS, mit einem prachtvollen Schlosse und
einem ausgedehnten Parke , 13 Kilometer lang , die
erste und älteste italienische Eisenbahn ; ferner rst eine
weitere Bahn von Mailand nach Como für den Schwei -

zerhandel sehr wichtig , tm Projekte

II . Die Dampfschijs -Fahrten aus der Donau ,
der Save und Knlpa , der Elbe , dem Traun¬

see und dem adriatischen Meere .

Für die Gegenwart eine der wichtigsten aller Ko -

munikationS -Austalten , die in Oesterreich zur Beför¬

derung des wechselseitigen Verkehrs errichtet worden

sind , ist unstreirig die Dampfschifffahrt , welche einer¬

seits durch die Donau stromaufwärts Oesterreich mit

Baiern und Würtemberg , und abwärts mit Ungarn
und der Türkei , anderseits auf dem adriatischen Meere

mit allen levantinischen und jonischen Häfen , so wie

mit Griechenland Ln Verbindung bringt .
ES bestehen zu diesem Zwecke folgende Vereine :

Oesterreichische k . k . auSschl . privil .

Erste Dampfschifffahrt - - Gesellschaft

auf der Donau bis Ln die Meere der Le¬
vante .

Zwischen Linz , Wien , Pesth , Semlin , GalaS ,
Varua , Constantinopel , Trapezunt , Salonich , Smirna ,
RhvduS und der syrischen Küste in Verbindung mit den

bairisch - würtembergischenDona u-D am p f-

schiffen und den russischen Dampf - oo -

ten auf dem schwarzen Meere .
Diese Anstalt gründet sich aus ein ausschließen -

deS Privilegium und beruht auf einem Vereine von

200 Actionären . Der Sitz der Gesellschaft ist in

Wien ; die Haupt -Direktion und das Ceotral -Gesell -

schaftSbureau befindet sich am Bauernmärkte im Belle¬

gardehof Nr . 582 .
Die Verbindung mit allen Häfen und Sta¬

tionsplätzen , welche die Dampfschiffe auf ihren Fahr -

ten berühren , werden durch 51 BureauS und Agent¬

schaften , die den vorzüglichsten HandlungShäuserv über¬

tragen sind , unterhalten .
Die Gesellschaft besitzt gegenwärtig 13 Fluß¬

schiffe von mehr als 1200 Pferdekraft , und 7 See¬

schiffe von 774 Pferdekraft .

Abfahrtszeiten der Fluß - und See¬

schiffe .

Die Fahrten beginnen in der Regel im Februar
und enden im November jeden ZahreS . In den Mo -

M



naten Mai bis Oktober unterhält die Gesellschaft auch
ein Dampfboot aus dem Traunsee , nnd bringt da¬
durch Salzburg , Ischl , Gmunden , Liuz und Wien
Ln Verbindung . Außerdem sind Fahrten bestimmt :
Bairisch - würtembergische Dampfschiffe :
von Regensburg nach Linz , und von Linz nach Re -
genSburg , jeden zweiten Tag eine Fahrt .

Oesterreich ische Dampfschiffe .

Von Linz nach Wien , und von Wien nach Linz,
jeden zweiten Tag eine Fahrt .

Von Wien nach Preßburg . und von Preßburg
nach Pesth , dann zurück von Pesth nach Preßburg und
Wien , jeden Tag eine Fahrt .

Von Wien nach Preßburg und Pesth Lind von
Pesth nach Preßburg und Wien , jede Woche eine
Fahrt mit Remorqueur .

Vou Pesth nach Semlin und Drenkowa , und

von Dreukowa nach Pesth und Gönyö , alle 3 Wo¬
chen eine Fahrt mit Remorqueur .

Von Pesth nach Coustautinopel , jede Woche eine
Fahrt , abwechselnd einmal über Galacz und die Do¬
nau -Mündung , das andere Mal über Czerna -Woda
und Kustevdje .

Von Constantinopel nach Pesth , jede Woche eine
Fahrt , abwechselnd einmal über die Donaur .-. ündun -

geu und Galacz , das andere Mal übern Kustendje und
Czerna -Woda .

Von Constantinopel nach Trapezunt jeden Frei¬
tag um 1 Uhr Nachmittags .

Von Constantinopel nach Smyrna jeden Dien¬
stag um 4 Uhr Nachmittags .

Von Constantinopel nach Salonich am 10 . , 20 .
und 30 . jeden Monats um 4 Uhr Nachmittags , die
Wintermouate ausgenommen .

Persoveu -Gebühren Lu CouventionS - Münze .

Von nach
Abwärtsfahrt . Auswärtsfahrt .

I . Pl . » Pl . I. Pl . » " Pl -

Linz Wien und von Wien nach
Linz . . .

fl .

8

fl .

5

kr .

20

fl .

6

kr. fl .
4

!

Wien Preßburg und von Preßburg
nach Wien . 2

l
! 40 1 50 2 - 1 30

- Pesth und von Pesth nach
Wien . 9 - 6 — 7 30 5 —

" Semlin oder PanScowa und
von Semlin , PanScowa
nach Wien . 20 13 20 17 30 11 50

- Drenkowa und von da nach
Wien . 26 20 17 35 21 30 14 20

" Widdin Kalasat und von da
nach Wien . 34 — 22 40 29 30 19 40

Nustzuk oder Giurgevo und
von da nach Wien . . 44 — 29 20 39 30 26 20

Galacz und Braila , oder
von da nach Wien . . . 54 — 36 — 49 30 33 —

" Konstantinopel und zurück . 94 — 66 — 89 30 63 —

Aum . Jeder Passagier hat 50 Pf . W . G . Ge - Konstantinopel aber 100 Pf . — Kinder unter 10
packe frei , auf Reisen von Wien oder Pesth nach Jahren zahle« nur die Hälfte der Personsgebühr .
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Kranke Personen können nicht ausgenommen werden .

Für eine anständige und billige Verpflegung mittels

eigener Restaurateurs ist auf allen Dampfschiffen vor¬

zügliche Sorge getragen . Auf allen ersten Plätzen
der zwischen Pesth und Kovstantinopel fahrenden

Schiffe befinden sich « nmmerirte Schlafstellen mit

Matraze » , Kopfkissen und Decken
'

von denen , so

lange ihre Anzahl zureicht , jedem Reisenden eine

Nummer für die ganze Reisedauer zugewiesen wird .

Auch sind abgesonderte Cabaneu gegen eine mäßi¬

ge Preiserhöhung vorhanden . Für Hunde muß eine

besondere Gebühr gezahlt werden .

Frachterr-Tarif Ln Conventions - Münze.

Reise -Route
zwischen

Cabinen
Gepäck

Ueberge-
wicht

pr . Pfd .

Waaren
pr - Zentner

Embalirte
Wagen

ohne
Gepäck

Reise -
Wägen

Pferde Hunde Pianoforte

Avw. ÄUftv. Lbw . Äufw.z AdW Ätlfw .z Abw . z Aurw. z Abw. I Aulw Abw. l ÄUfw . jÄVWMufw.z Adw . ^Äusw.

st. kr . st. kr. st . kr. fl . kr . fl . kr- fl . kr. st . kr . st. kr. st- -kr. st . kr. st . kr . fl- kr. st - kr st. kr. st . kr fl . kr.

Linz u . Wien 6 IS 2 — 2 — 50 50 20 — 15 20 !- 20 — 15! - 15 1 30 1 30 12 - 12

Wien und
Pesth . 12 — 25 - - 2 — 2 — 54 - 54 18 - 20 - 18 28 - 25 ! - 25 - 2 - 2 - 12 - 12 —

Wien und
Semlin 30 — 45 — — 3 — 3 1 40 1 40 46 — 46 — 46 — 46 — 40 - 40 — 3 — 3 — 18 — 18 —

Wien und
Giurgevo 70 — 90 — — 4 — 4 2 30 2 30 70 — 70 — 70 — 70 — 70 - 70 — 6 — 6 — 25 — 25 —

Wien und
Galacz 100 — 100 — — 4 — 4 2 40 2 40 80 — 60 — 80 — 80 - 80 — 80 — 6 — 6 — 30 — 30

Wien u. Knn-
stantinopel — — — — — 4 — 4 3 — 3 — 120 - l20 - 120 — 120 — 100 -

l
100 - 8 — 8 — 45 — 45

Wien und
Preßdurg ° 10 1 1 24 24 10 8 8 - 6 8 8

!
1 1 6 — —

Ao m. Passagiere , die mit Wägen und Pferde »

reifen , genießen eine Ermäßigung der halben Fracht

auf die Pferde , Wägen in Begleitung von minde¬

stens 4 Personen ; ferner Wägen , welche sich die

Passagiere mit dem Remorqueur nachsenden lassen ,
und zweirädrige Wägen zahlen nur ^ des TarifSprei -

seS. Kür Reisewägea von ungewöhnlicher Größe
wird H des Tarifspreises mehr berechnet .

Alle Waaren mit Ausnahme der folgen¬
den , haben die in oben stehendem Frachtentarife ver -

zeichnetev Gebühren zu entrichten ; doppelte Fracht

bezahlen : Rosenöl , Blutegel , Seide , und alle Colli

über 400 Pfd . , die weiter als Orsowa gehen , und

über 600 Pfd . , die im Inlande bleiben , doch nur
von dem Mehrgewichte . Dreifache Foacht zahlen ;
Bruchsilber , Gold , Silber , schwere und reiche Stoffe ,
Bernstein , Bäume und Pflanzen , Möbeln , Nürnber -

ger -Galanterie - und Putzwaarcv , so wie alle sonstigen
umfangreichen Colli , ohne Unterschied des Inhaltes .

Einzelne Colli oder PacketS von 1 bis 25 Pfd .

zahlen die Hälf ' e, vos 25 bis 50 Pfd . zwei Drittel -

theile , und von 50 Pfd . an den ganzen Frachtbetrag
eines Zentners .

Zwischen Wien und Pesth zahlen Landesprodukte
von Ungarn , unedle Metalle und schwere Artikel von

M *
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unbedeutendem Werthe nur 48 kr. pr . Ztr . Schaf¬
oder Baumwolle 1 fl . 6 kr. pr . Ztr . Diejenigen
Artikel , welche der Gefahr oder Unannehmlichkeit we¬
gen von den Passagier -Schiffen ausgeschlossen find ,
werden vom Remorqueur ausgenommen . Scheidewas¬
ser , Vitriolöl und feuergefährliche Gegenstände nimmt
derselbe , jedoch nur einmal des Monats in Schlepp .
Schieß - und Knallpulver , Glaö und ungelöschter
Kalk werden aber in keiner Art angenommen .

Jede Sendung muß mit einem geregelten Fracht¬
briefe , wozu die BlanketS in den Bureaus und Agev -
tien unentgeldlich auSgegeben werden , versehen sein ,
und Frachtbriefe , welche nicht an bekannte Häuser adre -
firt find , haben die genaue Angabe des Charakters und
Wohnortes des Adressaten zu enthalten .

Alle Colli werden nur in bester Beschaffenheit
übernommen . Die Kisten müssen ohne Ausnahme gut
bereift , und Colli , welche weiter als Orsowa zu ge¬
hen haben , mit Wachstuch überzogen sein .

Die Gesellschaft befördert die Waaren auf ' S
Schnellste , und haftet , ohne eine bestimmte Lieferzeit ,
für die richtige Ablieferung , mit Ausnahme jedoch
aller Schaden und Verluste , welche durch Auffahren ,
Brand , Schiffbruch und Ossus fortuiws entstehen .
Beschädigungen jeder Art gehöre » in das Bereich der
Assekuranz .

Die DonaudampfschifffahrtS -Gesellschaft befährt
seit chem Jahre 1845 mit 2 Dampfschiffen ( Karl
und Hermine ) die Theiß .

8 . Dampfschiff - Fahrt des k. k. privil .
österreichischen Lloyd in Triest .

Das Central -Bureau befindet fich zu Triest ,
außerdem bestehen Agenten in Ancono , Corsa , Pa -
traS , Suda , PyräuS oder Athen , Syrn , Smirva ,
den Dardanellen , Constantinopel und Alexandrien .

Der regelmäßige
'
Dienst der Dampfschiffe des

Lloyd besteht Ln den Fahrten nach und von den ge¬
nannten Städten und Inseln . Auch bestehen regel¬
mäßige Fahrten zwischen Triest und Venedig täglich ,
zwischen Triest und Ancona , und zwischen Triest und
Dalmatien .

Die Anstalt übernimmt Passagiere ( Reisende ) ,
Briefe , Gold , Prätiosen , Edelsteine und alle ander »
Waaren zur Besorgung .

Die Gebühren für Personen und Frachten , so
wie die Abfahrtszeiten und Bedingungen werden stets
öffentlich bekannt gemacht , und find , so wie jede ge¬
wünschte Auskunft , in den Bureaus und bei deu Agen¬
ten der Gesellschaft zu erhalten .

P affagier- Preis - Tarif für die Fahrteit Mit
Lloyd Dampfschiffen .

i . Pl . H . Pl . m . Pl .
ff . kr . fl. kr . ff. kr .

Von Triest nach Venedig 7 — 5 — 4 —

Pola 4 30 3 — 1 30
,/ Fiume 5 — 3 30 1 45

Zara 14 — 9^ 20 4 40
Spalato 18 — 12 — 6 —

Ragusa 24 — 16 — 8 —

»/ »/ Cattaro 26 — 17 20 8 40
Pola nach Fiume 2 40 1 40 — 50
Zara Spalato 6 — 4 — 2 —

,/ Ragusa 12 — 8 — 4 —
Cattaro 14 — 9 20 4 40

Spalato nachRagusa 7 — 3 40 2 20
,/ »/ Cattaro 9 — 6 — 3 —

Ragusa nach Cattaro 3 — 2 — 1 —
Triest nach Ancona 45 — 10 — 8 —

V Corfu 50 — 40 — 30 —

»/ PatraS 65 — 50 — 34 —

»/ Athen 80 — 60 — 40 —

Syra 85 — 63 — 42 —

Salovych 90 — 70 — 45 —

// Konstant . 100 — 75 50 —

6 . K . K. priv . Elbe - Dampfschiff - Fa » rt
zwischen Prag und Dresden .

Eine der neuesten Einrichtungen . DaS Bureau
befindet fich zu Prag am Graben . In Prag werden
die Reisekarten im Bureau , an den Zwischevorte «
aber auf dem Schiffe gelöset . Die Abfahrtszeiten find :

Bon Prag um 4 Uhr , von Oberzistwy um 7
und von Dresden um 5 Uhr Früh .

Ankunft : abwärts , in Dresden um 6 bis 7
Uhr Abend ; aufwärts : Ln Prag deu zweiten
Tag Mittags von 12 bis 1 Uhr . Fahrpreise in C . M .
mit 40 Pfund Freigepäcke .

I . Platz H. Platz .
Von Prag nach Dresden 9 fl. 6 fl , — kr.

„ Oberzistwy nach Dresden 8 , 5 „ 20 „
„ Dresden nach Prag 7 „ 5 „ — „
„ „ „ Oberzistwy 5 „ 4 „ 21 „

Zwischenstationen .' Raudnitz , Leitmeritz , Lobe¬
fitz , Ausfig , Tetschen , Niedergrund , HerrvSkretschen ,
Schandau , KövigSstein , Rathen und Pirna .

Wen « der Wasserstand der Moldau es nicht
erlaubt , Prag zu erreichen , so ist die Kommunikation
zwischen Prag und Oberzistwy durch Stellwägen und
Separat-Kalkscheu hergestellt .



Kinder unter 10 Jahren zahlen die Hälfte . —

Ertra -GewichtSgebühr von Prag nach Dresden oder

zurück ist 2 kr. C . M . pr . Pfund .

v . Traunsee - Dampfschiff - Fahrt in Ober -

Oesterreich .

Von Gmunden nach Ebenste fahrt das Dampf
schiff täglich viermal , nämlich : um 7 und 11 Uhr
Vormittags und um 2^ und 5 Uhr Nachmittags ,
1 . Platz 40 kr. , 2 . Platz 20 kr.

L . Dampfschiff - Fahrt auf den Flüsse «
Save und Kulpa .

Die regelmäßigen Fahrten der Dampfschiffe auf
den Flüssen Save und Kulpa haben im Monat Sep¬
tember 1844 mit 1 Dampfschiff Floridsdorf begon¬
nen und sind dergestalt geordnet , daß dieselben bis

auf weitere Bestimmungen monatlich 2 Mal , und

zwar so viel wie möglich immer am 1 . und 15 .

jeden Monats von Sissek nach Semlin , und am 6.
und 21 . von Semlin nach Sissek statt finden.

Bureau und Agevtien find : In Sissek im Bureau

der Gesellschaft , Jaffenovac , Alt -GradiSka , Brood ,

Xupanje , Mitrövitz , Klenak, Semlin , Pancsova .

Tarifs für Kajüten - , Cabanen - und Verdecks-Passagiere , Wagen und Pferde .

Cajüte Bett in der Privnt -Cab . Privat kab . Verdeck Wagen
Lajüte mit 2 Betten mit 1 Bett

fl. kr.
fl. kr. fl. kr. fl . kr. fl. kr . fl. kr.

Von Sissek nach Jaffenovac 2 30 2 30 7 30 5 — 1 40 5 20

»/ Alt -Gradiöka 3 40 2 30 7 30 5 — 2 30 7 30

Brood . . . 6 10 2 30 7 30 5 — 4 10 12 20

Xupanje . . 8 30 5 — 15 — 10 — . 5 40 17 —

»/ l/ Mitrövitz 11 40 5 — 15 — 10 — 7 50 23 20

»/ Klenak . . 12 30 5 — 15 — 10 — 8 20 25 —

»/ »/ »/ Semlin . . 15 — 5 - 15 — 10 — 10 — 30 —

Tarif für Kaufmanns - Güter .

Pferde

fl. kr.
4 10
6 10

10 10
14 10
19 20
20 20
25 —

Bou Sissek nach Jaffenovac 15 kr . , von Jaffe - Von Semlin nach Klenak 12 kr . , von Klenak nach

novac nach Alt -GradiSka 5 kr. , von Alt -GradiSka Mittrowitz5kr . ,von Mitrowitz nach Xupanje 11 kr . , von

«ach Brood 8 kr. , von Brod nach Xupanje 8 kr. , Xupanje nach Brood 12 kr . , von Brood nach Alt -Gra -

von Xupanje nach Mitrövitz 8 kr. , von Mitrövitz diska 12 kr, , von Alt -GradiSka nach Jaffenovac 10 kr.

nach Kleuak 5 kr . , von Kleuak nach Semlin 10 kr . von Jaffenovak nach Sissek 16 kr .

Botheu - Einkehr .
Von Bade » , in der Kärntnerstraße beim Erzher¬

zog Karl Nr . 968 .

„ Gu ntramSdorf , imMatschakerhofNr . 1091 .

„ Korneuburg,am Bauernmärkte , Dienstags
und Freitags in der Seidenhandlung zu
treffen .

Krems , bei der heiligen Dreifaltigkeit am
Kieumarkt Nr . 497 .

Von Mistelbach , Ln der Leopoldstadt zum Widder
Nr . 170 .

„ Mödling , am neue» Markt , zum Schwan ,
Nr . 1045 .

„ Neulengbach , zu Mariahilf beim goldenen
Kreuz.

„ Perchtoldödorf , imMatschakerhofNr . 1091 .

„ Preßburg , am hohen Markte , im Mostri -

schen Haust Nr . 445 .



Bevölkerung der größten europäischen Städte .
London . . . . 2,000000 Lissabon . . . . 250,000 Birmingham . . 160,000
Paris . . . . 1,000000 Manchester . . . 250,000 Rom . 152,000
Konstantinopel . . 598,000 Amsterdam . . . 220,000 Warschau . . . . 150,000
Petersburg . . . 500,000 Glasgow . . . . 220,000 Lyon . 150,000
Wien . . . . 400,000 Liverpool . . . . 200,000 Edinburg . . . . 150,000
Neapel . . . . 400,000 Venedig . . . . 190,000 Hamburg . . . 130,000
Moskau . . . . 400,000 Palermo . . . . 171,000 Barcelona . . . 130,000
Berlin . . . . 300,000 Mailand . . . . 170,000 Leeds . 124,000
Dublin . . . . 250,000 Madrid . . . . 260,000 Turin . 122,000

Prag . .
Kopenhagen
Brüssel .
Marseille .
Halifar .
Jork . .
Bristol .
München .
Adrianopel

120,050
120,000
120,000
120,000
110.000
108,000
104,000
100,000
100,000

lll . Abschnitt . Das Stärnpelwesen ,
oder :

Kurze Belehrung über die Anwendung der Stämpel -Vorschriften ,
mit einem alphabetische

Das neue Stämpel - und Taxgesetz
'
vom 27 . Jän¬

ner 1840 ist in sämmtlichen k. k. Staaten , mit Ausnahme
von Ungarn und Siebenbürgen , wirksam . Gegen¬
stände , welche der Stämpelpflicht unterliegen , sind :
Urkunden , Schriften über gerichtliche Akte sowohl in
als außer Streitsachen , und über sämmtliche Akte ia
nicht gerichtlichen Angelegenheiten . St . u . T . G . § . 5 .

Der oberste Grundsatz für die Stam¬
pe lp f l i ch t i g k e i t ist ; daß jede Urkunde oder Schrift ,
welche die Bestimmung hat , eine eiugegangene Ver¬
bindlichkeit , oder die Erfüllung oder Aufhebung der¬
selben zu bestätigen , Jemanden ein Recht zuzueignen
oder eine Pflicht aufzutragen , Ln Behauptung einer
Gerechtsame oder in Vertheidigung gegen einen An¬
spruch zum Beweise dienen , dem Stämpel un¬
terliegt , wenn sie nicht ausdrücklich durch daS Gesetz
davon ausgenommen ist . Z . 6 . Diesem nach unterlie¬
gen Verträge , Reverse , Zeugnisse , Quittungen , Bitt¬
schriften , Erklärungen u . dgl . der Stämpelpflicht .

Der Stämpel richtet sich entweder nach dem
Geldbeträge oder nach der Eigenschaft der Urkunde ;
bei Eingaben insbesondere auch nach der Eigenschaft
des Gerichtes oder der Behörde , an welche die Ein¬
gabe gestellt ist .

Kommen in einer Urkunde mehrere einzelne Geld¬
beträge vor , so richtet sich der Stämpel nach dem
Totalbetrage . Lautet die Urkunde auf eine andere Va¬
luta als auf Conv .-Münze , so muß diese Valuta aufCovv .-Münze berechnet und darnach der Stämpel be¬
stimmt werden , Z. 15 .

n Stampe l - RaLhgeb er .

Jede stämpelpflichtige Urkunde oder Schrift ist
dicht unter das Stämpelzeichen zu schreiben , und auf
einem Stämpel dürfen nicht mehrere Urkunden geschrie¬
ben werden , also nicht eine Quittung oder Cessio »
gleich auf de » Schuldschein . § . 94 und 95 .

Eine bereits vollständig ausgefertigte , d. h . unter¬
schriebene Urkunde kann nur dann vachgestämpelt
werden , wenn sie noch am Ausstellungstage zur Stämp -
lung gebracht wird ; später ist der Aussteller schon
straffällig .

Verdorbenes Stämpelpapier kan » gegen neue
Stämpelbögeu nur dann ausgewechselt werde » , wen »
die darauf befindliche Urkunde oder Schrift noch nicht
vollständig auSgefertigt ist , d . h. wenn die Unter¬
schrift noch fehlt . Man bringt dann einen unbeschrie¬
benen reinen Bogen weißen Papiers mit in ' S Stäm -
pelamt , und erhält gegen den verdorbene » Stämpel
einen neuen von gleichem Betrage . Doch darf der
verdorbene Stämpelbogen nicht beschmutzt oder mit
Tinte übergossen sein .

Die Stämpelstrafeu steigen vom zweifachen
bis zum fünf - und sechsfachen des Betrages , um wel¬
chen der verwendete Stämpel zu gering war , in an¬
deren Fällen werden sie mit 2 bis 50 fl . bemessen ,
und wieder in anderen betragen sie die Hälfte bis zum
Doppelte » der Statt gefundenen Verkürzung . In
diese Strafe verfallen der Aussteller der Urkunde oder
Schrift und der Empfänger , welcher sie annimmt .



Stämpel - Tabelle ,
mit Beziehung auf die Paragraphe des Stämpel- Patents.

Urkunden« Stämpel .
1 . Mil Rücksicht auf die Größe des Geldbetrages ist der zu
entrichtende Stämpel nach folgenden 12 Klassen festgesetzt

Conv . Mze .
fl .

'
> kr .

1 . Für Beträge bis 20 Gulden « . . . — 3
2 . über 20 dis SO Gulden — 6
3 . SO - 12S - . — IS

125 — 250 - . — 30
5 . 250 — 500 - . 1 —
6 . 500 — 1000 - 2 —
7 . 1000 - 2000 - 1 —
8 . - 2000 — 3000 - . 6 —
9 . 3000 — 1000 - . 8 —

10. , <000 — 6000 ^ . 12 —
11 . g. - 6000 — 8000 16 —
12. 8000 Gulden und bis zum

größten Betrage . 20 —
Bestehe» solche Urkunden aus mehreren Bogen , s« unter¬

liegt nur der erste Bogen dem Klassenstämpel nach der Größe
des Betrages , die Einlagsbogen dem Stämpel von 10 kr . , oder
wennschon der erste Bogen einen geringeren Stämpel bat , dem¬
selben geringen Stämpel . Zur Bemessung des Älassenftämpels
dient der in K . Mze . angegebene oder auf diese Währung redu-
kirte Geldbetrag .

Quittungen über Geldbeträge unter 2 fl. K . Mze . sind
stämpelfrei ( 8 81 , 123 . ) , doch unterliegen zufolge Hofk. Dek .
vom 22 . März 1811 , Z . 1088 , Quittungen über Provisionen und
Löhnungen auch dann dem Klassenstämpel, wenn die wöchentliche
Gebühr nicht 2 fl . beträgt .

2 Andere stämpelpflichtigeUrkunden .

Urkunden . §St . « Gebühr
! fl . kr .

Abonnementsscheuie, wenn darin ein Geldempfang
bestätigt wird , nach dem Betrage (8. 81 . )

Absolutorien über gelegte Rechnungen und Rech -
nungs - Agnoscirungen ( 8- 22 . ) . 15

Absolutorien über zurückgelegte Studien (8. 21 . ) — 30
Adoptions - Urkunden , in welchen keine Leistungen

in Geld oder Geldwerth bedungen werden s§ . 17 . ) _ , . 30
Anbote, Offerten zu Lieferungen, u . s . w . Stäm¬

pel (6,10,15 kr . ) , wie Gesuche nach der Eigen¬
schaft der Behörde, bei der sie eingebracht wer-
den (8 . 69 , 70. )

Anstellungsdekrete ohne Geldbetrag (8 . 17 . ) . 30
sonst nach dem Betrag «.

Anweisungen auf Geldbeträge , nach dem Betrage
(8 . 14) .
ohne Geldbeträge (8 . 17.) . . . . . . 30

Aufkündigung, außergerichtliche schriftliche( 8. 23 .) — 10
Aufsandung s . Erklärung .
Ausspruch de - Schiedsrichters (8 . 2V. ) . . . 15
Ausweis der Handelsleute ( 8. 19 .) . . . . — 10
Baurisse und Plane als Urkunden (8 . 23 . ) . . — 10

- - - als Beilagen . . . . . —s k
Befunde in ämtlichen Angelegenheiten wie Gesuche

nach der Eigenschaft der Behörde (6 . 10 . 15 kr .)
Befund als eigene Urkunde , ohne Angabe eines

Werthes (8 . 21 .) . 30
Beilagen judicielle oder politische (8 . 30, 12,53 ,

64 , 72 ) . .
Bekenntniß über das Vermögen.

bei Güterabtretungen (8. 23 . ) . .

e

10
an EidkSstatt (8. 23 .) , . . . . — 10

Urkunden. St . - Gel
fl - !

Beschreibungder Grenzen zwischenPrtvaten ( tz. 2 .3)
Beschwerden in ämtlichen Angelegenheiten gegen

Entscheidungen und Verfügungen öffentlicher
Behörden rc . bei einer höhern Behörde (§ . 70 . )

Bestätigung ohne Geldbetrag ( § . 23 .) . . . .
Bilancen der Handelsleute (§. 23. ) . . . .
Briefe s . Urkunden .
Briefe der Handelsleute , erst bei gerichtlichem

Gebrauche stämpelpflichtig.
Bücher der Handelsleute : c . (§. 23 . ) jeder Bogen
Bürgerrechts - Dekrete (§ . 'S .) . .
Bürgschaften s . Urkunden .
Cessioncn s. Urkunden .
Compromisse auf den Schiedsrichter (§ . 23 . ) .
Conti der Handelsleute . Gewerbsleute , Fabrikan¬

ten , welche sie sich über gegenseitige Schuldig¬
keit und Guthaben ausftellen ( § . IS ) . . .

Contrakt s. Urkunden .
Creditive (§ . 21 . ) . .
Dekrete über bestandene Prüfung aus dem Civil -

und Criminak- Justizfache, aus dem Grundbuchs¬
sacke und dem adeligen Richteramte . . .

Dienstkonsensefür Unterthanen statt eines Passes
( 8 - 78 .) . .

Diplome ( § . 21 . ) . . . . . . . . . .
Eingaben s. Gesuche .
Einlagsstämpcl von Urkunden (§ . 16 . ) . . .
Einlagsstämpel von Urkunden , deren ursprüng¬

licher Stämpel nicht 10 kr. , derselbe Stämpel
der Urkunde ( § , 16 )

Empfangsbestätigungen über Apprehendenten- 8n -
theile nach der Größe deS Betrages ( § . S . )

Empfangsscheine über andere Empfänge als Geld¬
beträge , wenn sie nicht stämpelfrei sind (8 . 23,)

Erklärungen , wenn sie keine bestimmte Geldsum¬
me enthalten s § . 17 . ) . . . . . . . .

Erklärung oder Ablassung von der Hypothek oder
Bewilligung zur Einverleibung einer Urkunde
( 8. 22 . ) .

Erlaubnißscheine der Pfarrer fü^ Brautleute zur
Trauung in einer andern Pfarre (§ . 21 .)

Erledigung über einen fruchtlos versuchten Ver¬
gleich zwischen Unterthanen ( § . 21 . Nr . 1.) .

Genehmigung eines Vaters oder Vormundes der
Verehelichung eines Minderjährigen ( § . 21 )

Gesuche oder Eingaben , politische , an den Lan¬
desfürsten , an einen Hosstab , ein Hofamt , an
eine Ritterordenskanzlei , an «ine Hofstelle,
Hofbuchhaltung ober deren Vorsteher (8 . 6v .
Nr . o . ) . . . . . . . . . . . . .

Gesuche an das Gubernium , General - Komman-
do , Cameral- Gefällen - Verwaltung , Gtaats -
buchhaltung , Bischof , Consistorium, Magistrat
der Provinzialhauptstadt oder den Vorsteher
dieser Behörden , Berggericht (§. 69 . Nr . 2 . )

Gesuche an das Kreisamt . die Bezirksverwal¬
tung . Ortsbehörde , das Regiments - oder Corps ,
Commando oder deren Vorsteher , daS Wechsel¬
gericht , Berggericht ( §. 68. Nr . 3 .) . . .

Gesuche um Verleihung oder Bestätigung von
Privilegien , Vorrechten, Freiheiten , Auszeich¬
nungen ( 8 . 70 . ) . . . . . . . . . .

Gesuche um Lehen - Urlaub oder um Belehnung
(8 . 69, 93 . ) . .

Gesuche oder Eingaben um Zulassung zur Ge«
schäfts- Prar -s oder um Anstellung bei öffentli»
chen Behörden (8 . ? 0 .) . . . . . . . .



g «

Urkunden.
iGt . - Gebühr .

sÜ kr .

Gesuche um Zulassung zu Richteramts, , Auskul¬
tanten - , Advokaten- , Agenten- , Notariats -,
Sensalen - , Waarenbeschauers- , politischen,;
berggerichtlichen oder was immer für Prüfung
gen ( 8 . 70.)

Gesuche um Berechtigung und Besugniß ju einem .
Gcwerbsbetriebe ( § . 70 . ) . . . . . i

Gesuche um Ertheilung eines Hausirpasses ode^
einer Verkauss - Licenz (§ . 70 .) . ?

Gesuche um Verleihung der Staatsbürgerschaft
oder Auswanderungsbewilligung <§ . 70 .) .

Gesuche um Ehedispensen ( 8- 70 . ) . . . .
Gesuche um Bewilligung zur Errichtung oder Er¬

weiterung eines Kamilien- Fidcikommisses (8 . 70 .)
Gesuche ( Gnaden- ) , um Milderung oder Nachsicht

von Strafen wegen Gefällsübertretungen (§ . 70 .)
Gesuche um das Bürgerrecht (§. 70 .) . . .
Grenzbeschreibungen zwischen Privaten (§ . 23 . )
Güter - Verzeichnlsse für Heirathsverträge rc . , ab

gesondert avgefaßt ( § . 23 . ) . . . . . .
Jmmatricularionsscheine der Universitäten an Stu

dirende ( 8 . 21 . ) . .
Jncorporationsscheine (8. 21 . ) . . . . . .
Jnventarien , von Privat - Personen als Anhänge

zu abgesondert abgeschlossenen Vertragsurkun -
den abgefaßt <8. 23 . ) . . . . . . . . .

Ledigscheine ( 8 . S1 . ) . .
Legalesirungs- Gesuch - Protokoll - Stämpel (8 . SO.

Nr . 3 , 51 , 62 , 70 .) . . . . . . . .
Lehrbriefe ( 8. 21 . ) . . . . . . . . .
Meisterbriefe der Zünfte ( 8. 21. ) . . . .
Pässe und Passirscheine von der Hof- oder Lan-

desstelle ( 8 . 77 . Nr . 1 . ) . . .
Pässe vom Kreisamte oder der Polizei - Direktion

(8 . 77 . Nr . 2 . ) . . . . .
Pässe vom Magistrat » oder der Ortsobrigkeit

(8 . 77 . Nr . 3 . ) .
Pässe für Dienstboten, Lehrjungen, Taglöhnrr rc .

( 8 . 78. ) . . . . .
Pässe zur Ein - , Aus - , Durchfuhr von Maaren

und Gütern .
Von derHof - oder Landesstelle(8 . 77 . Nr . 1 . )
Vom Kreisamte oder der Polizei - Direk

tion ( 8 . 77 . Nr . 2 . ) .
Vom Magistrate oder der Ortsobrigkeit

( 8 . 77 . Nr . 3 . ) .
Pässe zum HausirhandelvomKrciSamte(8 .7? .Nr .3 .)
Pässe zum Hausirhandel von der Ortsobrigkeit

( 8 . 77 . Nr . 3 . ) .
Protokolle , dir Stelle von Urkunde » vertretend , ha-

den den Stämpel der Urkunde oder Eingabe(8 73 .)
Quittungen s. Urkunden .
Quittungen über Löhnungen unterliegen dem

Lüerthstämpel auch dann , wenn die wöchentliche
Gebühr nicht 2 fl . beträgt .

Recepissen s . Urkunden .
Rechtsanweisungen vom Wirtbschaftsamte oder

Kretsamte auS Anlaß des fruchtlosen Versuchs
einer gütlichen Ausgleichung ( 8- 21 .) . .

Recurse in DtSciplinarstras - Angelegenheiten
Recurse und Vorstellungen gegen Entscheidungen

einer untergeordneten bei einer böhern Behörde,
gegen Verfügungen öffentlicher Behörden, Aem -
ter und Obrigkeiten (8 - 70 . Nr . S.) . . .

Echeidebriefe der Juden ohne Bestimmung über
das Vermögen ( 8. 23 . ) . . . . . . .

Schlußzettel der Sensalen ( 8 . 21 . Nr . 3 .) .
Lauf - z
Todteu- - Scheine ( 8 - 21 - Nr . 1 .) . . .
Lraunngs - i
Vebersetzungen der Urkunden und Schriften von

heridete » Dolmetschern ( 8 - 76 ) » . , .

30

30

30
- ! 30
- ! 30

- ! 30

- 30
- ! 30
- i 10

- ! 10

30
30

10
30

30
30
30

30

6

30

30

3
30

30

10
6

15

30

Urkunden
Urkunden , welcher Art immer , in denen ein Geld -

betrag entweder ausdrücklich angegeben , oder
auch nur durch Beziehung auf andere Urkunden ,
Schriften , Bücher oder Rechnungenausgedrückt
ist , unterliegen dem Stämpel nach dem Geld¬
beträge , sie mögen ErwerbungS- oder Ver¬
zichts- oder Uebertragungs - Urkunden sein . ( 8 . 6 .
7 , 8 , S .)

Urkunden , welche mehre einzelne Geldbeträge zum
Gegenstände haben , unterliegen dem Stämpel
nach der Summe aller einzelnen Beträge ( 8 10. )

Urkunden auf mehre wiederkehrende, für eine be¬
stimmte Dauerzeit , jedoch unter 10 Jahren ,
bedungene Zahlungen haben den Stämpel nach
der Summe der für die ganze Dauerzeit zu¬
sammengerechnetenGeldbeträge . ( 8 . 10 .)

Urkunden über Zahlungen , deren Dauer auf 10
oder mehr als 10 Jahre bedungen ist , haben
den Stämpel nach dem lOsachen jährlichen Be¬
trage ( 8 . 11 . )

Urkunden , welche Leistungen zum Gegenständeha¬
ben , deren Dauer aus die Lebenszeit einer be¬
stimmten Person beschränkt ist , unterliegen dem
Stämpel nach dem lOsachen Betrage der jährli -
chen Leistung (8 . 13 .)

Urkunden über immerwährende Leistungen unter¬
liegen dem Stämpel nach dem 20fachen jährlichen
Betrage ( § . 12 . )

Urkunden über Leistungen auf eine unbestimmte
Zeit unterliegen dem Stämpel nach dem Sfachen
Betrage der jährlichen Leistung ( § . 13.)

Urkunden über Erwerbung von Eigenthums - oder
andern dinglich» oder persönlichen Rechten auf
eine Sache odeeLeistung , über Verzichtleistun -
gen auf derlei Rechte oder Sachen , wenn der
Geldbetrag weder angegeben , noch auch durch
Beziehung auf andere Urkunden , Schriften ,
Bücher oder Rechnungen ausgedrückt ist , unter¬
liegen pr . Bogen dem Stämpel von ( § . 17 . ) .

Urkunden, öffentliche oder private , über persönliche
Eigenschaften , Thatsachen oder Umstände an
Jemand ausgestellt , um demselben im Verhält ,
n>ß »u dritten Personen als Beweis zu die ,
nen ( § . 21 ) . . . . . . . . . . .

Urkunden , alle anderer Art (§ . 23 .) . . . .
Urkunden , erneuerte , und Duplicate unterliegen

dem Stämpel der ersten Urkunde ( § . « , 21 . )
Urkunden über Cessionen , gegen ein Entgelt aus¬

gestellt , das geringer ist , als die abgetretene
Forderung , unterliegen dem Stämpel nach dem
Entgelte ( § . 18 . )

Verkündigungsscheinefür Brautleute (§ . 21 . Nr . 1 .)
Vertrag s. Urkunden .
Verzeichniß s. Güterverzeichniss«.
Vi»um rsxertum s. BkfUNd, ZtUgNiß .
Vollmacht ( § . 17, 21 .) .
Wanderbücher ( § . 21 , 77 . ) . . .
Wechsel bis zum Betrage von 100 fl .

biS 1000 -
bis 2000 -
darüber

! ( § . 19 .)

St .-Sebühr.
fl . ! kr .7

30

30
10

15

30
30

«
IS
30

Wechselproteste ( § . 21 . ) .
Widmungs- Urkunden überHeiraths - Kautionender

Militärosfiziere unterliegen dem Urkunden,Stäm¬
pel nach dem Kapitale, nicht nach den Inter¬
essen ( § . 7 , 10 bis IS ) .

Zeugnisse für Gesellen,Dienstboten,Lebrjungen,Ta¬
gelöhnerüber moralischesDerhältniß ( § .21 .Nr .2 . )

Zeugnisse i . s . Schul , und Studien,Zeugnisse über
einen Semester oder ei» Jahr (§ . 21 . Nr . 2.)

Zeugnisse i . o. Fakultäts - Absolutorien ( § . 21 .)
Zeugnisse von welcher Art, von wem immer (Z. 21 .)

30

«

SO
3*



V Stempelpftichtige Gingaben und Akten in und außer Streitsachen.

97

kr fl. kr. kr. fl. kr.

Abschriften in und außer Streitsachen , und zwar : einfache gerichtliche für die Par

teien ( 8 . 30 , 42 , 53, 64, 72) .
- .

vidimirte, von den Parteien selbst besorgt und der Didimirung unterzogen ( §. 32,44,53,64 )

vidimirte gerichtliche ( 8 - 24, 44, 53, 64) .

Abschriften imPolrtischen :
einfache , amtliche , für Private ( 8 - 75) . . .

vidimirte, von den Parteien besorgt und der amtlichen Didimirung unterzogen 74)

vidimirte » amtliche , für Parteien ( 8 - 76) .

Abschriften der Rubriken der Eingaben ( 8 29 , 41, 52, 63) .

( in amtlichen , nicht gerichtliche « Angelegenheiten erhalten sie den Stämpel der Eingabe.)

Adoptionsbestätigungsgesuch( 8 . 70 Nr . 7) .
AmortifirungSgesuch ( 8 . 27 , 31 , 40, 50) .
Antretung, Eides- , Beweises- , Erbschafts- ( Eingabe) ( §. 26 , 31 , 40, 41) .

Appellations-Anmeldung mit oder ohne Beschwerde r
1) gegen ei» Endurtbril über ein ordentliches Begehren in der Hauptsache ( 8 . 36 , 27,

40 Nr. 2) . . . . . . .
2) gegen ein Urtheil auf Beichwörungvon Zeugnissen ( 8 . 36 , 27, 40 Nr. 2) . . . .

3) gegen ein Urtheil auf den Beweis durch Zeuge» und Sachverständige ( 8 . 36 , 27 ,

40 Nr . S) .
4) gegen ein Urtheil : ») über die RechtfertigungdeS Ausbleibens ; — d) über den Klagerück¬

erlag o) über die Frage, ob Jemand bei Behandlung der Gläubiger der Mehrheit

beizutreten schuldig sei ; — <i) über die Einwendung des ungehörigenGerichtsstandes; —

«) über die Gestattung von Neuerungen; — k) über die Frage , ob die Vertretung statt

habe ; — g) über die -Auflegung deS ewigen Stillschweigens in Folge einer Aufforde¬

rungsklage : — r>) über die Richtigkeit einer Forderung eines bei dem Concurfe sich

meldenden Gläubigers ; — i) über eine Vorrechtsklage; — u) über die Einsetzung in

den vorigen Stand ; — l) Wer die Besttzstörung ; — m) über die Aufkündigung des

Pachtes oder der Miethe bei der Frage, ob diese abgelaufen sind ; — n) über die Klage

um Bezahlung des Liedlohns ; — o) über eine Streitsache , welche einen bestimmten ,

ohne Einrechnung der Nebengebühren 100 ff. C . Mze. nicht übersteigenden Geldbetrag

betrifft ; — x) gegen Eontumaz-Urtheile wegen fehlender Einrece ; — ») gegen - End -

urtheile , die zufolge früherer Urtheile auf Beschwörung von Zeugnissen , Zeugcnbeweis,

den Beweis durch Sachverständigeergehen, der erste Bogen eines Parere ( 8 . 35 , 40 Nr . 2)

Duplikate und Einlagbogen .
AppellationSbeschwerde» ( § . 26 , 40) .
AppeffationS-Einreden ( 8 . 26 . 40 ) .
AufforderungSklage ( 8 - 26 , 31 , 23, 40 , 41) . . .

Aufkündigung eines Vertrages ( Eingabe) ( 8 > 26. 40) . > -

Beantwortung der aufgeforderten Klage ( 8 . 26, 31, 28, 40, 41) .

Befund , s. Protokoll.
Befund der Sachverständigen in einer eigenen Urkunde ( 8 . 21) .

Beilage » ( 8. 30 , 42 , 53, 64, 72) .
Beschwerden , s. Eingaben.
Beweisschrift , Beweisgrgenschrift ( § . 26 , 31 , 28 , 40, 41 ) . . . - .

Bewilligung ( ConsenS ) zur Vertauschung, Verwandlung, Einschuldung eines Fideikommisse » oder

Aufhebung deS FideikoinmrßbandeS (§. 57) .

Depositen - Ertrakte ( § . 33, 48 , 59 , 67 ) .
Duplikate der Eingaben ( 8 . 28, 41, 52, 63) . . .

Dnpliken ( 8 . 26, 31 . 40, 41 ) .
Ediktsausfertigungsgesuche ( 8 . 27 , 50, 31 , 40 , 62) .
Eides abnahme (8 . 31, 43) .
EideSanmeldung .
Eidesantretung (8 . 26, 31 , 40, 41) .
Eidesformel , überreicht von der Partei (§ . 30, 42 , 53 , 64) .

Einantwortungsurkunden, gerichtliche Verordnungendazu (8 . 55 , 66) . ») unter 200 fl. E . M.
d) bis 1000 - - -
o) bjs 5000 - —
ck) über 5000 - -

- 30
— 6

12

15

6 -
12 -
20 -

- 10

15
10
10
30
10
10
10

6
30.

6
12
20

°
76 --
6
6j

30i
30>
30

N



fl . kr. fl- kr . fl- kr . fl . kr.

Eingaben ( 8. 26, 40 , 50 , 61 ) s. Gesuche . . 15
15
15

10
10
15

6 6
Einreden ( 8. 26 , 31 , 40 , 41) . .
Einverleibungs - und Löschunqsbcwilligung in einer besonder« Urkunde ( 8 - 22) . — — — 15 —

6
15

Entlassungs - Gesuche der Vormünder . Curatoren , Sequester ( 8. 26 , 31, 50,54 , 40 , 61 ) . — 15 10 6 6

ErbtheilunqSauswcis , ohne Geldbetrag ( 8 - 17) . 1 ' —
15
30 —

10
30 —

6
3V

6
so

Erkenntniß erster Instanz über ein nach 8 - 298 A . G . O . gestelltes Klagebegrhren oder auf Zu -
lassunq des Beweiscs ' durch Kunstverständige wegen Gefahr am Verzüge ( 8- 35 Nr . 15
17, 46) .

Erlags - Anbrinqen wegen Annahme eines Devositums ( 8 . 27 , 50, 31 , 40 , 61) .
2

45
1

— 30
- 15

15 I
15
15

Erledigung ( Final - ) über die Ab,onderung de « AllodcS vom Fideikommiß , von Substitution - - und
12Lehengütern (8 . 57) . 6

6Erdepositirungs - Gesuche ( 8 . 26 , 31 , 50 , 5t . 40 , 41 , 61 , 63) s. Eingaben . — 15 10 6
Erpens - Verzeichnisse als Deilagen zu Einreden ( 8. 30 , 42 , 64) . 6 — 6 6 6
Extrakt aus der Landtafel oder dem Grundbuchc pr . Dogen ( 8. 58) . — 45 — SO — — —

15 »
15 — 15

Extrakt ( Depositen - ) pr . Bogen ( 8 - 67 ) . — — — 15 — 15
— 15 — 10 — 6 — 6

Gesuche oder Eingaben
») in «Streitsachen : 1) Um Fristverlängerung oder Erstreckung ; — 2) um Necognos -

cirung der Originalicn ; — 3 ) um Rechtfertigung des Ausbleibens ; 4 ) um Wiederein¬
setzung in den vorigen Stand ; — 5 ) um Neucrungsbewilligung ; — 6 ) um Znrotulirung
der Akten ; — 7 ) um exekutive Pfändung , Abschätzung , Feilbietung , Meistdots - Verthei -
lung ; — 8 ) um GüternahmhaftmachungSauftrag ; — 9 ) um Personalarrest ; — 10) um
exekutive Einantwortung ; — 11 ) um Berechnungs - Commission; — 12) um Verbot

15 10( 8. 26, 28 , 40, 41 ) . — — — 6 — 6
13 ) Um exekutive Einverleibung eines Urtheils oder Vergleichs ; — 14) um exekutive Ein¬

verleibung eines Urtheils im SequestrationSwege ( 8 . 27 Nr . 1, 40 Nr . 1 —50 Nr . 4 .
15 1561 , Nr . 3) . 3 1

Wird jedoch über ein nach dieser Vorschrift gestämpeltes Gesuch die Anschreibung, Einver¬
leibung , Vormerkung oder Löschung von dem Richter erster Instanz verweigert , sohin
aber über den ergriffenen Recurs von dem höher» Richter bewilligt , so erliegt das in
Folge dieser höhern Bewilligung etwa überreicher Anschreibungs- , EinverleibungS - , Vor -
merkungS- oder Löschungsgesnch dem Stämpel von ( 27 , 50 , 51 , 40 , 61 , 62 , 63 , 65) .

Gesuche um exekutive Intabulirung , Schätzung und Feilbietung , bei der Personalbehörde überreicht
unterliegen jenem Stämpel , den sie haben müßten, wenn sie unmittelbar bei der Real¬
behörde überreicht würden ,

b ) ausser Streitsache « :
1) Um Einverleibung einer Urkunde, behufs einer Borschreibung ; — 2 ) um Löschung einer

Forderung oder eines Rechtes ; — 3 ) um Abschreibung eines TheilforderungSbetrageS ; —

15 10 15 15

4 ) um Pränotation einer Urkunde ( §. 56 Nr . 4 61 Nr . 3 ) . - 3 — 1 — 15 — 15
5) Um Erledigung einer Vormundschafts - oder EuratelSrechnung ( § . 50 Nr . 1 — 61 Nr . 1 ) - 1 — — 45 — SO — ! 30
6 ) Um Ausfertigung von Edikten , daher auch um Amortisirung einer Urkunde ( § . 27,

40 , 50 , 61 ) . . . . 45 20 15
7 ) Um Annahme eines Depositums ( § . 50 Nr . 2 61 Nr . 2) . — 45 — 30 — 15 — 15
8 ) Um Ausfolgung eines Depositums ( § . 50 , 61 ) . — 15 — 10 — 6 — > 6
9 ) Um Lcgalisirung einer Urkunde ( § . 50 , 70 Nr . 11 ) . — SO — SO — SO — 30

10) Um Ehescheidung oder Ehctrennung ( § . 26 , 31 , 50 , 54, 40 ) . — 15 — 10 — 6 — ! 6«
11 ) Um Genehmiaung der Entlassung aus der väterlichen Gewalt ( § . 26,31,50,54,40,61 ) , — 15 — 10 — 6 — 6«12) Um Genehmigung der Verehelichung eines Minderjährigen ( § . 26 , 50, 39, 61 ) . . . — 15 — 10 — 6 — 6
13 ) Um Suömittjrung einer Pränotation . — 45 — SO — 15 — 15«
14) Um AbhandlungS- VeranlässungS- Bescheld . — 15 — 10 — 6 — 6
15) Um Todes - Erklärung ( § . 26 , 31 , 50 , 54 , 40, 41. 61 , 63) . — 15 _ 10 — 6 _ 6

Gewähr - oder Giltbriefe ( § . 58, 67) . 45 SO 15 15
Grenzbeschrerbungen und Mappen von Gerichtsbehörden und Aemtern in Privatangelegenheiten

ausgenommen ( § . 31 . 54 , 43 , 65) . 15 10 s 3
GroßjähriqkeitSgcsuch ( § . 50, 54, 61 ) . . . 15 10 6 6
Jnventarien , s. Protokolle ( §. 54 , 65) . 15 10 3 3
Klagen ( § . 26 . 31 , 50 , 54 , 40 . 41 ) . 15 10 6 _ k
Pfandverzeichnisse ( § . 31, 43) . 15 — 10 S _ -



SS

Protokolle über mündlich angebrachte Gesuche , über mündliche Verhandlungen , Augenscheins- , Pfän -

dungs --, Schätzung «- , LicitationS - , Tagsatzungs - und andere in Partei - Angelegenheiten

ausgenommen ( § . 31,43 ) . . . .

Protokolle über eine dem Gerichte überreichte schriftliche Erklärung des letzten Willens , ferner die

Zeugenaussagen über eine außergerichtliche Anordnung ( § . 31 , 54 , 43 , 65) . . . .

Protokolle über gerichtliche Vergleiche vor der Akten- Jnrotulirung oder vor dem Schluffe der münd

lichen Verhandlung ( § . 31 Nr . 2, 43 Nr . 2 ) . - .

Protokolle über gerichtliche Vergleiche bei einem bestimmten 100 fl . EMze . nicht übersteigenden

Betrage ( § . 31, 43 Nr 2) .
Protokolle über gerichtliche Vergleiche nach der Akten-Znrotulirung oder nach dem Shluffc der mund

lichen Verhandlung ( § . 31 Nr . 2, 41 Nr . 2) . - - - - - -

Protokolle über mündlich angebrachte oder mündlich verhandelte Privatsachen ( § . 69. Nr » 1 , 2 , 3 , 73)

Protokolle , die Stelle schriftlicher Eingaben vertretend , die einem höheren Stämprl unterliegen

haben den Stämpel der betreffenden Eingabe ( tz. 51, 54, 65) .
ProtokollS - Einlagstämpel . ^ '

Rekurse und Vorstellungen gegen Erkenntnisse über nach § . 293 d. A . G . O . nngeklagte Forderun

gen und gegen Erkenntniß auf den Beweis durch Sachverständige , wegen Dringlichkeit
des Gegenstandes oder Gefahr am Verzüge ( § . 27 Nr . 2 , 40 , 35 .

Rekurse - Einlagbogen .
Rekurse gegen andere Erkenntnisse und abschlägige Bescheide im gerichtlichenVerfahren in und außer

Streitsachen ( § . 26 , 31, 40, 41 , 50, 54) . .

Rekurs -Meldungen , s. Eingaben .
Replik ( § . 26 , 31, 40 , 41) . . .
Revisimrsbeschwerde und Einrede ( § . 26, »3 , 40 , 41) .

Rubriken , d . h . Abschriften des Rubrums der Eingaben , oder auch Rathfchläge in uud außer

Streitsachen ( § . 29 , o4, 52, . .
Satzbriefe ( ß . 59 , 67) .
Satzschriften ( Eingaben ) pr . Bogen ( § . 26 , 31, 40, 41) .
Stammbäume ( als Beilagen ) . ^ ^
Urtheile : - ) erster Instanz auf Beschwörung der Zeugnisse ; — d) auf den Beweis durch

Zeugen ; — --) auf den Beweis durch Sachverständige ; - 4) über ein ordentliches Kla¬

gebegehren in der Hauptsache ( § . 06 , 46 ) . - - - - ' ' ' ' ' ' ' ' , '

Urtheile erster Instanz in den bei Appellationsanmeldungen »al» -» bis -i angeführten Fallen ( § . 3o, 46)

Urtheile ( Liquidation -) im Concurs- für den Gläubiger ( § . 37, 47) .

Urtheile ( Klaffistkattons -) im Concurse :
« ) für den Maffavertreter ( §. 37, 47) . ' -

d) für den Gläubiger ( § 37) .
Urtheile , schiedsrichterliche ( § . 20) . . ' '

BergleichSprotokolle , wenn der entfallende Klaffen - oder Urkundenstampel geringer als der ge

wohnliche Protokollstämpel ist . -

Dergleichversuchsprotokolle . ' - - '

Derlaffenschaftsabhandlungs -Protokolle . an einem oder mehreren Lagen vorgenommen , mit ErbSev

klärung , VermogenSbekenntniß, Schätzung und Theilung .

BermögenSbekenntniffe ( § . 23) . '

Verordnung , zur Einantwortung und Uebergabe des Pupillar - oder CuratelvermogenS bei ernem

Vermögen von *
unter 200 fl . CMze . ) .
bi» 1000 - - ( . -

„ 5000 - - i ( § . 55 , 66) .
über 5000 - - ' .

Dormundserklärung ( wegen getreuer Vermögensverwaltung ) . - - - -

Vorstellung gegen einen Bescheid außer Streitsache » ( §. 26 , 31 , 50 , 54 , 40 , 41 , 61 , 63) . . .

Wrisartikel ( § . 30, . -

. kr. fl . kr . fl. kr fl . kr .

- 15 10 3 3

- 15 - 10 - 3 - 3

- - 30 - 15 - 15

- 15 - 15 - 15 - 15

r - 1 — 15 — 15
15 10 6 — S

15 - 10 - 3 - 3

1 2 1
15 — 10 — 6 — 6

1 5 - 10 - 6 - 6

15 — 10 _ 6 6
15 — 10 — 6 — 6

6 — 6 — 6 — 6

6 _ 6 6 — 6
45 — 30 — 15 — 15
15 — 10 — 6 — 6

6 — 6 — 6 — 6

3 15 15
1 15 1b

1 — 05 — 1b

3 - _ 15 15
15 15 — 6 6
15 — 15 — 15 — 15

15 10 6 6
15 — 10 — 6 — 6

15 _ 10 _ 3 3
10 — 10 — 10 — 10

30 30 6 6
— 6 — — 30 _ 30

1 2 — — SO 30
— 20 — — 30 _ 30
15 — 10 — 6 _ 6
15 — 10 — 6 — 6

S 6 6 6

Zeitungen :

Zeitungen.
Alle Kalender ohne Unterschied ( § . 13 , 14 . ) . - -
Spielkarten : ->) Tarokkarten , jedes Spiel ( § . 2 .) .

d) jede andere Art , das Spiel ( § >2)

aus einem ganzen Bogen bestehen jedes
Exemplar ( § . 22 .) . 1 kr.

3 kr . d) desgleichen aus einem ganzen Bogen
20 — und darüber bestehend , das Exemplar
1b - ( § . 22 ) . .

N2
2 kr.
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e) die im Ausland aufgelegten und nicht

aus einem ganzen Bogen bestehenden , da -

Excmvlar ( §. 22 .) . - -
6) desgleichen , aus einem ganzen Dogen

und darüber bestehenden , das Exemplar

( § . 22 .) .

V . Unbedingt stämpelfreie Urkunden und
Schriften . ( § . 79 bis 91 .)

Abonnements - , PränumrrationS - und SubscriptionSschecne .

Acceptationen der Wechsel .
Anaclobungsdekrete der Bormünder , Kuratoren .

Annahms - Eertifikate , d . h . die Erklärung eines Gutsherrn , einen

Ilr .tertban einer fremden Herrschaft als den seringen aufnehmen zu

zu wollen .
Anstelinngödekrete . ..
Aufenthaltskarten von Aemtern , oder Behörden . ^
Ausfertigung öffentlicher Behörden , Acmter und Obrigkeiten , an

Privatpersonen gerichtet , wenn sie nicht ausdrücklich dem Stam¬

pe! unterliegen .
Befugnisse zum Gewerbebetriebe . ^ . »
Beschwerden der Unterthanen über Robotleistungen , Grundzinse auö

dem Unterthanenverbande außer dem Falle eines Rechtsstreites .

Depositen über Erlagsbcstütigungen . ^ ^ .
Dienstabschrede , die Dienstenthebunzs - , DienstentlassungS - Urkunden

und die Urlanbspässe für Unteroffiziere , gemeine Soldaten und die

Mannschaft der Grenz - und Gefällenwache , dann der Militär

Dienstkonsense für Unterthanen , wenn zugleich rin gestampelter Paß

auSgeferttgt wird .
Dispensen . „ .
Ein aber : alle in Angelegenheiten der Gerichtsbarkeit über Verbre¬

chen und schwere Polizei - Uebertretungen vorkommenden Eingaben ,

sammt den aus den Verhandlungen über solche Gegenstände entste¬

henden Schriften in so fern ihnen die Stämpel - und Taxfreiheit

durch das allgemeine Strafgesetzbuch zugestanden ist , ferner alle

Eingaben , Schriften und amtliche Ausfertigungen , dir sich auS

Anlaß des durch das Strafgesetz über Gefällsübertrctungen vorgc -

schriebenen Verfahrens und der Verhandlungen hierüber ergeben ,
mit Ausnahme der außerordentlichen Gnadengesuche ( tz. 70 Nr . 10 ) ,

endlich alle Eingaben , Schriften und amtlichen Ausfertigungen in

Betreff anderer StraffäÜe , worüber aus öffentlichen Rücksichten

Verhandlungen gepflogen werden . «. . .
Eingaben , in welchen Anzeigen oder Vorschläge in öffentlichen Ange¬

legenheiten gemacht werden und die über rin derlei mündliches An¬

bringen aufqenommenen Protokolle ; wenn derjenige , welcher die

Anzeige oder den Vorschlag macht , in der Eingabe oder dem Pro¬
tokolle weder für sich , noch für einen Andern um die Zuwendung

irgend eines Vortheils das Ansuchen stellt .
Eingaben , welche von einem öffentlichen Beamten in Erfüllung seiner

Amtspflicht an eine öffentliche Behörde , ein Amt oder eine Obrig¬
keit oder an einen andern öffentlichen Beamten gemacht werden ,

Empfangsbestätigungen über Leistungen an was immer für einen

Zweig der öffentlichen Verwaltung .
Entlaßscheine , d . i . die Erklärung eines Gutsherrn , einen feiner Un¬

terthanen aus dem Verhältnis der Unterthänlgkett entlasten zu
wollen .

Erlaubntßscheine .
Erwerbsteuer - Erklärung .
Flaggen - und Schifffabrtspaptente für die Moldau - und Elbeschifffahrt .

lirre Ui k-srri «,o ) , wenn sie außer dem Berzeichniß der versende¬
ten Güter und dem mit dem Fuhrmann « oder Schiffer geschlosse¬
nen Lohn - oder Micthvertrage keine dem Stämpel unterliegende Be¬

stimmungen enthalten .
Gesuche um Almosen , wenn das ArmuthSzeugniß beiliegt .
Gesuche um Befreiung vom UnterrichtSgeld , wenn fle mit dem Ar -

muthszeugniß belegt sind .
vrri per Wechsel , ferner die Oiri aller andern nach de» Handels -,

Wechsel - oder Seegesetzen den Viro zulaffenden Urkunden , dann die
auf den Wechseln selbst geschriebenen Wechselbürgschaften und die
darauf «»- gefertigte Bestätigung des Empfanges der Wechselfor -

GroßrährigkeitSdekrete .
Hausbüchel , welche zwischen einer HauShaltuttg und einem H - ndelß -

manne , Fabrikanten , Apotheker , Künstler oder Handwerker über
abgenommenr Maaren oder Arbeite « geführt werden , in so fern
darin eine Bestätigung des Empfanges der für die gelieferten Maa¬
ren oder Arbeiten geleistete « Zahlung nicht enthalten ist .

Landtafcl - und Grundbücher , dann die bei den obrigkeitlichen Aemtern
in die amtlichen Vormerkbücher eingetragenen Duplikate und Ab¬

schriften der in den Händen der Kontrahenten befindlichen und mit
dem gehörigen Stämpel versehenen Urkunden über die von herrschaft¬
lichen Unterthanen geschloffenen Rechtsgeschäfte .

Meisterrechtsertheilungen .
Militär - DiensteSordnung und das Dienstverhältniß der Grenz - und

Gefällenwache unmittelbar angehende Urkunden und Schriften , als

Wach - , Passier - , Ouartierzrttel , dte von der Mannschaft der Grenz -

oder der Gefällenwachen überreichten Gesuche um Ablegung der zur
Erlangung einer höher » Stelle vorgeschrirbenen Prüfung und di »
hierüber verhandelten Schriften u - s . w .

Mtrid/rjährigkeitSnachsicht .
Ortginalien der letztwilligen Anordnungen .
Prüfungs - Zeugnisse der Normal - undTrivialschuken .
Quittungen :

») über dte Zinsen von Staatsschuldenverschreibungen und den ih¬
nen gleich gehaltenen Obligationen , in so fern diesen Quittun¬

gen die Stäinpelfreiheit ausdrücklich zugeflchert ist ;
d ) über eingehobene öffentliche und Gemeinde - Auflage » , dann « brr

die an solchen Abgaben geleisteten Rückzahlungen ;
°) über solche Leistungen der Unterthanen an ihre Herrschaften ,

welche aus dem Nnterthanöverhältniffe »adäitvl »«)

entspringen ;
6 ) über Zehente und ZehentrelutionSgelder ;
«) über rtngehobene Schulgelder ;
t ) über empfangene Almosen ;
g) über Vergütungen für VorspannSletstunge » überhaupt und für

sämmtliche in den politischen Vorschriften gegründete Leistungen
der Unterthanen an das Militär ;

K) über Geldbeiräge unter 2 st. E . Mze .
Quittungen über zurückgestellte Kautionen und Dadiender Lieferanten .
Quittungen , Scheine und Urkunden , welche den Kassen oder Aemtern

wegen der Ordnung ihrer Manipulation nebst den eigentlichen De -
weisurkunden übergeben werden muffen , so wie die Quittungen
über Geldvorschüffe , welch« aus öffentlichen Kaffen gegen Verrech¬
nung erfolgt werden , ynd die Quittungen , welche Personen , die
in Staatsaeschäften reisen , über die Vergütung der von ihnen bestrit¬
tenen Reiseauslagcn anöstrllen .

Religionszeugnisse zur Trauung .
Recepiffe über die auf die Briefpost »der den Postwagen aufgegebe¬

nen oder von diesen Anstalten erhaltenen Briefe und Effekten .
Schriften über die aus dem UnterthanSverhältnisse ( «r .' nsu » »udäiroi »«)

rntsts .henden Streitigkeiten , deren Verhandlung den WirthschaftSäm -
tern und Kreisämtern als ein politischer Gegenstand zugewiesen wird .

Sperr - Relationen , gerichtliche oder Protokolle über die . Anlegung der
Sperre bei Berlaffenschaften .

Staatsschuldverschreibungen und jene , die thnen gleich gehalten wer
den , sammt den auf denselben ausgestellten Cessionen .

Struerreklamationrn , welche von den Steuerpflichtigen in Folge einer
amtlichen Aufforderung angebracht werden , so wir dte dadurch ver -
anlaßte « Verhandlungen .

Talons zur Erhebung der Zinsanweisrmgen ( Coupons ) da » öffentli¬
chen Schuldverschreibungen und die ZinSanweisunzen ( Coupons )
zum Bezüge der Zinsen von selchen Obligationen .

Testamente im Originale .
Todeserklärungen .
Urkunde » und Schriften , welche die an jedem Orte bestehenden Poli¬

zei - Vorschriften wegen Handhabung der öffentlichen Ordnung und
Sicherheit fordern , als : MeldungSzettel , AufenthaltSkarten , Pas¬
sierscheine , Postzettel u . dgl .

Verleihung der Staatsbürgerschaft .
Verhandlungen , welche zwischen deii Behörden in der Ausübung der

ihnen eingeräumten Amtswirksamkeit stattfinden , so wie alle Erlasse ,
welche von einer Behörde an die andere ergehen , nebst den beige¬
legten Amtsabschriften .

Verhandlungen der geistlichen Behörden und Vorsteher aller Glaubens¬
bekenntnisse in solchen Angelegenheiten , welche bloS die Seelsorge
oder « irchenzucht , «m Gegenstände haben .



Vüäktn - Erklärutlgtn , Sttueraümeldungen und Steuer - Ansagen, durch
die GesällSgesetze vorgeschriebene , dann überhaupt alle Urkunden

und Schriften , deren Ausfertigung durch GesällSgesetze geboten
wird , wenn ihnen durch die Gesetze die Stämpelbefreiung ausdrück¬

lich zugesichert ist .
Daisenbuchel , welche den Vormündern und Kuratoren von,den Wai¬

senämtern hinausgegeben werden .
Zeugnisse in Betreff der üderstandenen Schntzpocken .

Zeugnisse über die Armuth .
Zeugnisse der Pfarrer für Lehrjungen über den Besuch der Chri¬

stenlehre .
Zeugnisse , welche Personen , die mit einer Pension , Provision , Ena -

dengabe , einem Unterhalts - oder ErziekungSbeitrage u . dgl . aus

dem Staatsschätze , einem öffentlichen tzonde oder einer ständischen

Kommunalkaffe betbeilt sind , über ihren Aufenthaltsort und den

Umstand , daß sie sich noch am Leben befinden , wegen der Erfolg -

lafsung der ihnen auSgemcssencn Bezüge beibringen müssen .

L . Bedingt stämpelfreie Urkunden und
Schriften ( tz. 79 bis 91 ) .

Alle im Ausland oder im stämpelfreien Jnlande ausgefertigten Ur¬

kunden und Schriften , welchen nicht die unbedingte Stämpclfreiheit

zu statten kommt .
Die Urkunden und Schriften , welche von GesandtschaftSpersonen , die

österreichische Unterthanen sind , dann von den von der österreichi¬

schen Regierung anerkannten Konsuln auswärtiger Mächte in ihrer

amtlichen Eigenschaft für die Lnterthankn der Regierung , von wel¬

chen fie bestellt sind , ausgefertigt werden .
Die Rechnungen , welche von dem Diener , Beamten oder Machthaber

dem Dienstherr » oder Machtgeber gelegt werden , sammt den damit

zusammenhängenden außergerichtlich gestellten Mängel und Erläu¬

terungen und Auszügen aus denselben , dann jene Rechnungsbeila -

gcn , welche von dem Rechnungsleger demjenigen , dem die Nechnunö
gelegt wird , oder von dem letzter « dem ersten ausgestellt werden
und das Vermögen , worüber Rechnung gelegt wird , selbst unmit¬
telbar betreffen .

Die Anweisungen der Gutsherrn und Privaten an ihre RechnungS -

leger , Rentämter und Kassen zur Auszahlung von Besoldungen ,
Deputaten « . s . w . *

Die hier angeführten Urkunden und Schriften sind vom Stämpel nur
so lange befreit , als davon kein amtlicher Gebrauch gemacht wird .
Will man daher von einer solchen Urkunde oder Schrift vor einem

öffentlichen Amte , einer Behörde oder Obrigkeit Gebrauch machen ,
so muß sie vorher der gehörigen Stämpclung unterzogen werden

Befreit bleiben jedoch :
») im Auslands oder im stämpelfreien Inlande ausgefertigte Fracht -

und Seebriefe , welche außer dem Verzeichniß der versendeten
Güter und dem mit dem Fuhrmanne oder Schiffer geschloss nen

Lohn - oder Miethvertrage , Bestimmungen , welche dem Steäm -

pel unterliegen , enthalten , ferner Pässe , statt der Reisepässe aus¬

gestellte Passierscheine und Wanderbücher auch dann , wenn davon

ein ämtlicher , jedoch nicht gerichtlicher Gebrauch gemacht wird ,
d) Rechnungen in dem Falle , als sie einer Gerichtsbehörde nur zur

bessern Aufklärung einer Streitsache und nicht als der eigent¬

liche Gegenstand des Streites vorgelegt werden : und

°) Rechnungen der Gemeinden , Kirchen und anderer unter der

unmittelbaren Aufsicht des Staates stehender Körper und An¬

stalten in dem Falle , daß sie der Vorgesetzten Behörde blos zu
dem Behufe der ordnungsmäßigen Revision und Erledigung un¬

terzogen oder in Folge einer besonder » amtlichen Aufforderung

vorgelegt werden .

IV . Abschnitt .

Verzehrungssteuer - Tarif ,
am 28 . Juni 1829 für Nieder - Oesterreich und die k. k. Haupt - und Residenzstadt Wien nach den

neuesten Verordnungen erzänzt und berichtigt .

—

Maßstab
der

Besteue-

Verzehrungssteuer - Gebühr
in Conv . Mze . Städ -

8
Benennung der steuerbaren Gegenstände .

Für das Land
und die kleine¬

ren Städte .
Für die

Stadt Wien .
tischer

Zuschlag

rung . Bei der
Erzeu¬
gung .

Beim
Ver¬

schleiß .

Bei der
Erzeu¬
gung .

Bei d .
Ein¬
fuhr .

in C. M .

Branntwein und Branntweingeist .
L) Bei Anwendung von mehligen Stoffen , wozu Erdäpfel

und Erdbirnen , alle Getreidegattungen und Hülsenfrüchte,
dann die dazu geeigneten Rubengattungen gehören , von

n . ö . Eim .

fl . kr. fl . kr . fl . kr. fl . kr . st . kr. Pf-

jedem der zur Gährung verwendeten Gefäfse . . . . der
b) Bei Anwendung von Kernobst , wozu Aepfel, Birnen u. dgl

gezählt werden , dann von Weintrebern , Beerenfrüchten und

9 9

Bierbrau - Abfällen . .
e) Bei Anwendung von Steinobst , als : Kirschen , Pflaumen

oder Zwetschken u . dgl . ; dann von Wein , Weinhefen oder

ebenso 9 9

Obstmost . .
ä) Bei Anwendung von Abfällen der Zucker - Raffinerien ,

Zucker-, Erdäpfel - oder Getreide . S - rup und anderen conzen-
trlrten Flüssigkeiten wird die Verzehrungssteuer nach der

ebenso 13 ' 4 13^z



ros

2

3

4
5
6
7
S
9

10

11
12

13

14

1 ?
16

17

18
19
20
21
22
23

Menge und Grundhältigkeit des Erzeugnisses eingehoben , und
zwar für Branntwein und Branntweingeist mit einem Alkohol -
Gehalt

von 20" von jedem der zur Gährung verwendeten Gefässe
für einen„ 25" Weingeist . .26 bis 30"

. .31 bis 350 .und so fort von 5 zu 5" Mehrgehalt 45 kr . pr . Eimer Zuschlag .Wird Brantwein , Brantweingeist oder eine andere in
viesem 1 - Tarifsätze benannte geistige Flüssigkeit aus Tyrol und
Borarlberg , Ungarn , Siebenbürgen oder dem Lombardisch vene¬zianischen Königreich eingeführt , so ist außer der Verzehrungs¬steuer von 3 fl. auch noch der Einfuhrszoll , wo ein solcher besteht,zu entrichten .

Bei der Einfuhr aus Galizien zahlt Branntweingeistbis 200 px , n. ö. Eimer 30 kr.
250 „ - „ 37Vr kr .
30° „ - „ 45 kr.

Branntwein , Branntweingeist , dann Ruhm , Arrak , Punschessenz,! Rosoglio , Liquere und alle versüßten geistigen Getränke zah¬len bei der Erzeugung und Einfuhr wie Nr . 1 . und für de»Hieher gehören auch : Weinsteinfirnisse , Tischlerpolitur , rie¬chende Geister , Tinkturen , Essenzen , und überhaupt alle mitIngredienzen versetzten Flüssigkeiten , in welchen Branntweingeistals Hauptbestandtheil erscheint,

Branntwein und Branntwekngeist für 20 Eimer Maischraum meh¬liger Stoffe , und für 13 Eimer 13 Maß eingestampftes ObstWein .Weinm 0 st und Maisch .Obstmost .Meth .
Bier
Essig .
Schlachtvieh , und zwar : Ochsen , Stiere , Kühe , dann Kälber

über 1 Jahr .
: Kälber bis zu 1 Jahr .: Schafe , Widder , Ziegen , Böcke, Hammelund Schöpse .
: Lämmer bis zu 25 Pfund , Kitze und Span¬ferkel . - . .
: junge Schweine oder Frischlinge von 9 bis25 Pfund .
: Schweine über 25 Pfund ohne Unterschied .Frisches Fleisch ohne Unterschied der Viehgattung , einzelneThelle des geschlachteten Viehes , dann eingesalzenes ,geräuchertes und eingepöcke lteS Fleisch , Salamiund andere Würste . >Bon Thieren , denen nur einzelne Theile , wie der Kopsoder die Füße abgenommen find, ist die Steuergebühr für das

jganze Stück zu entrichten .

Zahmes Geflügel , als Truthühner ( Indiane ) Gänse , Aenten,! Kapaune u. dgl . . .
Hühner und Tauben . .
W ldpret , und zwar Hirsche .— : Schweine von 30 Pfund und darüber , Dammhirsche— : Frischlinge , Rehe und Gemsen— : Hasen .Ausgehacktes Roth - und Schwarzwild

fl . kr. fl . kr . st . kr . fl . ' kr . fl . kr. Pf.

n . ö . Eimer 3 3
detto 3 45 — — 3 45 _
detto 4 30 — — 4 30 - _
detto 5 15 5 l5

detto 36 —

detto 36
detto — — 1 20 — — 2 — - 24 —
detto — — 1 - — — 2 30 — 18 —
detto — — — 20 — — — 40 — 8 —
detto — -— — — - - — — 40 1 26 —
detto — 45 — — 1 30 — 45 — 13 —
detto — — — — — 20 — 5 —

vom Stück — 2 — — — 7 30 1 —
detto' — 20 — 1 20 — 16 —

detto - - - 8 - — — 30 — 7 —

detto - I 5 - — — 20 — 4 —

detto _ — 15 1 12
detto 30 2 — 24

». Wr . Zentn . — — — 25 — — 2 37 - 35 —

vom Stück 6 1 2
vom Paar — — — — — 2 — 1 2
vom Stück — — — - — 2 — — 22 2

detto — — — - — 1 30 — 24 —
detto — — — — — — — 30 _ 6
detto — —

^
— - — — — 6 _ 1 2

detto - i — — — — — 2 — — 30 —



24

25
26

27

29

30!

31
32

33

34

35
36
37!

381

39
40
41

42

43

44
45
46
47
48

49

50

cd e r wild , als : Fasanen , Auer - und Birkhühner . . . . .— : H- sel - und Schneehühner , Wildgänse , Wildänten ,Trappen und Waldschnepfen .— : Rebhühner und Wildtauben .
— : Rohrhühner , Duckänten , Heide - , Moos - und

Wiesenschnepfen .
Drosseln ( Drescherln ) , Krammetsvögel ( Krona -!
Wetter) , Wachteln , Lerchen und alle anderen
kleinen Vögel zum Genüsse .

ische und Schaltbiere , die in diesem Tarife nicht be
sonders angeführt sind , aus dem Meere , aus Flüssen
Bächen , Seen oder Teichen , frisch , gesalzen , geräuchert
und marinirt , dann Fischrogen .

— : Weißfi che , gemeine Meerfische , als : Calamari , Co pet-
tori , Rufe , Scombri , Sivpe , Tonine , Stockfische, Flach
Klipp « und Rundfische , Schollen oder Bütten , Häringe .
Picklinge, Sprotten und Sardellen .

repse , Schnecken , Frösche , Austern , Meerspinnen
und Meerkrepse .

Reis .
Mehl aus Getreide , Kartoffeln und Hülsenfrüchten «Bohnen

und Haarlinsenmehl ) , aller Art Gries , gerollte und gebro¬
chene Gerste ( Graupen ) , inländischer Sago , Heidemehl u
Heidegrütze, Hirsebrei , Stärke , Kraftmebl und Haarpuder

— Brot uud überhaupt jede Bäckerwaaren , ferner Backwerk
Lebzelten, Pfefferkuchen und Zwieback .

rotfrüchte oder Getreide , als : Weizen - und Spelz
körner , türkischer Weizen oder Mais , Roggen . Halbfrucht
in Körnern , Heidekorn .

So lange die Besteuerung der Brotfrüchte bei den Mühlen
geschieht , ist dießfalls nach den bestehenden , besonderen Vor
schriften darüber vorzugeben .
Hülsenfrüchte , als : Hirse ( Hirschbrei) , Wicken , Bohnen , Erbsen

und Linsen - .
Hafer in K ö rnern .
Heu ohne Unterschied, ebenso Mischling als Viehfutter . .
Stroh , Häckerling , Kleien und Nittstroh .

Getreide in Halmen ist wie Stroh zu behandeln .
Nemüse und Küchenwaaren , als : Blumenkahle , ( Kanli )

grüne Erbsen , Spargel , Bohnen , ( Fisolen) , Gurken
u. dgl .

— : Kraut , Rüben , Kartoffeln und Erdbirnen .
Frisches Obst , Kastanien und Nüsse .
Gedörrtes , getrocknetes und eingelegtes Ob

dann Salsen ( Marmelade ) .
Butter , frische und gesalzene , Nindschmalz , Gänsefett . Talg

rohes und geschmolzenes Unschlitt ; Kerzen aus Unschlit
und Spermazelt . .

Schweinfett ( Fitz ) und Schweinfchmalz , Schmeer und
Speck, Knochenmark .

Seife , gemeine , wohlriechende und Oelseife .
Käse aller Art .
Milch , Rahm uud Molken .
Eier .
Wachs , gebleichtes und ungebleichtes , Wachskerzen und andere

Wachsfabrikate .
Oel . als : Hanf - , Lein- , Oliven - , Mandel - , Mohn « und ge

meines Rußöl .
Brennholz , hartes und weiches, dann Kien - und Wachholder

Holz .
Holzkohlen . . . .

vom Stück

detto
detlo

desto

vom Dutzend

W . Zenin

detto

detto
detto

fl -

detto tz-

best »

deäto
detto
detto
detto

detto
desto
detto

detto

detto l - I

detto
detto
detto

die Wr . Maßl
v . 100 Stück !

Wr . Zenlm

detto

Kubik Klftr -I
V. W . Zenin.
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Steinkohlen
Samen zur Oelerzeigung , als ; Hans .

Sonnenblumen und andern derlei Samen . . . - ' - ' '
Honig , geläutert und ungeläutert , sogenannte Bienenkaule .
Thran und fischschmalz . - - - '
Ziegel , Schiefer - und Dachziegel , dann Ziegel aus Marmor¬

abfällen .
Bruch - und Bausteine . . . . .
Platenstein . .

detto
detto
detto

1000 Stück
o . Kub - Klftr .

100 Stück

18 -
36 -

- I - 4 - 9 -

18
54
9

Benennung - er steuerbaren Gegenstände «

58
60
61
62

Ik .

HI

IV

Bausand . die Einspännige
alk . detto

Gpps , Dunggpps ist steuerfrei .
Schindeln , Bau - und Werk hol z .̂ nach , dem Tarife

von 15 . Dezember 1832, wie folgt :
Bauholz in Bäumen :

a . Mühlgradel , große und mittlere .
b. - , kleine .
o . Enns - und Lerchbäume, gehauen und ungehauen . . . .
ä . Floß - und Gesperrbäume - Doppel - und Halbschließen . .
e. Einfache Schließen , Ziegel - und Schindelraffen , wie

auch Waldschragenbä
'ume .

k. Bruckstreu- oder Streubäume , Doppeltrauner , Halbbäume
Anzügel , Deichselstangen , dann Achs - Buchen - oder
Nabenstoßstämme ( Trumpeln oder Zeugholz genannt ) .

x . Eissache Trauner .
Balken , Pflöcke , Stöcke und Stämme :

a . Packstall und Pallisaden , dann Wagnerholz in Stangen
b , Fleisch - und andere Stöcke , Wagenholz in Stämmen ,

dann alle übrigen hier nicht benannten Balken , Pflöcke
und Stämme .

Brunnröhren und Rinnen .
a . Brunnröhren .
b . , Rinnen und Pferdebaren .
e. Kanal - Grände ( Granaier ) .

P f osten un d L ad e n :
a .: Ausländer - Pfosten ohne Unterschied , dann alle harten ,

Undenen, föhrenen und lerchbaumenen Pfosten .
b . Alle übrigen Pfosten , dann Ausländer Banklagen , eichene

und lerchbaumene Laden .
o. Inländer Bank - und Werkladen , Ausländer Feil - und

Znstrnmentladen , dann föhrene , lindene und sonstige
harte Laden .

6 . Inländer Feil - und Doppel - Lischlecladen .
« . Abzugs Breit - , Fever- , Gemein -, Inländer - Instrument .

Rei - , Spann - , und einfache Tischlerladen , wie auch
sogenannte Schwartlinge . . .

Latten .
a . Dachlatten , einfaches Fensterholz , Trillascherholz , dann

Garten - oder Pelzstangen und Hagenschalen .
b. Doppeltes Fensterholz Stackettenholz und weiche Staffeln
v. Harte und föhrene Staffeln und ungeschnittenes Streu¬

holz , dann geschnittenes Streu - oder Polsterholz stuch
Lichtschneizer genant . .

VI Schindeln
Dach- und Mauerschindeln aller Art . . . . . . . .

Maßstab
der

Lersteuerung
Berb

ste
rauchs -
uer.

Städtischer
Zuschlag .

Zusammen

fl. kr. fl . kr. fl- kr .
Fuhre 4 — 1 — 5
detto — 18 — 4 — 22

v . Wr . Zentn. 4 1 5

1 Stück 4 12 1 3 5 15
detto 54 — 13V, 1 77,
detto
detto —

32
10

8
2 '/ - -

40
127,

detto — 4 — 1 — 5

detto 1 '/ » — 7« — 17.
detto — 7i« — / iS / »

dette — 2 '/ . — 7s — 3

detto — 7" r° — i '4 ° — 9

detto — 57 , — V» — 7
detto — N "/ -o — 2b^ 147,
detto 1 26V, a 22' ^ 1 50V.

detto — 47, — V? —
5V,

detto - 2 — 27,

detto 17»« — 17,
detto 7»« 3^8 7.

detto — 7 ° — 7».
—

detto 7, « 7 ° — V.
detto V» 7-

detto
I

" 1 — ^8 — 7,

M Stück ! - — 17r° — »7.
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geringer Menge zur Linie herein nach Wien gebracht wird , daß die davon entfallende Gebühr

nicht 3 kr . ConventionS -Münze auSmacht , so ist dieselbe steuerfrei .

Wen » ein der Verzehrungssteuer unterliegender Gegenstand inner den Linien gekauft ,

dann zu einer Linie hinaus und zur ander » wieder hereingeführt wird , so muß er zur Steuer -

eutrichtung ebenso aogegebea werden , als wäre er außerhalb der Linien erzeugt worden . Jene

Gegenstände , die bloß durchgeführt werde », find ebenfalls bei den Linien anzugeben , und

erhalten dann eine Begleitung von der Finanzwache , zahlen aber keine Steuer . Wird ein

Gegenstand bei der Linie aus was immer für einer Ursache nicht angegeben , so tritt sogleich

das Strafverfahren ein.

Verzeichniß
derjenigen Gegenstände , welche in folgenden Quantitäten ohne Steuer -

Entrichtung über die Linien Wiens eingebracht werden können .

1 . Geistige Flüssigkeiten . . . . . Maß 2 ^

2 . Wein . „ U

3 . Weinmvst und Maisch . . . . „ ?

4 . Obstmost .
^

5 . Met - . z

6 . Bier .
1^

7 . Essig . . ^ . . „ 3

8 . URilch
», 3

9 . Fleisch ohne Unterschied . . . . Pfund 1

10 . Roth - und Schwarzwildfleisch . . „ 1

11 . Gemeine Fische , Krebse und Schnecken „ 4

12 . Reis . „ 1i

13 . Mehl , Brot Stärke und Haarpuder „ 4x

14 . Hülsenfrüchte . „ 8

15 . Hafer . . . „ 4

16 . Heu oder Mischling als Viehfutter „ 24

17 . Stroh , Häckerling und Kleien . . „ 22

18 . Grüne Gemüse . „ 23

lg . Kraut , Rüben und Erdäpfel . . . „ 29

20 . Frisches Obst , Kastanie » oder Nüsse „ 8

21 . Gedörrtes , getrocknetes oder eingesot -

teves Obst . . . Pfund

22 . Butter , Rindschmalz oder Kerzen . „

23 . Schweinschmalz , Filz , Schmeer oder Speck „

24 . Seife , alle Gattungen . . . . „

25 . Käse , ebenso . .

26 . Wachs , ebenso . .

27 . Oel , ebenso . .

28 . Oelsamev , ebenso . . . . . „

29 . Thrau oder Fischschmalz . . . „

30 . Honig , geläutert oder in Wabe » „

31 . GppS . . . . . . . . . „

32 . Holzkohle » . . „

33 . Steinkohle » . . . .

34 . Hühner oder Taube » . . . . Stück

35 . Kleine Vögel . .

36 . Eier . . . . . . . . . „

37 . Ziegel . .

38 . Schiefersteiue . . . „

39 . Plattensteine . . „

4
1
2
1
iz

i ,

iz
9

24
iz

29
27
25

7
3

25
19
iS

6

Jedoch müsse » sowohl diese als auch die geringere » Quantitäten bei de» Linien -DerzehrungS -

steuer -Aemtero avgesagt werden , wenn fie steuerfrei passiven sollen , damit das Verzehrungssteuerper¬

sonale überzeuge » kan », daß die Menge nicht größer ist . Ist die Quantität jedoch größer so muß die

Steuer vom Ganze » ohne Rücksicht auf die steuerfreie Menge entrichtet werden , indem die Begünstigungen

der ge- ührSfreie » Einbringung nur bis zu de » angegebenen Quantitäten Statt findet , jedes MuS aber

die ganze Menge steuerpflichtig macht .

O



^ ^ >

i
§ § ^ 8 <ssosss

>». >-. >v' seooo <<«oren ^ >». rosssssssv »« e»-> S « I Stüä
I I I l , , I I l 1 I l I k I l I I I I I I , I 1 I I 1 l 1 1 1 1 7»888 1 8 8888818888 s 8 LL 88 LLLL 888 ^ 888888 S -->M ^ o- v, ^ ^-s 8 co 8 sr ^ 1 1 I I I I I > > 1 > 11 1 > > 111 I I > I > l > I I , --Y t>r« « s I « I 8 > » 8 Isoso ! w 8 »I »s 8 8 8 ^ e» 888 ^ rä 888 ü »L L « LL » S -» S ^ »4 L .LL L ^ L - 1 > > 1 1 > > 1 > 1 III > II I IIII I I I ! 8 1 8 1 81 8 o! 1 8 s- ĉ ' L ^ LLL ^ T -SSooZ 8 LLL o >s- ssen ^ »v-. -sL^ dsr̂ ^ ^ ^ I ! I ! I I I I l I I ! I I ? >
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10V
2 . Gewichts - BerechrrungS - Tabelle .

odtt Ver̂ f,^ n? er^ zu rechnet
^
auf einen

^
Blick

^
m 'ss

^ ^ gerechnet , um beim Kauf
i , » sr zu ree- neu , auf eenen Bleck wessen zu können, was der Zentner, das Pfund oder

da» Hoch kostet.

fl- i kr. > pf. fl . > kr.

welche der Zentner affe
"

mnUiptiZtt man
'
Us »?» schn

"
.
'
ld„ ^ °

"
ä
"

ä,
'°"

«
'1" ^ "er Golden ,

U -idl. j-igt, wie « eeujn L P n„ ° -°» ek Z B d» L n.7L »?.
'°

.a n
'7 '! ^ ff-r weg ; was ff- tz-n

Die letzte 0 weg , ergibt sich , daß da« Pfand St » „ >7 , ,„a7 Ä " ^0 si , mit 6 mnltiplicirt , gibt 240.
mit 6 mnttlplieirt , gib, S70 di- o weg. so M , demnäeb

'
daa

fl» «" » »!> ff . die,- Zahl

,»letzt leine Nulle , so bedeutet die letzte Ziffer ei! en Dttima , de/Änzer .
^ MnUiplieiren

O » ,



L0S

über k.
3 . Gewichts - Tabelle

k. -sterr. Silbergeld im Wiener Gewichte ohne
Emballage .

über
Gold -Agio -Tabelle
Dukaten , Souverainsd 'ors und

Louiöd'orS.

Guld.
In 2. Guld.
Thalerstück.

In
Zwanzigern

In
Zehnern

Gold-Agio
Percent.

Werth eines Duk.
Ln Zwanzigern.

Werth ein .
Souveraid .

Werth eines
Louisd 'orS.

Pf. r,h . Pf. > k,h. Qt . Pf. Lth . IQt ' fl- > kr . I dr . fl. kr. fl. kr. >dr .

1000 25 __ 35 22 2 40 20 2 ohne Agio 4 30 13 20 6 55 —

900 22 16 32 4 1 37 15 1 mit ^ 4 30 2 13 22 8 56 1
800 20 — 28 16 .— 33 10 — _ 1 4 31 1 13 24 8 57 2
700 17 16 24 31 3 29 4 3 _ 3- ^ 4 32 — 13 26 8 58 3
600 15 _ 21 13 2 24 31 2 — 1 4 32 2 13 28 8 — —

500 12 16 17 27 1 20 26 1 _ 1 1 4 34 — 13 32 8 2 2
400 10 — 14 9 — 16 21 — — 2 4 ' 35 1 13 36 8 5 1
300 7 16 10 22 3 12 15 3 — 2z 4 36 3 13 40 8 7 3
200 5 7 4 2 8 10 2 — 3 4 38 — 13 44 8 10 1
100 2 16 3 18 1 4 5 1 — 3z 4 39 1 13 48 6 13 —

50 1 8 1 25 i 2 2 rz — 4 4 40 3 13 52 8 15 2
40 1 _ 1 13 i 1 21 i - 4L 4 42 — 13 56 8 16 —
30 — 24 1 2 1 1 7 3z — 5 4 43 - 2 14 — 8 20 L
20 _ 16 — 22 3 — 26 2z — 5z 4 44 3 14 4 8 23 1
10 — S — 11 1 i — 6 46 14 S S 25 3

2 . Gesetzliche Scala über den Cours der Bankozettel

vom Jahre 17SS d>« 15. März 1811 , «ach dem Ft»a«z Patente vom rv . Februar 1811 .

Monat > 1799 >1800j 1801 j 1802 > 1803 j 1804 j 1805 ^1806 > 1807 j 1808 > I80g >1810 j 1811

Jänner 103 113 116 119 130 134 133 147 l 190 204 221 469 500
Februar 103 113 115 119 129 135 132 148 203 209 234 398 500
März . . 105 114 114 118 127 134 129 149 206 210 248 331 500
April . . 108 114 115 118 119 135 129 152 208 212 252 347
Mai . . 107 116 115 118 130 135 129 160 206 216 276 375
Juni . . 107 115 115 119 131 134 130 163 203 233 333 395
Juli . . 106 115 116 120 132 135 132 184 197 242 315 405
August . . 108 115 116 122 133 135 135 160 194 236 299 448
September 110 115 116 125 132 134 136 170 201 233 310 490
Oktober . 111 115 117 126 131 132 144 176 203 231 314 500
November . 113 115 117 128 132 131 145 175 202 220 346 500
Dezember . 113 113 117 128 133 132

.!
149 184 203 222 405 500
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6. Rednetion S - Tabelle
der C. Mze. gegen W . W. und der W. W . gegen C. Mze .

In C. M. 20 fl.Betrag in Wiener -
Wahrung .

Betrag in E. M . 2n Wiener - Wäh¬
rung .20 fl. Fuß.
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7 . Tabelle » die jährlichen Einnahmen « nd Ausgaben auf das aan,e
Jahr einjutheilen .

Vorzüglich zum Gebrauche vee Dlenstbothen-LiedlohnS- , Bestand- Zins - und anderer Wirth -
schastS-Au- gaben und Empfänge.

Mittelst uuchsteheuber Tabelle US , sich : - >) bi- , Sbr,, » e bestimm, - Einnahme mi , der « - gliche »

Ausgabe in B -rgleichnng bringen . - 2) . Dasmbrltche Einkommen kann auf all - Tage darna » berechne, wer -

den . — 3) Besoldungen und Drenstbotenlohn können darnach füralleTheile des Jahre - gefunden werden —

4) Wer jährlich eine gewisse Summe an Zinsen Wahlen muß , kann wissen , wie viel er täglich , monatlich
oder vierteljahrlg rc . dc^ u aufiubrmgen habe . — 5 ) Wer jährlich eine gewisse Summe ersparren wiss, ersieht
daraus , wre viel er täglich bei Seite zu legen habe . — 6) Wer täglich von seinen Einnahmen etwas zurück¬

legt , erfahrt , wie vrel er jährlich dadurch gewinnen kann . — 7) Wer zu einem besonderen Gebrauche eine gewisse
Summe für ein 3 «hr bestimmt , kann wissen , wie viel ihm zu jedem Tag übrig bleibt . - 8) Wenn Sie Summe für

noch stehlt
* großer ist, als 500 fl . so setzt man von den geringeren Summen so viel hinzu , als hernach

öaupt -Summe .
Auf ein Jahr .

Für ein halbes Für ein Viertel¬
jahr .

Für einen Mo - Für eine Woche Für einen
Tag .oder 7 Tage .

Gulden

- 675
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8 . Münz - Tabellen .
1 . Ueber den Werth der in der k . k. österreichischen Monarchie gangbaren Münzen .

Goldmünzen . fl - !kr. Silber münzen . 5 skr
Ducaten , Kremnitzer und kaiserliche . 4 30 Kronihaler, niederländische . 2 12

- Mailänder , Venetianer und Gigliati . 4 22 Krongulden „ . 1 8
- Pfalzbairische und Salzburger . . . 4 28 „ „ halbe . 34
- Holländer . 4 20 Ducaten „ . . 2 32
„ Reicher, ordinäre . 4 18 „ „ Halde . 1 iS

Souveraind 'or , ganze . 13 20 „ „ viertel . — 38
„ halbe . 6 40 Scudo, Mailändische . 1 46

LoukSd 'or , alte doppelte . 14 36 „ „ halbe . — 53
» einfache . 7 3 Rubel, russische . 1 40
„ Schild- . 12 Laubthaler , französische . . 2 16
„ Sonnen - . 8 37 Laubgulden . . 2 8

Doppien, Mailänder , doppelte . 14 24 Matten , spanische , ohne Brustbild . 2 4
„ einfache . 7 12 ,, „ mit dem Brustbilde . . . . . 2 3

Ma»d 'or . 5 54 Conventions-Thaler . 2 —

Carolind'or . . 8 52 Conventions - Gulden . 1

2 . Werth ausländischer Münzen in dem österreichischen Kaiserstaate .
Anmerkung . Die Gold- und Silbermünzen stehen zwar immer höher , als sie hier angegeben find , indem sie mehr als eine Waare be¬

trachtet werden ; doch zu ihrer beiläufigen Bestimmung wurde der österreichische Einlösungspreis zu 359 fl . 30 kr . in k. k. Dukaten

und 23 fl . 36 kr . in ConvcntionSgclv angenommen , und hierbei noch alle Bruckthcile weggelassen oder ergänzt . Die verkommenden

Abkürzungen sind : G . Gold ; S ' Silber ; K . Kupfer ; N . NechnungSmünze . Die Münzen , bei welchen nichts beigesetzt ist , sind

größtentheils auch nur RechnungSmünzen , oder alte , deren Namen noch verkommen .

Namen
der Münzen

Lander ^
oder Städte

Werth
in C M.
fl - Ikr . dr

Albus . Frankfurt a . M . . _ 2 —
Altin . Rußland . . . — 3 —
Aspen ( S .) . Tiukei . . . . — — 2
Bajecho ( S ) . Rom . . . . — 1 1
Batzen . Schweizu .Würtemb. — 3 1
Carlino ( S .) . Neapel . . . . — 9 1
Carokin ( G.) . . . . Deutschland . . 6 8 —
Carld ' or ( G .) . . . . Braunschwekg 7 45 —
Centimen*) ( K .) . . . . Frankreich . . . — — —
Dopcke (K .) . Rußland . . . — 1 —
Christiansd 'or ( G .) . . . Dänemark . . . 7 43
Crusado (S .) . Portugal . . . — 56 2
Crusado nova ( S .) . . . Portugal . . . 1 7 3
Daler . Holland . . . 2 30 —
Dreien . Frankreich . . . — 2 1
Denar . Schlesien . . . — — 1
Denier . Bareellona . . — — 1
Drusch . . . Rußland . . . — — 2
Deui ( K.) . Holland . - . - 2
Dobraon . Portugal . . . 63 12 —
Dollar . Mexico . . . 2 3 2
Doplon oder Wechselpistole Spanien . . . 6 13 2
Doppic oder alte Pistole . Genua . . . . 7 40 —
Doppie ( G .) . Mailand , Venedig 7 44 —
Dreper ( S .) . Sachsen . . . — — 3
Ducato die Begno . . . Neapel . . . . 1 37 -
Ducato corr. Venedig . . . 1 33
Ducato di Banco . . . Venedig . . . 1 55 1
Ducato di Campio . . . Spanien . . . 2 8 —
Ducato ( S .) . Mailand . . . 3 34 —
Ducaton ( S .) . . . . Niederlande . . 2 32 —

Namen
der Münzen

)

*) loo Centimen mache» 1 Frank , folglich ist 1 Centime
für ei » Sous im Umlaufe find .

Ducaten k. k. . . .
Ducaten . . . .
Ducaten cur. . . ,
Ducaten, Species - .
Ducaten zu 5 Rubel
Ducaten . . . .
Ducaten Paul I, . .
Duttchen . . . .
Ebräer, od .)u8tu8ju<lex ( S .
Ecus , stehe Kronihaler .
Ecu ( S .) . . .
EScudo de Vabon
Escud7 d 'oro ( G .)
Farthing ( K .) .
Filippo or>. Philippsthlr , ( S .
FranceSconi ( S .)
Frank zu 10 Batzen
Frank ( S ) . .
Frankstück 20 . .
FriedrichSv 'or . .
Genovina, od .Scudo d' ai gento
Georgsd'or . . . .
Golegulven, ungestämpelt
Goldgulden, gestämpelt
Goldgulven . .
Grano cK ) . .
Grieve . . .
Gröschel . . .
Grot, flämisch .
Gront . . . .
Groschen, guter ( S, )

rin sehr geringer Betrag. Es sollen 5 Centimen- Stücke ausgeprägt sei«, welche
P

Länder
oder Städte .

Werth
inC . M.

Oesterr. Staaten
fl - !kr.
4i30

dr

Holland - . . 4 45 —
Dänemark . . 3 !30 —
Dänemark . . 4 >23 —
Rußland . . . 7 11 —
Schweden . . . 4 18 2
Rußland . . . 4 24 —
Bremen . . . — 5 2
Dänemark . . — 34 —

Genf . . . . 1 1 2
Spanien . . . 1 2 —
Spanien . . . 3 38 —
England . . . — — 2
Mailand . . . 2 15 2
Florenz u . Toskana 2 5 3
Bern . . . . — 34 2
Frankreich . — 23 —
Frankreich . . . 7 30 - -
Preußen .

'
. . 7 30 —

Genna . . . . 2 1 1
Hannover . . . 7 30 —
Holland . . - 1 3 1
Holland . - . 1 8 —
Nürnberg . . . 3 1 —
Neapel . . . . — 1 —
Rußland . - . — 9 1
Schlesien . . . — — 3
Holland, Flandern — 1 3
Bremen . . - — 2 —
Sachsen - - - — 3 3



Namen
der Münzen .

Länder
oder Städte .

Werth I
n C . M .j

Namen
der Münzen .

Länder
oder Städte .

Werth
in C . M .

st- Ikr. jdr fl -jk . . ,or .
G . Groschen ( S .) . . . . Brandenburg . . — 3 2 Pence , Sterling ( S .) . . . England . . . . 2 1G . Groschen ( S .) . . . . Hessen . — 2 3 Papeto . Rom . 25 1Groschen . O -sterr. Staaten . — 3 — Pezza . Toskana . . . . . 2 2Groschen ( K .) . Pohlen . - - 3 Pfund , flämisch . Holland . . . . . 4 55Guine ( G .) . England . . . . 9 38 - Pfuud , flämisch . Brabant u . Flandern 4 12Gulden zu 15 Batzen . . . Bakel . — 50 2 Pfund , Stbrling , s. Livre
Gulden ( S . ) . Oesterr . Staaten . 1 — - Piastra . Toskana . . . . 2 28Gulden , Banco . Holland . . . . . — 51 — Piastra . Türkei . . . . . 45 1Gulden , Courant . Holland . — 48 — Piastra ( S . ) . Spanien . . . . . 2 4Guide » . Pohlen . — 15 — Pistole ( G . ) . Spanien . 7 50Grlden , Reich - - . Deutschland . . . — 50 — Poltrak . Pohlen . 1Holpenp ( A .) . England . . . . — 1 Poltura . Ungarn . . . . . 1 2Imperiale zu io Nudel . . Rußland . . . . 15 IO — Quatrino . Rom . 1Imperiale , alte ( G .) . . . Rußland . . . . 19 37 Reale da Plata Mericana . Spanien . . . . 15Keser der Chise , ein Beutel Reale Provinzial . . . . Spanien . . . . 12von 500 türk. Piastern . . Türkei . . . . 380 — — Reale de Vallon . . . Spanien . . . . 6 2Kopfstück ( S .) . Deutschland . . . — 20 — ReeS . Portugal . . . . V-Kopek ( Kopeke) ( K .) . . . ReichSihaler ( N .) . Oesterr . Staaten . 1 3010 Kopeke Stück ( S . ) . - Rußland . . . . — — — Reichsthaler , SpecieS . . . Dänemark . . . . 2 12Krone zu 4 Mark . Dänemark . . . . — 13 — ReichSihaler , cour . Dänemark . . » 1 45Krone ( S .) . England . . . . 2 16 — ReichSgulden . Würtemberg . . . 50Kronenthaler . Niederlande . . . 1 21 — Reichsthaler , Banco . . . . Hamburg « . . . 2 9Kupferthaler . Schweden . . . . 7 2 Reichsthaler , cour . Hamburg « . . . 1 40 2Laubthaler . Frankreich . . . . 1 16 ReichSihaler , cour . Holland 2Laubgulden . Frankreich . . . . 2 8 Reichsthaler . Lübeck . . . . . . 1 45 —Ara , corrente ( S . ) . . . . Bologna . . . . — 24 — Reichsthaler . "

Sachsen . 1 30 —Lira ( S .) . Florenz . — 19 2 Rubel , Paul I . ( S .) . . . Rußland . . . . 2 10 _Lira ( S .) . . . . . . . . Genua , Livorno . 19 — Rubel , neue ( S .) . . . . Rußland . . . . 1 32Lira ( S .) . . Lucca , Mailand . . - 17 — Rundstücke ( K.) . Schweden . . . . 1Lira ( S .) . Modena . — Ä 2 Ruspo . ToScana . 4 28Lira ( S .) . Parma . — 5 2 Ruyder ( G .) . Holland . 14Lira ( S .) . Sardinien . . . . > 26 1 Schilling , Kron -Daluta . . Dänemark . . . . 1 1Lira ( S .) . Turin . — 27 1 Schilling , Banlo . Hamburg . . . . 2 2Lira ( S . ) . Venedig . — 12 - Schilling , cour . Hamburg . . . . ?LiScouie . Portugal . . . . 2 38 — Schilling , cour . . Lübeck . . 2LouiS blanc ( S .) . Frankreich . . . . 2 — — Schilling , flämisch . Holland . Niederlande l4Livre lS .) . Bern . — 35 — Schilling , Sterling . . . . England . 26Livre ( S .) . - Frankreich . . . . — 23 — Schilling . Pohlen . 1Livre Tournoi ( S .) . . . . Frankreich . . . . — 22 2 Schilling , SpecieS . . . . Schweden . . . 2 3Livre Sterling over Pfund Schilling , Louisv 'or . . . . Frankreich . . . 9 25Sterling . England . . . . 9 24 ' 3 Scudo . Neapel . . . . 1 56 3Lirve . ( S . ) . Barcelona . . . . 1 5 - Scudo d'oro . . . . . . . Lucca . 2 llMarine -Groschen . Hannover . . . . — 2 2 Scudo . . Sicilien . . . . 1 56Marine - Gulden . Hannover . . . . 50 - Scudo ( G .) . . . . . . . Rom . 3 34Mark , Kronen -Baluta . . . Dänemark . . . . 18 — Scudo dekla Croce . . . . Venedig . . . . 2 29Mark , Courant . Valuta . . . Dänemark . . . . _ 16 2 Slanten . . . Schweden . . . 1Mark - Banko . Hamburg . . . . — 43 1 Saldo . . . . . . . . . . Mailand . . . _ 3Mark , cour . Hamburg . . . . 36 — Venedig und Triest _ 2Mark , Bremisch . Bremen . — 40 — Holland . . . . _ 2 1Mark , cour . Lübeck . . . . — 34 1 Taro . . . Neapel . . . . 19 2Mark , Silbermünze . . . . Schweden . . . . _ 5 2 Testone . . - Rom . 37 3Mark , Kupfermünze . Schweden . . . — 2 — Thalrr , Kronthaler . . . . Dänemark . . . 1 48Maraedt da Plata . . . . Spanien . . . . — — 1 Thaler , cour . . Dänemark . , . 1 40Mard 'or ( G . ) . Baiern . 6 25 — Thaler . Lüttich . . . . 1 58MillereeS ( G ) . Portugal . . . . 3 10 — Thaler . Pohlen . . . . 1 4 2phr ( K . ) . Schweden . . . . — — 1 Thaler . . Preußen . . . . 1 24Ohr ( S .) . Schweden . . . . . — 3 Thaler , Silbermünze . . . Schweden . - - 22Paolo ( S .) . Floren ; , Toscana - — 12 2 Thaler , Kupfermünze . . - Schweden . . . — 8 1Paolo ( S .) . . . . Rom . — 12 — Witten ( S .) . . - Schweden . - . _ _ 3Patacco . . Neapel . . . . — 48 3 Zechtna . Venedig . . . . 1 22Para . . Türket . — 1
1^ 2i Zechino . . Rom 4 20 —



s . Ueberfieht verschiedener Gewichte und Maße-M .VZ ^7-

Gold- «nd Silbergewicht.
Eine Wiener Mark Gold wiegt 22 Ka¬

rat oder 8 Unjen .
Eine Unze Gold wiegt 3 Karat.
Ein Karat wiegt 4 Gran .
Ein Gran wiegt 3 Grän.
Eine feine Mark Gold macht 362 Gul¬

den.
Fünf k. k. Dukaten wägen fast 1 Loth .
Hundert k. k. Dukaten wägen 20 Loth.
Tausend k. k. Dukaten wägen 6 ' 4

Pfund .
Zehntausend k. k. Dukaten wägen 62>r

Pfund.
Sechzehntausend sechs und fünfzig k. k.

Dukaten wägen 100 Pfund.
Eine Mark löthiges Silber wiegt 16

Loth.
Drei Karat Silber wägen 2 Loth.

Apothekergewicht .
Ein Pfund hat 24 Loth oder 12 Un¬

zen .
Eine Unze hat 8 Drachmen .
Eine Drachme hat 3 Scrupel.
Eine Scrupel hat 20 Grän .
Ein Grän ist so schwer als ein Gersten »

körnlein .

Vom größeren Gewichte .
Ein Zentner hat 100 Pfund.
Ein Pfund hat 32 Loth.
Ein Vierling hat 8 Loth.
Ein Loth hat 4 Quintel .
Ein Stein hat 20 Pfund.
Eine Tonne hat 20 Zentner.
Eiu Schiffpfund bat 286 Pfund.
Ein Karch hat 400 Pfund .
Eine Last Häringe hat 12 Tonnen.
Eine Roll oder Krippen hat 180 Fische .
Eine Zahl Plateis hat 110 Fische .

Weinmaß
Ein Fuder Wein enthält 32 Eimer.
Ein Faß enthält 10 Eimer.
Ein Dreiling Wein enthält 3 Faß oder

30 Eimer.
Ein Eimer enthält 4 Viertel oder 40

Maß .
Etn Viertel enthält 10 Maß .
Eine Maß enthält 4 Seidel .

Getreidemaß .
Ein Mut - hat 30 Metzen.
Ein Malter hat 24 Metzen oder 4 Schef¬

fel.
Ein böhmischer Strich hat IV, Metzen.
Ein Kahr hat 3 Strich oder 4V , Me,

tzen .
Ein Metzen hat 4 Viertel.
Ein Viertel hat 2 Achtel.
Ein Achtel hat 2 Maße!.

Werkmaß .
Eine Klafter hat 6 Schuh .
Ein Schuh hat 12 Zoll.
Ein Zoll hat 12 Linien .

Geometrisches Maß.
Eine geometrische Klafter hat 10 Schuhe
Ein Schuh hat 10 Zoll.
Ein'

Zoll hat 10 Linien .
Eine Linie hat 10 Punkte-

Verschiedene Körpermaße .
Ein Schilling hat 30 Stücke .
Ein Schock hat 60 Stücke .
Eine Mandel bat 15 Garben.
Ein Schober Stroh hat 60 Schabe.
Ein Dutzend enthält 12 Stücke.
Ein Groß hat 12 Dutzend oder 144

Stücke .
Ein Ballen Papier hat 10 Rieß oder

200 Buch oder 4800 Bogen .
Ein Rieß hat 20 Buch oder 480 Bogen .
Ein Buch Schreibpapier hat 24 Bogen .
Ein Buch Druckpapier hat 35 Bogen.

Meilenmaß.
Eine deutsche Meile hat 4000 Klafter .
Eine englische Meile hat 1250 Klafter.
Eine französische Meile hat 2000 Klaf¬

ter.
Eine italienische Meile hat 1000 Klaf¬

ter.
Eine rußische und westphälische Meile

hat 150 Klafter .
Eine schweizerische und dänische Meile

hat 5000 Klafter.
Eine schwedische und ungarische Meile

hat 6000 Klafter.

Vergleichung ausländischer
Meilen mit der deutschen

Meile .
Vier italienische Meilen betragen eine

deutsche Meile.
Sieben spanische Meilen betragen 6

deutsche Meilen.
Fünf französische Meilen betragen 3

deutsche Meilen.
Eilf englische Meilen betragen 3 deut¬

sche Meilen.
Acht schottische Meilen betragen 3 deut .

sche Meilen.
Neunzehn holländische Meilen betragen

15 deutsche Meilen.
Vier ungarische oder schweizerische Mei¬

len betragen 5 deutsche Meilen.
Zwei schwedische Meilen betragen 3

deutsche Meilen.
'

Zwanzig russische Werste betragen 3
deutsche Meilen.

Vergleichungdes aus ländischen
Gewichtes mit dem Wiener

Gewichte .
Amsterdam

100 Pfund geben 88 Pfd . W . G.
Augsburg(schwerGew .) 84 — 16 Lth.
Augsburg (leicht . Gew .) 84 —
Bamberg . 86 —
Basel . 87 -
Berlin . . - 83 - 10'^ -
Bern . 92 -
Botzen . 90 —
Breslau . 72 —
Brüssel . 83 - 10 '/, -
Constanstantinov . 100Olf225 —
Danzig 100 Pfund . . 84 —
Dresden . . . . . . 83 — 10'/^ —
Erfurt . 84 —
Florenz . 62 — 16 —
Frankfurt am Main . . 90 —
Frankfurt an der Oder 83 — 10V, —
Haag und ganz Holland 88 —
Hamburg . 86 —
Kopenhagen . 89 —
Krakau . 72 —
Leipzig . . . . . . . 83 - 10 '/, -
Lion . 75 -
Lissabon . 81 — 8 —
Livorno . 62 — 16 —
London . 81 —
Lübeck . 86 -
Madrid . 82 —
Mailand(?oso grosso) 136 —

P *
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Mailand ( peso sottils ) 58 Pf .
Manheim . 88 —
Moskau . 72 - 16 Lth.
Paffau . 85 —
Paris . 60 —
Prag ( schwereSGewicht ) 97 —
Prag ( leichtes Gewicht ) 95 —
Straßburg (schwer . Tw .) 98 —
Straßburg ( leicht . Gw .) 80 — 10 V» -
Ulm . 83 - 19 V,
Venedig ( großes Gew .) 85 —
Venedig ( kleines Gew .) 45 —
Zürch 94 —

Vergleichung verschiedener El¬
len mit der Wiener Elle .

Aachen 100 Ellen geben 85 '/ » W . Ell .
Amsterdam . . . . . . 91 —
Augsburg ( große Elle ) 78 —
Augsburg ( kleine Elle ) 76 —
Baiern . 107 —
Bamberg . 94
Basel . 152

Berlin . 66 W . Ell .
Bern . 70 —
Botzen . . . 102 —
Breslau . 66 —
Constantinopel ( gr . Pick ) 86 —
Constantinopel ( kl . Pick) 83 ' /, —
Dänemark im ganzen

Lande . 80 '/ , —
Dresden . 72V , —
Danzig . 73 '/ , —
Eger . 84 ' / , —
Florenz ( in Wolle ) . . . 76 —
Floren ; ( in Seide ) . . . 75 —
Frankfurt am Main . . 69 —
Frankfurt an der Oder . . 85 —
Hamburg . 73/4 - -
Krakau . 75 —
Leipzig . 72 '/ , —
Lissabon . 141 —
Livorno ( Lravi in Wolle ) 76 —
Livorno ( kraei in Seide ) 75 —
Livorno (Harbs ) . . . 117 —
Madrid ( Vava ) . . . . 109 —
Manheim . 72 —
Moskau ( brodln ) . . . . 92 —

Neapel ( canni ) . . . 271 W . Ell .
Nürnberg . 85 —
Paris . 150 —
Passau . 99 —
Petersburg ( ^ rokin ) . . 92 —
Pohlen . 79 —
Prag . 76 -
Regensburg . 104 —
Rom ( in Leinwand ) . . 82 —
Rom ( kaufmännisch ) . . 199 —
Salzburg ( in Leinwand ) 119 —
Salzburg ( in Seide ) . 103 —
Schießen im ganzen Lande 74 —
Schweiz . . . . . . . . 77 '/ , —
Stockholm . 76 -
Straßburg . . . . . . 69 —
Trient ( in Wolle ) . . 87 —
Trient ( in Seide ) . . . 82 '/4 —
Ulm . 73 -
Venedig ( Urne ! in Wolle ) 86 —
Venedig ( Uravi in Seide ) 80 —
Verona . 80 —
Würzburg . 74 '/ , —
Zürch . 77 -

VI . Abfchnitt .
Das wichtigste von den österr . Staatspapieren

Die österr . StaatSpapiere sind ein sehr beque¬
me - Mittel für alle , die Kapitalien , besonders in
kleineren Beträgen , verzinslich anlegen wollen , denn
sie gewähren nicht nur eine beruhigende Sicherheit
sowohl in Betreff des Kapitals als der Zinseneut -
richtung , sondern sie bieten auch den großen Vor¬
theil , daß man sein baareö Geld jeden Augenblick
wieder dafür haben kann , wenn man eS zu einem an¬
deren Zwecke bevöthigt . Wer vorräthigeS Geld hat ,
geht entweder auf die Börse oder zu einem Geld¬
wechsler und kauft sich die ihm zusagenden Obli¬
gationen ein , und ebenso macht er eS auch , wenn er
sie wieder verkaufen will .

Solche besonders solide und zuverlässige Geld¬
wechsler und Obligatioven -Händler sind in Wien :
Hr . Franz Schaup , Kärnthnerstraße Nr . 904

im 1 . Stock .
/, I . M . Löwenthal , Singerstraße Nr . 901 .
„ D . Zinner et Comp . , StcphanSplatz , Brand¬

statt Nr . 588 , zur Goldmünze .
„ I . G . Uffenheimer 6t Sohn , am Peter

Nr . 577 .
Diese Herren behandeln ihre Kunden äußerst

billig , und nehmen sowohl beim Ein - als Verkauf
nur einen sehr kleinen Gewinn .

Die österr . Staatspapiere theilen sich i» zwie
Klassen , nämlich :
l . iu Obligationen der ältereren Staatsschuld , welche

vor dem Jahre 1825 entstanden , meisteutheilS
in W . W . verzinslich und zur Verlosung be¬
stimmt sind , durch welche sie nicht nur in ihrem
ursprünglichen Jnterressevgenuß in C . M . trete »,
sondern auch theilweise zurühgezahlt werden .

Die Interessen find in der Regel gegen Quit¬
tungen zu erheben , und nur einige Obligationen
über im Auölande anfgenommene Anleihen ha¬
ben Coupons .

2 . In Obligationen der neueren Staatsschuld seit
dem Jahre 1815 , welche alle in C . M . verzins¬
lich sind , und deßhalb MetalliqueS heißen .

Die Interessen werden mittelst Coupons ( Ziu -
sen-Anweisungen ) , die jeder Obligation auf eine
bestimmte Anzahl Jahre beiliegen , einkassirt .

Die Obligationen der älteren Staatsschuld , welche
am häufigsten im Verkehr Vorkommen , sind mit der
Zeit und Art ihrer Juteressen - Einkaffirung folgende :
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Gattung der Obligation .

1 . Banco - Obligationen

2 . Obligationen der allge -
meinen Hofkammer . .

3 . Obligationen der ungart .
schen Hofkammer . .

4 . Obligationen der älteren
lombardischen Schulden

*) 5 . Obligat , über die in Flo¬
renz . Genua , Deutschland
und der Schweiz aufge¬
nommenen Anlehen . .

6 . Obligat , von Galizien .
7 . Obligat , v . N . Oe . Re -

gierung v. I . 1809 .
6 . Die Aerarial - Domenical -

Obligat . der Stände von
Oesterreich , Böhmen ,
Mähren , Schlesien , Stei¬
ermark rc.

9 . Die Domenical . Obligat ,
des Wiener Oberkammer -
AmteS .

Zinsfuß oder Procente . Art der Zinsen - Einkaffirung . Zeit u . Ort der Zinsen - Be¬
hebung .

zu 2 , 2V » und 2 ' / , ^

zu 1 ^ , 2 , 2 */ » , 2V , und

eben so

zu 1 »/ », 2 und 2 '/z

gegen ungestämpelte Quit¬
tungen

gegen gestämpelte Quittun¬
gen

gegen ungestämpelte Quit¬
tungen

deßgleichen

viertelt u . halbj . b . d.k. k. Univ .
Staatsch . ^Kasse in Wien .

halbjährig eben da .

detto in Ofen .
ganzjähr . bei der Univ . Staats -

Sch . K . in Wien .

l
! zu 2 , 2 '/ » und 2 ^ °̂

zu 1 '/ ». 2 und 2V ,
°/c>

ZU 3«/g

deßgleichen
deßgleichen

gegen gestämp . Quitt .

halbjährig eben da .
detto in Lemberg ,
detto in Wien bei der k. k.

Univ . St . Sch . K .

zu 1 -/», 2 , 2 »/ . 2 »/r u . 3°/ « deßgleichen

halbj . bei den stand . Oberein '
nehmer - Aemtern in jeder
Provinz .

zu 2/ ^ deßgleichen
halbj . bei demmagistr . Ober¬

kammer - Amte in Wien .

Von derVerlosung der Obligationen
der älteren Staatsschuld . Durch das Patent
vom 21 . März 1818 wurde festgesetzt , daß diejeni¬
gen älteren Obligationen , deren Zinsen im Jahre
1811 auf die Hälfte in W . W . herabgesetzt wurden ,
durch jährliche Verlosungen wieder auf den ursprüng¬
lichen Zinsenfuß iu C . M , zurückgeführt werden sol¬
len . Zu diesem Zwecke wurden die sämmtlichen Ob¬
ligationen in 488 Serien getheilt , und eS finden jähr¬
lich 5 Ziehungen Anfangs Jänner , März , Juni ,
August und November Statt . Die Obligationen , welche
in der gezogenen Serie enthalten find , treten dann
vom 1 . deS ZiehungS - MonatS wieder in ihren ur¬
sprünglichen , in C . M . zahlbaren Zinsfuß zurück , und
werden gegen neue auf diesen Zinsfuß lautende um¬
gewechselt . Solche neue auügefertigte Obligationen
heißen dann „ verlooste Obligationen . "

Von der Cessio » und Umschreibung
der älteren Staatspapiere . Da die Obliga¬
tionen der älteren Staatspapiere in der Regel auf

bestimmte Namen lauten , so müssen sie beim Ver¬
kaufeanden Käufer ordentlich cedirt , und die Cessio »
muß rückwärts auf die Obligation geschrieben und
von dem Verkäufer eigenhändig unterschrieben werden .
Will der Käufer , daß die gekaufte Obligation aus
seinen Namen lauten soll , so reicht er fie bei derje¬
nigen Kasse , wo die Interessen zahlbar sind , mit dem
Ansuchen ein , daß fie auf seinen Namen umschrieben
werde , wo er danc eine andere auf seinen Namen
lautende Obligation dafür bekommt . Man kann auch
mehrere Obligationen von kleineren Beträgen in eine
Einzige von einem größeren Betrage zusammenschrei - .
ben , und eben so eine Obligation von größerem Be - "

trage in mehrere kleinere umschreiben lassen .
Die Obligationen der neueren Staatsschuld sind

1 . MetalliqueS zu 1 ^ , in Obligationen von 100 ,
500 , 1000 und 5000 fl .

2 . Dergleichen zu 2^ in Obligationen von 100 ,
200 , 500 , 1000 und 5000 fl .

Die Goll ' - , Osp ' - und Be thmann ' schen Obligationen über die in Frankfurt und Holland aufgenommenen
Anleihen find jedoch in C . M . verzinslich und mit Coupons versehen . Die Besitzer der Obligationen können auch
ansuchen , daß ihnen die Interessen bei einer anderen Provtnzial - Kasse ausgezahlt werden , woher es kommt , daß
die Interessen mancher Obligationen nicht bei jener Kassa ausgezahlt werden , wo fie der Gattung der Obligation
nach gezahlt werden sollten .
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3 . Dergleichen zu 3 § in Obligationen von 100,

Loo, 1000 und 5000 fl.
4 . Dergleichen zu 4 § , in Obligationen von 100 ,

500 , 1000 , 5000 und 10000 fl.
5 . Dergleichen zu 5 "

, in Obligationen von 100 ,
500 , 1000 , 5000 und 10000 fl.

Diese Obligationen lauten , mit Ausnahme der
über die Vergütungen der aufgehobenen Consumtions -
Gefälle ausgestellten , alle auf Ueberbringer , und sind
mit Coupons und Talons versehen. Die Talons sind
Anweisungen auf neue Coupons , wenn die der Obli¬
gation beigegeben gewesenen schon alle verfallen sind .
Die Einkassirung der Coupons geschieht dadurch, daß
man den verfallenen Coupon immer vom Bogen ab¬
schneidet , rückwärts seinen Namen darauf schreibt,
und ihn bei der StaatS -Schuldevkafse vorweiset , wo
man den Betrag sogleich dafür erhält . Am 7 . , 14 . ,21 . und letzten eines jeden Monats findet jedoch keigL
Auszahlung Statt . ^

Zu den neutzreu-Obligatioüen gehören auch die
beiden Lotterie -Anleihen von den Jahren 1834 und
1839 , welche besondere Vortheile bieten .

Darleihen mit Verlosung von
Jahre 1834 in ganzen Loosen zu 500 fl . und in
Fünftel von 100 fl. Die Verlosungen finden jährlich
am 1 . Februar Statt , und sind mit vielen namhaf¬
ten Gewinnsten verbunden . Der mindeste Treffer
eines ganzen LooscS erhöht sich jährlich regelmäßig um
20 fl. , so daß dadurch eine 4perzentige Verzinsung
entsteht.

Die ganze Anleihe bestand ursprünglich in 25
Millionen Gulden C . M . , die in 2500 Serien ä
20 Schuldverschreibungen eingetheilt wurden , und
wovon die Serien -Ziehung jedeömal am 1 . Februar ,
die Nummern -Ziehung am 1 . Mai , und die Gewinnst -
auSzahlung am 1 . August erfolgt .

Die Ziehung der noch uuverloöten 1655 Se¬
rien geschehen wie folgt :

13 . Ziehung . 1 . Febraar 1848,100Serien,2,O0OLose ,
Haupttreffer 180,000 .

14. „ 1 . „ 1849,100 Serien,2000Lose ,
Haupttreffer 200,000 .

15 . Ziehung . 1 . Februar 1850 , 105Serien,2100Lofe ,
Haupttreffer 200,000 .

16 . 1 . 1851,110 Serie »; 2200 Lose,
Haupttreffer 210,000 .

17. 1 . 1852,120 Serien,2200Lose ,
Haupttreffer 210,000 .

18. 1 . »/ 1853 , 115 Serien,2300Lose ,
Haupttreffer 225,000 .

19. »/ 1 . 1854,120 Serien,2400Lose ,
Haupttreffer 225,000 .

20 . 1 . 1855,125 Serien,2500Lose ,
Haupttreffer 250,000 .

21 . 1 . 1856 , 115 Serien,2500Lose ,
Haupttreffer 250,000 .

22 . 1 . 1857,130 Serien,2600Lose ,
Haupttreffer 300,000 .

23 . 1 . 1856 , 135 Serien,2700Lose ,
Haupttreffer 300,000 .

24 . »/ 1 . // 1859 , 140 Serien,2800Lose, .
Haupttreffer 320,000 ,

25 . 1 . V 1860 , 150 Serien,3000Lose .
Haupttreffer 320,000

ö . Darleihen mit Verlosung vom
Jahre 1839 in ganzen Loft« zu 250 fl . und in
^ zu 50 fl . C. M . Die ganze Anleihe von 30 Mill .
fl. ist in 6000 Serien jede zu 20 Schuldverschrei¬
bungen eingetheilt . Es finden noch 22 Ziehungen Statt ,und zwar von 1848 bis 1851 jährlich eine am 1 . De¬
zember , und von 1852 bis 1878 alle anderthalb
Jahre eine Ziehung am 1 . Juni oder am 1 . Dezem¬
ber . Drei Monate nach jeder dieser Serien -Ziehun -
gen findet dann die Ziehung der Nummer , und wei¬
tere drei Monate darauf die Auszahlung der Gewinnste
Statt . Der geringste Treffer »st in alle« Ziehungen
500 fl. , eS verzinset sich daher das Kapital nicht re¬
gelmäßig , wie bei der Anleihe von 1834 , da eS sich
aber verdoppelt , so ist die Verzinsung um so größer ,
je weiter entfernt das Looö von der letzten Ziehung zu¬
rückgerechnet mit dem kleinsten Treffer von 500 fl.
herauökommt, wie folgende Uebersicht zeigt :
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Ziehung . Verzinsung .
^

Ziehung . Verzinsung . Ziehung . Verzinsung . Ziehung . Verzinsung .
I ^ 0

13. 12V- 19 . 6 '/» 25 . 4 '/r 31 . S '/i3
14. 11 '/ ° 20 . 6'4 26 . 4 32 . 3' /, «
15. 10 21 . 27 . 3 'X 33 . 2Vt
16 . 91/ 22 . 5'4 23 34 .
17. 8Vz 23 . 29 . 3Vr 35 .
18. 7 '̂ 24 . 4 '/ , 30 . 3 '/ . 36 . 2 '/ -

Die « och zu verlosenden 5494 Serien sind in

folgende Ziehungen eingetheilt :

15 . Ziehung 1 . Dezemb . 1848 , 86 Serien , Haupt¬
treffer 210,000 fl . C. M .

16 . 1 . „ 1849 , 90 Serien , Haupt¬
treffer 200,000 fl . C. M .

17 . 1 . 1850 , 90 Serien , Haupt¬
treffer 200,000 fl . C.M .

18 . 1 „ 1851 , 94 Serien , Haupt¬
treffer 200,000 fl . C.M .

19 - 1 . Juni 1853 , 94 Serien , Haupt¬
treffer 200,000 fl . C . M -

20 . 1 . Dezemb . 1854 , 98 Serien , Haupt¬
treffer 200,000 fl . C . M .

21 . >/ 1 . Juni 1856 , 98 Serien , Haupt¬
treffer 200,000fl . C . M .

22 . 1 . Dezemb . 1857 , 102 Serien , Haupt¬
treffer 200,000 fl . C . M .

23 . 5/ 1 . Juni 1859 , 102 Serien , Haupt¬
treffer 200,000 fl . C . M .

24 . „ 1 . Dezemb . 1860 , 106 Serien , Haupt¬
treffer 200,000 fl . C .M .

25 . /, 1 . Juni 1862 , 106 Serien , Haupt -

treffer 200 .000 fl . C.M .

26 . V 1 . Dezemb . 1863 , 110 Serien , Haupt¬
treffer 210,000 fl . C .M .

27 . »/ 1 . Juni 1865 . 110 Serien , Haupt¬
treffer 210,000 fl . C . M .

28 . 1 . Dezemb . 1866 , 114 Serien , Haupt¬
treffer 220,000 fl. C. M .

29 . 1 . Juni 1868 , 114 Serien , Haupt¬
treffer 220,000 fl . C . M .

30 . 1 . Dezemb . 1869 , 228 Serien , Haupt¬
treffer 220,000 fl . C . M .

31 . 1 . Juni 1871 , 223 Serien , Haupt¬
treffer 220,000 fl . C. M -

32 . Ziehung 1 . Dezernb . 1872 , 474 Serien , Haupt¬
treffer 220,000 fl . C. M .

33 . „ 1 . Juni 1874 , 474 Serien , Haupt¬
treffer 220,000 fl . C .M .

34 . „ 1 . Dezemb . 1875 , 830 Serien , Haupt¬
treffer 280,000 fl . C. M .

35 . „ 1 . Juni 1877 , 830 Serien , Haupt¬
treffer 230,000 fl . C .M .

36 . „ 1 . Dezemb . 1878 , 834 Serien , Haupt¬
treffer 300,000 fl . C.M .

Verjährung der Interessen . Die In¬
teressen von Staatüpapieren verjähren erst nach 30
Jahren ; man kann ihre Behebung demnach bis von
dem vollendeten 30 Jahre anstchen lassen , und er¬
hält dennoch den gesammten Rückstand auf einmal ,
allein nach Ablauf des 30 . Jahres ist der Anspruch
auf die Interessen verfallen .

Von der Amort isirung . Wenn Obliga¬
tionen oder Zinsen - Couponö in Verlust gerathen , so
muß der Verlierende um Amortisirung , d . h . um ge¬
richtliche Ungiltigkeitö - Erklärung derselben ansuchen ,
worüber Folgendes zu merken ist :

1 . Alle auf Ueberbringer lautende Obligationen
und deren Coupons werden ungeachtet der eingcleite -
ten Amortisirung dennoch an denjenigen bezahlt , der
sie vor Ablauf der Amortisationsfrist bei der betref¬
fenden Kassa vorweiset .

2 . Die Amortisirung wird bei auf Ueberbringer
lautende Obligationen erst nach Jahr und Tag , d. i .
nach 1 Jahr , 6 Wochen und drei Tagen und zwar
von jenem Tage an gerechnet wirksam , an dem die
Obligation oder der Coupons auszuzahlen (d . h . ver¬
fallen ist . Wenn sich daher inzwischen Jemand bei
der Kaffe , welche die Zahlung zu leisten hat , mel¬
det , so wird diese Zahlung ohne Anstand geleistet ,
und die Amortisirung hat nur dann Nutzen , wenn sich
innerhalb der Amortisationsfrist Niemand um die Zah¬
lung meldet .

3 . Bei den auf bestimmte Namen lautenden Ob -
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ligationen kann Doch um Verbot wegen Auszahlung
des Kapitals und der Interessen angelangt werden .

4 . Wenn in der Obligation keine Zeit zur Rück¬
zahlung des Kapitals bestimmt ist , wie eö bei den
meisten Obligationen der Fall zu sein pflegt , so wird
die Amortisirung erst nach drei Jahren von demjeni¬
gen Tage an wirksam , an welchem der letzte hinaus¬
gegebene Coupons fällig ist ; wäre also z . B . der
letzte Coupons einer in Verlust gerathenen Obligation
am 1 . August 1848 fällig oder zahlbar , so ist die
Amortisationsfrist erst am 1 . August 1851 abgelaufen .

5 . Die Amortisirung aller Staats Obligationen ,
sie mögen auf Ueberbringer oder auf bestimmte Na¬
men lauten , muß bei dem k . k. n . ö. Landrrcht an¬

gesucht werden , nur jene der ständischen Obligationen
ist bei dem Landrechte der betreffenden Provinz anzu -
suchcn .

Verfälschung der Staatspapiere und
darauf gesetzte Strafen . Das Verbrechen der
Verfälschung von Staatspapieren ist zweifacher Art :
1 . entweder Nachmachung oder 2 . Umstaltung
durch Abänderung auf höhere Summen . Die Strafe
der Nachmachung oder gänzlichen Fälschung ist
lebenslänglicher schwerer Kerker ;

'
jene der Umstal¬

tung schwerer Kerker von 5 bis 20 Jahren . Selbst
der bloße Versuch , wenn er auch ohne alle «
Erfolg geblieben ist , wird mit schwerem Kerker vo n
5 bis 20 Jahren bestraft .

VII. Abschnitt .
Der praktische Geschäftsrath in den gewöhnlichsten Rechts - und

Geschäfts -Angelegenheiten .

Der ADvocat in seiner eigenen Sache ,
oder kurzgefaßte Anleitung zur Selbstvertretung bei Schuldforderungen , nach der Allerhöchsten

Entschließung vom 18 . Oktober 1845 .

Durch diese allerh . Entschließung ist von nun an
Jedermann gestattet , sich bei Civilgerichten , so wie
bei den Grundgerichten Wiens in seinen Rechtsan¬
gelegenheiten selbst zu vertreten oder sich durch einen
Bevollmächtigten vertreten zu lassen , ohne daß man
sich hierzu eines Advokaten bedienen muß , wodurch
besonders dem Handwerker , dem Kaufmann und dem
Gewerbtreibenden überhaupt der große Vortheil
entspringt , daß er seine oft geringfügigen Forde¬
rungen selbst eintreiben und gegen seine Schuldner
die Erecution bis zum Personal -Arrest führen kann ,
ohne einen Advokaten damit zu beauftragen , wodurch
die Kosten bedeute , d vermindert werden . Jedoch wird
diese Selbstvertretung nur dann von Nutzen für den
Kläger sein , wenn er eine vollgültige Beweisurkunde ;
Z . B . 1 . einen Schuldschein in gesetzlicher Form ,
( der nämlich von dem Schuldner entweder eigenhän¬
dig geschrieben und unterschrieben , oder wenn ihn
ein Anderer geschrieben hat nebst dem Schuldner von
zwei Zeugen mit unterschrieben ist) , oder 2 ) einen
vom Schuldner eigenhändig geschriebenen Brief , worin
dieser die Schuld anerkennt ; oder 3 . einer von ihm

adjustirten , d . i . als richtig anerkannten RechnungS -
'

auSzug ( Conto ) , oder 4 . endlich ein vorschriftmä¬
ßig geführtes gehörig gestämpelteS Haupt - oder Conto -
Buch hat ( in so fern daS Gesetz dem Geschäfts¬
zweige deS Kläger - die Beweiskraft seines Haupt¬
oder Conto -BucheS zugesteht ) ; denn hat der Kläger
keinen vollgiltigen Beweis gegen seinen Schuldner
Ln Händen , und muß er diesen erst durch Zeugen
oder auf andere Weise nach Vorschrift der Gerichts¬
ordnung Herstellen , so dürfte die Selbstvertretuug
ihm nicht nur keinen Vortheil , sondern vielmehr Nach¬
theil bringen , weil sie einerseits viel Zeitverlust
mit sich führt , anderseits aber eine ziemliche Kennt -
niß in Rechtssachen voraussetzt , die nur ein Advo¬
kat haben kann , und auch haben muß . In solchen
Fällen ist es daher weit besser , sich lieber gleich an
einen eifrigen , und geschickten und billigen RechtS -
freund zu wenden , deren wir jetzt so viele vorzügliche
haben . Dieß mögen sich besonders Jene zur War¬
nung dienen lassen , die Alles verstehen zu glauben ,
und gern wegen jeder Kleinigkeit bei Gericht mit
Klagen einkomme » . Wechsel können nicht von de»
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Gläubiger selbst eiogeklagt werden , sondern er muß
stch dazu eines Advokaten bedienen . Außerdem be¬
stimmt die Allerh . Entschl . , daß der Gegenstand der
Klage 200 st. C. M . nicht übersteigen dürfe .

Darstellung des gerichtlichen Verfahrens .
Jeder vor Gericht geführte Rechtsstreit ( Civil -

Prozeß ) wird durch eine dem Gerichte zu überge¬
bende Klage angeregt , und die gerichtliche Proce -
dur ( das Verfahren ) besteht aus zwei Theilen ,
nämlich :

1 . AuS dem eigentlichen Prozesse , welcher
die ganze gerichtliche Verhandlung über den anhängi¬
gen Rechtsstreit in sich faßt und durch das Urtheil
des Gerichtes entschieden wird und :

2 . Aus dem ErecutionS - Verfahreu , wodurch
dem Obsieger der gerichtliche Beistand zur Gel¬

tendmachung des ihm in dem Urtheile - verkannten

Rechtes ertheilt wird .
Die gerichtliche Procedur beginnt mit der

Klage , denn nach den bestehenden gesetzlichen An¬

ordnungen darf das Gericht in Cr'vil -Strer
'
tigkeiten

niemals von Amtswegen , sondern nur auf eine

vorausgegangene Klage verfahres . In dieser Klage

muß der Kläger , d. i . derjenige , welcher an einen

andern eine Forderung zu stellen hat , daö Gericht
um seinen Beistand angehen . Jeder in der Klage

angegebene Umstand muß durch die in der Gerichts¬
ordnung vorgeschriebenen Beweismittel dargethan ,
auch dürfen in einer Klage nicht mehrere Gegen¬

stände , die einen verschiedenen Ursprung haben ,

zugleich vorgetragen , sondern eS muß über einen

jeden eine abgesonderte Klage angebracht werden ;

so kann man z . B . nicht zwei Schuldscheine in der¬

selben Klage vereinigt eiuklagen , sondern es muffen
deren zwei überreicht werden . Die Beweismittel

sind : das Cingefiändniß deS Klägers , briefliche Ur¬

kunden , Zeugen , Kunst - oder Sachverständige und

der Eid . Urkunden müssen der Klage stets in Ab¬

schrift beigelegt und allegirt , d . h . durch Zeichen

angeführt werden . Diese schriftlichen Beweise bilden

die Beilagen oder Allegate zur Klage . Die Origi¬
nalien der Urkunden , womit die Klage belegt ist ,
muß der Kläger zur Tagsatzuvg dann mitbrivgen ,
um sie dem Geklagten bei Gericht zur Einsicht

( sogenannten RecognoScirung ) vorzulegen . Der

Stämpel für Klagen ist bei Civil - und Grundgerich -

teu 6 Kr . C . M . , und eben diesen Stämpel erfor¬
dern auch die weiteren Satzschristrv , von denen nun
die Rede sein wirk Uebrigeus kann der Kläger ,

wenn er es vorzieht,seine Klage auch mündlich anbringen
und beiGerichtzuProtokoll geben , d.h. einschreibevlassen .

Die Klage wird hierauf dem Geklagten zuge¬
stellt , ( weshalb dessen Wohnung und Charakter so
wie auch jene deS Klägers auf der Aussenseite ( Ru¬

brik ) der Klage genau angegeben sein muß ) und

diesem steht eö nun frei , die Forderung deS Klägers

anzuerkennen oder zu widersprechen . Dieses geschieht
Ln der Beantwortung der Klage oder der sogenann¬
ten Einrede .

Die Einrede wird wider dem Kläger zuge -

stcllt , welcher berechtigt ist , eine Gegeneiurede ( die

Replik ) darauf zu machen , auf welche sodann der

Geklagte eine abermalige Einrede ( die Duplik ) er¬

statten kann , und erst auf diese folgt die Entschei¬

dung deS Gerichtes oder das Urtheil . Dieß ist

der GangdeS schriftlichen Verfahrens . Bei dem

mündlichen Verfahren werden alle diese Ver¬

handlungen vom Gericht in ein eigenes Buch , das

TagsatzuvgS - Protokoll , eingeschrieben und

darnach das Urtheil ( der Spruch ) geschöpft . In

dem Urtheile wird immer die Frist bestimmt , inner¬

halb welcher der Sachfällige seine Schuldigkeit entrich¬
ten muß , und nach deren Ablauf der Obsiegende
die Erecution gegen ihn ansuchen kann .

Entrichtet nun der Sachfällige seine Schuldig¬
keit nach Ablauf dieser Frist nicht , so sucht der ob¬

siegende Theil in einem besonderen Anbringen unter

Beilegung deS UrtheileS um die Erecution an , und

hat darin dem Gerichte diejenigen Güter seines

Schuldners namentlich anzuführen , aus denen er

seine Befriedigung zu erhalten hofft und willens ist .
Die Erecution ist von zweierlei Art , nämlich : l . die

Real - und 2 . die Personal - Erecution . Die

Realerecution theilt sich abermals in zwei Ar¬

ten , und zwar : s ) in die Pfändung auf das Mo -

bilarverrnögen oder die Fahrnisse ( fahrenden Habe ) ,
und d ) in jene auf die Immobilien oder liegende »

Gründe ( Realitäten ) des Schuldners . Die Perso -

nal - Execution besteht in
^
der Verhaftung des

Gegners oder in dem Personal - Arreste ; welcher
wieder a) ein wirklicher oder ein provisorischer
( vorsichtsweiser ) sein kann .

Will der Kläger die Erecution auf eine Rea¬

lität seines Schuldners führen , so muß er zuerst
um grundbüchliche Einverleibung des Urtheils auf

dieselbe ansuchen . — Will er auf das Mobiliar des¬

selben die Erecution führen , so hat er um die Pfän¬

dung oder gerichtliche Beschreibung der Fahrnisse sei¬
nes Gegners anzusuchen , wobei das Siegel deS Ge-
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richteS und in einzelne » Fällen auch die enge Sperre
angelegt wird , so daß der Schuldner von seinen
Mobilien keinen Gebrauch mehr machen kann . Ver¬
letzt der Schuldner daS GerichtSfiegel oder bringt er
ein Stück der gepfändeten Fahrnisse weg , so verfällt
er in Strafe . Wenn nun nach vorgenommener Pfän¬
dung der Exeeutionöführer nicht bezahlt wird , so
langt er um die Schätzung und endlich um die
gerichtliche Feilbietung ( Licitation oder Ver¬
steigerung ) der gepfändeten Sache an , und erhält end¬
lich aus dem gelösten Kaufpreise seine Befriedigung ,wobei er jedoch um Erfolglassung des ihm kommen¬
den Betrages besonders bei Gericht in einem Gesuche
einschreiten muß . Fürchtet der Pfändungswerber daß
die gepfändeten Sachen bei seinem Schuldner gefähr¬
det sein , d . h . verschleppt oder verkauft werden kön¬
nen , so steht ibm frei , deren TranSferirung ( Weg¬
bringung an einen sichern Ort ) vorzunehmen , um
deren Bewilligung gewöhnlich schon im PfändungS -
anbringen nachgesucht wird .

Dieß ist der Gang des einfachen Prozesses , Lei
dem allein eS rathsam ist , seine Vertretung selbst zu
führen . ES gibt jedoch häufig Fälle , wo daS Ver¬
fahren sich nicht so einfach darstellt , und Umstände hin¬
zutreten , die es für den Nichtjuristen sehr verwickelt
und schwierig machen , und in diesen Fällen bleibt
mein Rath der beste , sich lieber gleich an einen thä -
tigen Advokaten zu wenden . Gewöhnlich ist eö die
Art der Beweisführung , welche die Procedur unge¬
mein erschwert . Soll der Beweis durch einen Eid
geführt werden , so ist zwischen dem Haupt - und
dem Erfüllung Seide zu unterscheiden . Der
Haupteid ist derjenige Eid , welcher dem Gegner
über das gerade Widerspiel seiner Beweise ausgetra¬
gen wird , und dieser muß erklären , ob er den Eid
dahin ablegen oder ihn zurückschieben wolle , wo ihn
dann der auftragende Theil abzulegen hat . Die Auf¬
tragung erfordert ein besonderes Urtheil . Der E r -
füllungSeid ist jener Eid , wodurch der Beweiö -
führer , welcher wenigstens einen halben Beweis ,
Z . B . Einen Zeugen oder fein Haupt - ( Conto -)
Buch für sich hat , diesen durch seinen Eid ergänzt .
Hierbei sind zwei Urtheile erforderlich , nämlich :
1 . daö auf den Zeugenbeweis erkennende , nach wel¬
chem sodann die Zeugen verhört werden , und 2 . daö
auf den Erfüllungseid erkennende . Die geschehene Ab¬
legung des Eides wird nur durch Bescheid bestätigt ,und erst nach diesen Beiurtheilen wird das Endnr -
theil geschöpft . Ferner kann der Prozeß durch das An -
suchen um gewisse SicherstelluvgSmittel , z . B . den

provisorischen Arrest , wenn der Kläger die
Entweichung seines Gegners mit Recht befürchten zu
müssen glaubt ; des Verbotes auf Güter des Schuld¬
ners , die sich in andern Händen befinden , und der
Sequestration von Gerechtsamen oder Realitäten des
Schuldners complicirt werden .

Das ErecutionSversahren dagegen erscheint da¬
durch verwickelter , wenn sich bei Vornahme der Pfän¬
dung bei dem Geklagten entweder gar keine oder
doch keine hinreichenden Habschaften vorfinden , die
den Kläger decken können , oder wenn Jemand ( z . B .
die Gattin oder ein Freund des Geklagten ) das Ei -
geuihumsrecht auf die vorhandenen Fahrnisse anspricht ,
d . h . behauptet , diese gehörten ihm eigenthümlich an .
In einem solchen Falle müssen derlei Ansprüche von
dem Gerichtsdiener in die durch ihn für das Gericht
zu verfassende Relation ( den Bericht ) angemerkt werden .

Findet der Erecutionsführer gar keine oder eine
unzulängliche Deckung vor , so läßt er sich von dem
Expedite des Gerichtes eine Abschrift der Relation
des Gerichtsdieners geben , und sucht unter Anfüh¬
rung derselben in einem neuen Anbringen um G ü -
ternahmhaftmachung ( d . h . um Angabe ande¬
rer Güter , woraus er seine Befriedigung erhalten
könnte ) an . Hierauf muß nun der Gegner Güter
nahmhaft machen , die der Exeeutionöführer sodann ,
wenn er sie zu seiner Deckung nicht für zureichend
oder überhaupt für nicht geeignet hält , in einem wei¬
teren Gesuche ( dem GüternahmhaftmachungS - Rück¬
erlag ) zurückweisen und um Bewilligung des wirkli¬
chen PersonalarresteS wider den Schuldner bitten
wird . Hierüber wird eine Tagsatzung angeordnet , und
nach Einvernehmen Leider Theile durch Urtheil er¬
kannt , ob der Personalarreft . statt habe oder nicht .
Nachdem sodann durch Ablauf der im Urtheile festge¬
setzten Frist , dieses rechtskräftig geworden ist , hat der
Erecutionsführer um wirkliche Vornahme des Arre¬
stes in einem neuerlichen Gesuche anzzilange « , welche
ihm auch ohne weiters durch Bescheid bewilligt wird .

Von dem zuständigen Gerichte dann dem Ein¬
reichen und Beheben der Gesuche.

Die Klage muß bei dem Personal - Ge¬
richtsstände des Geklagten eingereicht , und bei
eben demselben muß auch der Rechtsstreit geführt und
verhandelt werden . Die Gerichtsbarkeit richtet sich
überhaupt nach der persönlichen Eigenschaft und nach
dem Wohnsitze des Geklagten . Eine Ausnahme hier¬
von machen a) die Adeligen und Weltgeistlichen



welche ohne Rücksicht auf ihre » Wohnsitz , bei dem
Laudrechte geklagt werden mäßen ; tr) die Militari¬
sten , welche bei de» Militärgerichten zn belangen
sind ; e ) die Wechselschuldner , deren zuständiges Ge¬
richt ohne Ausnahme das Wechselgericht ist ; ä ) die
Kridatare , welche hinsichtlich der Konkuröverhand -
lung bei der Konkursinstanz zu klage » sind ; s ) die
Dienstbotheu welche in Streitsachen mit ihren Dienst¬
gebern bei den Polizeibehörden geklagt werden müssen ,
und k) das GesandschastSpe ^sonale auswärtiger Re¬
gierungen welches dem Hofmarschallamte untersteht ,
wenn daher z . B . Jemand , der auf der Landstraße
wohnt , einen Andern , welcher seinen Wohnort am
Schottenfelde hat , einklagen will , so muß die Klage bei
dem Stiftgerichte Schotten , will er einen , der in Hernals
wohnt eiuklagen , so muß sie bei dem Stiftgerichte
Klosterneuburg eingereicht werden . Ein zn Maria -
hilf wohnender Schuldner gehört zum Metropolitan
Domkapitel , ein auf der Wieden Wohnender zum
Magistrate oder Civilgerichte der Stadt Wien , und
ein in Währing Wohnender zum Barnabiteu -Colle -
gium St . Michael . Bevor man also Jemanden ein -
klagt , muß man genau wissen , welchem Gerichte er
untersteht .

Alle Schriften müssen bei dem Einrei¬
chungsprotokolle des zuständigen Berichtes
überreicht werden , welches täglich von 9 bis 12
und von 3 bis 5 zu diesem Zwecke offen ist . Dort
übergibt man die Schrift dem Beamten , welcher die¬
selbe mit der fortlaufenden Nummer . ( Numerus
exhibiti ) zu versehen hat und das Weitere besorgt .
Nach geschehener Erledigung geht die Schrift dann
an daS Expedit und wird von dort auS den Par¬
teien mit dem nöthigen Bescheide versehen zugestcllt .
Will mau nun wissen , ob eine eingereichte Schrift
bereits erledigt ist , so darf man sich nur im Ein -

reichungSprotokolle die Nummer , unter welcher sie
eingereicht wurde , geben lassen , und mit dieser im
Expedite Nachfragen . Erste Klagen müssen jedoch
unmittelbar durch den Gerichtsdiener dem Geklagten
zu eigenen Händen ( aä manus ) zugestellt werden
und dieser muß den Empfang in dem Zustellungs -
bvgen des GerichtSdieners durch seine eigenhändige
Unterschrift bestätigen . Weigert er sich dessen, oder
ist er nach wiederholtem Versuche des GerichtSdie -
uerS nicht Ln seiner Wohnung anzutreffen , so hat
dieser das Recht , die zuzustellende Klage in Gegen¬
wart der NachbarSleute als Zeugen an die Thüre
des Geklagten auzunageln .

Ml die eiugereichte Klage wird dann eine
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Tagfatzung oder Commission angeordnet , wobei
Kläger und Geklagter au einem bestimmten Tage
und zu einer bestimmten Stunde vor Gericht gela¬
den werden und unausbleiblich zu erscheinen haben .
Die Zeit der Tagsatzung findet sich immer auf der
Rückseite der Klage angemerkt . Damit die Tag¬
satzung aber vor sich gehen könne , muß sie gehörig
angemeldet werden . Die Anmeldung besteht darinn ,
daß der Kläger seine Klage Tags zuvor ohne Bei¬
lagen zu Gericht bringt und in dem Einreichungs¬
protokolle auf den dazu bestimmten Tisch legt ; die
Beilagen nimmt er dann zur Tagsatzung mit sich .
Alle Schriften in Streitsachen müssen in 6 >ipIo ,
d . i . zwei Mahl geschrieben mit dem gehörigen
Stämpel versehen und mit den erforderlichen Bei¬
lagen instruirt ( belegt ) überreicht werden , weil ein
Exemplar den Kläger , das andere dem Geklagten
zuzustellen ist, damit jeder wisse , wie er sich zu be¬
nehmen hat . Erscheint ein Theil bei der Tagsatzung
nicht , so wird er contumacirt , d. h . die von seinem
Gegner angebrachten Gründe und Beweise werden
für giltig erkannt und es wird ein Nrtheil gegen
der Nichterscheinenden ( das sogenannte Contumaz -
Urtheil ) geschöpft , gegen das er zwar um Widerein¬
setzung in den vorigen Stand ( restitutio in inte¬
grum ) anlangen kann , was ihm aber immer Schwie¬
rigkeiten , Zeitverlnst und Unkosten zuzieht . Erscheint
kein Theil oder ist die Tagsatzung nicht angemeldet
worden , so wird sie auch gar nicht » orgenommen
und es muß denn von Neuem geklagt werden . Auch
steht eS dem Kläger frei jeden Augenblick zu erklä¬
ren , daß er von seiner Klage ganz abstehen oder
einige Zeit damit einhalten ( suporsiäiren ) wolle ,
was ihm keinen Nachtheil bringt , weil er sie wann
immer wieder auf ' s Neue anbringen kann .

Von der Stufenfolge der Instanzen .
Diejenigen Gerichte , bei denen die Klage ein¬

gereicht und der Streitgegenstand verhandelt wird ,
welche also die Entscheidung oder das erste Urtheil
sprechen , heißen Gerichte erster Instanz
oder auch nur : die erste Instanz . Findet
sich der Sachfällige über daS Urtheil erster Instanz
beschwert , so räumt ihm daS Gesetz die Berichtigung
an , sich an höheres Gericht zu wenden , damit die
Rechtssache nochmal untersucht und das von erster
Instanz gefällte Urtheil geprüft werde . Dieses hö¬
here Gericht heißt : die zweite Instanz . Die
zweite Instanz ist im Civil - Prozesse das Appel -

O *
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r at Lo n s Gericht , und bei demselben gegen das
untere Gericht Beschwerde führen , herßt in der

Rechtssprache : appelirev . Bestätigt das Ap -

pellationS - Gericht das Urtheil der ersten Instanz

so findet kein weiterer NechtSzug mehr Statt , und

derjenige , zu dessen Gunsten das Urtheil lautet , hat
den Prozeß gewonnen . Hat aber das Appellations -

Gericht das Urtheil des unteren Gerichtes abzuän -

dern oder ganz aufzahebcn befunden , so steht denje¬

nigen von den streitenden Parteien welche sich mit

dem abgeänderten Urtheil nicht zufrieden gestellt

glaubt , die weitere Beschwerde bei der Obersten

Justizstelle , als der d r i tte n Instanz , zu , oder

sie kann , wie es in der Rechtssprache heißt : die

Revision ansuchen . Auch gibt es Fälle , wo über

daö Verfahren die Nullitätsklage , d. h . das Ansuchen
um Nichterklärung desselben , angebracht werden
kann .

Dieß möge genügen , um RechtSunkundigeu einen

Begriff von der Selbstvertretung und dem ge¬
richtlichen Verfahren in gewöhnlichen Klage¬
fällen zu geben , und so Manchen zu warnen ,
daß er die Sache nicht zu leicht nehme ; hier
folgen nun die nöthigen

Formularien von Klagen , Eingaben und
Executionsgesuchen für die Selbstvertre¬

tung in Streitsachen .
Nr . 1 . Klage . Außen .

Civilgericht ?
Anton Schwaner , brgl . Weinwirth ,

Stadt , Spänglergasse Nr . —
wider

Lorenz Landsberg , privatisirend ,
Stadt , Neuenmarkt Nr . —

Um Abführung schuldiger 200 fl . C . Mze .
sammt 4°

ô Zinsen vom 1 . April d. I .
nebst Gerichtskosten Ersatz und deßhalb
Anordnung einer Tagsatzung .

Innen .

Löbliches Civilgericht !
^ Ich habe laut Schuldscheines 66 . 1 . April

1846 dem Gegner einen Betrag von
200 fl . C. Mze . dargeliehen , welchen er
mir am 1 . April d. I . hätte wieder zu¬
rück zahlen sollen . Da ich jedoch die Rück¬

zahlung bisher in Güte nicht erhalten
konnte , so sehe ich mich genöthigt zu bitten :

Das löbliche Civilgericht wolle dem
Gegner die Abführung des mir schuldi¬
gen Betrages von 200 fl . C . Mze . , nebst
4 °<> Zinsen vom 1 . April d. I . nebst Er¬
satz der Gerichtskosten bei sonstiger Ere -
cution aufzutragen und zu diesem Zwecke
eine Tagsatzung anzuordneo .

Anton Schwaner .
Anm . Vermöge Einverständnisses beider Parteien

wurde der Rechtsstreit in das schriftliche Ver¬
fahren eingeleitet .

Nr . 2 . Einrede des Geklagten .

Civilgericht !
L orenz Landberg , privatisirend .

Stadt , Neumarkt Nr . —
wider

Anton Schwaner , bürgl . Weinwirth .
Stadt , Spänglergasse Nr . —

Erstattet seine Einrede über die Klage des
Letzteren 6e praes . 1 . Juni 1848 No .

. 6xk . 14792 . wegen angesprochever 200 fl.
C . Mze .

Löbliches Civilgericht ! *)
Zch gestehe 6xeip !vn6o zwar den Empfang des

Darleihens und die Ausstellung des Schuld¬
scheins 66 . 1 . April 1846 ein , behaupte aber ,
daß ich dem Gegner diese Summe schon zu¬
rückgezahlt habe . Die Quittung über die ge¬
schehene Rückzahlung kann ich jedoch trotz alles
SuchcnS jetzt nicht finden , auch war bei den¬
selben Niemand als mein 14jähriger Sohn
Franz zugegen , auf dessen Zeugniß ich mich
aber rncht berufen kann . Den Schuldschein
habe ich aus dem Grunde nicht zurückerhalte »,
weil der Gegner vorgab , ihn eben nicht bei
der Haud zu haben , und mir versicherte , daß
er ihn , sobald er sich vorfände , als ungiltig
und getilgt zerreißen würde . Da ich nach der

Zeit wieder um den Schuldschein fragte , sagte
mein Gegner , ihn bereits zerrissen zu habe »,

*) Diese ersten beiden Satzschriften erscheinen ganz in
der üblichen gerichtsordnungsmäßigen Form , bei
den folgenden ist zur Raumersparniß die äl-ßere
Aufschrift ( das Rubrum ) und die innere Über¬
schrift ( der Titel des Gerichtes ) weggelassen
worden .



weßhalb ich mich nicht werter um denselben
bekümmerte . Aus diesem Grunde bitte ich :

Das löbliche C L vilgericht wolle erkennen,
die vom Gegner begehrte Abführung der 200 fl .
C . Mze . nebst 4 °^ Zinsen vom 1 . April d . I .

habe nicht Statt , und der Kläger sei die in

dieser Rechtssache verursachten Gerichtskosten
mir za ersetzen schuldig .

^ Lorenz LavdSberg .

Nr . 3 . Replik des Kläger - .

Replicando widerspreche ich daß der Geg¬
ner mir die schuldigen 200 fl . C . Mze . zu¬
rückgezahlt habe , widerspreche , daß ich gesagt
haben soll , ich könne den Schuldschein nicht

finden , und ein anderes Mahl : ich hätte ihn

schon zerrissen . Alles dieses ist eine reine

Erdichtung und nicht erwiesen . DaS Wider¬

spiel dessen , kann ich durch beiliegenden Aus¬

zug ^ aus meinem Handbuche , in welchem
die dem Gegner geliehenen , von mir in seiner
Gegenwart eingetragenen 200 fl . C. Mze . noch

nngetilgt angemerkt stehen , und den ich zu be¬

schwören bereit bin , beweisen . Ich bitte

demnach , unter Beschluß des Kostenvrrzeich -

viffeS L
DaS löbliche Civilgericht wolle dem Gegner

die Abführung des mir schuldige » Darleihens
von 200 fl . C . Mze . sammt 4 °/o Zinsen vom
1 . April d. I . und Ersatz der Gerichtskosten

bei sonstiger Erecution auftragen .
Anton Schwaner .

Nr . 4 . Duplik des Geklagten .

Duplieando entgegne ich , das Handbuch deS

Gegners könne »ach den § § . 113 und 119 .

der allgemeinen Gerichtsordnung als eine

Privaturkunde , und da der Kläger weder Han¬
delsmann noch Fabrikant ist , gar keinen , auch

nicht einen halben Beweis wider mich machen ,

folglich der Kläger auch nicht zum Crfülluvgs -

eide gelassen werden . Ich widerspreche daher ,

daß der Gegner nicht den Betrag meiner Schuld
von mir bar erhalten habe , ich widerspreche ,

daß er nicht zu mir gesagt habe , er könne den

Schuldschein nicht finden , und später : er hätte

ihn bereits zerrissen , und trage über das Wi -

derspiel dessen dem Gegner den negativen

Haupteid auf , den ich bejahend abzulegev be¬
reit bin .

Lorenz LavdSberg .
Nr - 5 . PfänduvgSgesuch .

In Folge deS rechtskräftigen UrtheileS 4t.

, hätte mein Gegner 200 fl . C . Mze . samm
4V- Zinsen vom 1 . April d . I . und 23 fl

'

48 kr . C . Mze . Gerichtskosten zahlen sollen *

Da er jedoch seiner Schuldigkeit bis heute noch
nicht vachgekommeu ist , so bitte ich :

DaS löbliche Civilgericht wolle mir die Pfän¬
dung deS sämmtlichen Gegnerischen MobilarS
als : seiner sich vorsindende « Prätiosen , Gol¬
des , Silbers , entbehrlicher Leibeökleidung ,
Wäsche , Einrichtung rc . bewilligen und die nö -

thige Auflage wegen Vornahme an den Gerichts¬
diener erlasse ».

Anton Schwaner .
Rubrik : Um gerichtliche Pfändung

und Tranöferirung .

Nr . 6 . Gesuch um GüternamhaftungSauflage .
In Folge Anlage habe ich wider den

Gegner wegen schuldigen 200 fl . C . Mze .
s . b . e . die Pfändung erwirkt ; allein nach
Inhalt der von dem GerichtSdiener erstatteten

Relation L . 4 . August d . I . zeigte sich,
daß Gegner keine hinlängliche » Habschaften zu
meiner Deckung habe , um daher zu meiner

Befriedigung zu gelangen , bitte ich :
Das löbliche Civilgericht wolle dem Gegner

die Namhaftmachung allen seiner Güter binnen
3 Tagen bei sonstigem Arreste auftragen .

Anton Schwaner .

Nr . 7 . Gesuch um Personal - Arrest .

Dem Gegner wurde unterm 27 . d. M .

aufgetragen , daß er mir alle seine Güter

binnen 3 Tagen bei wirklichem Arreste nam¬

haft machen soll . Da nun diese drei Tage
laut beiliegendem Zustellungsscheine bereits

verstrichen find , ohne daß er gedachtem Auf .

trage nachgekommen ist , so bitte ich :
DaS löbliche Civilgericht wolle wider ihn

den Arrest bewilligen und wegen dessen Vor¬

nahme die nöthige Auflage an den Gerichts¬
diener erlassen .

Anton Schwaner .
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